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Liebe Leserinnen und Leser,

Abschluss und Beginn eines neuen Jahres 
sind geeignet, kurz inne zu halten, das 
Vergangene zu reflektieren und Ziele 
für die Zukunft zu definieren. Im ver-
gangenen Jahr ist die Niedersächsische 
Vermessungs- und Katasterverwaltung 
(VKV) besonders gefordert worden. Die 
Umstellung der Nachweise des Liegen-
schaftskatasters auf ALKIS konnte im 
Oktober 2011 abgeschlossen werden. 
Intensive Vorarbeiten und Schulungen 
haben zum guten Umstieg beigetra-
gen. Weitere Optimierungen werden zu 
weiteren Verbesserungen führen. Allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei 
herzlich gedankt!

In einer bundesweiten Messkampag-
ne ist das Deutsche Haupthöhennetz 
(DHHN) neu beobachtet worden. Die 
Messkampagne dient der Überprüfung 
des bestehenden Netzes. Gleichzeitig 
wird den gestiegenen Anforderungen 
an Genauigkeit und Zuverlässigkeit des 
DHHN Rechnung getragen. In einem Ar-
tikel dieser NaVKV wird über die Höhen-
messkampagne berichtet und die Anfor-
derungen an den Raumbezug dargelegt.  

Die Diskussion über die Reform der 
Grundsteuer tritt in Deutschland nun in 
eine entscheidende Phase. Das Verkehrs-
wertmodell (VWM), das wertunabhän-
gige Modell (WUM) und das gebäude-
wertunabhängige Kombinationsmodell 
(KOM) werden in einer Arbeitsgruppe 
der Finanzverwaltung verprobt. Die 
NaVKV erlauben einen Blick über die 
bundesdeutschen Grenzen hinaus. Dabei 
zeigt sich: Die Grundsteuer wird in Euro-
pa auf der Grundlage von Marktwerten 
oder Katasterwerten erhoben; in den tra-
ditionell marktwirtschaftlich orientierten 
Wirtschaftsräumen ist überwiegend eine 
Umstellung auf Marktwerte vorgesehen. 
Der Einsatz moderner Technologie lässt 
eine gleichheitsgerechte Besteuerung 
auf der Grundlage aktueller Marktwerte 
zu! Durch die Verprobung werden der 
Politik weitere Entscheidungsgrund-
lagen für die Einführung eines neuen 
Grundsteuerrechts geliefert. Lediglich in 
den ursprünglich sozialistisch geführten 
Staaten wird infolge fehlender Daten 
auf flächenbezogene Daten abgestellt.

Die VKV hat in 2011 durch die Bildung 
des Landesamtes für Geoinformation 
und Landentwicklung Niedersachsen 
(LGLN) einen neuen organisatorischen 
Rahmen gefunden. Die Fachaufgaben 
sind dabei unverändert geblieben. Das 
LGLN hat in 2011 mit der Umsetzung der 
Reformmaßnahmen begonnen. Der Per-
sonalabbau soll - unterstützt durch eine 
Aufgabenkritik - mit einer veränderten 
Tiefe in der Aufgabenerledigung und 
geänderten Prioritäten bei Erhalt aller 
Dienstorte erfolgen. 

Zum 1.1.2012 ist der Kampfmittelbesei-
tigungsdienst (KBD) dem LGLN angeglie-
dert worden. Die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen des KBD werden herzlich im 
LGLN willkommen geheißen! 

Auch für 2012 gilt: Die Aufgaben der 
VKV sind im gesellschaftlichen Kontext 
weiter zu entwickeln, um so einen Bei-
trag zur Infrastruktur des Landes beizu-
tragen. Dabei ist die Bedeutung der VKV 
für Grundstücksverkehr, Geoinformation 
und Eigentumssicherung weiter heraus 
zu stellen. Die Berichte, Informationen 
und Buchbeschreibungen auch dieser 
Ausgabe zeigen das interessante Aufga-
benfeld der VKV deutlich auf.

Die Redaktion der NaVKV wünscht Ihnen 
alles Gute für 2012!

Ihr

Siegmar Liebig



NaVKV     4 / 2011

3
Jahn, Feldmann-Westendorff, Grüner, Kulle, Lembrecht, Die Erneuerung des Deutschen Haupthöhennetzes in Niedersachsen

Einleitung

Die Arbeitsgemeinschaft der Vermes-
sungsverwaltungen der Länder der Bun-
desrepublik Deutschland (AdV) hat mit 
ihrem Beschluss im Jahr 2005 zur Erneu-
erung des Deutschen Haupthöhennetzes 
(DHHN) mithilfe des digitalen geome-
trischen Präzisionsnivellements und epo-
chengleichen GNSS-Messungen (Global 
Navigation Satellite System) sowie Ab-
solutschweremessungen auf ausgewähl-
ten Repräsentativpunkten des DHHN 
eine richtungsweisende Entscheidung 
getroffen. Die Durchführung dieses bun-
desweiten Projektes wurde ursprünglich 
für die Jahre 2006 bis 2011 beschlossen. 
Auf der Tagung des Plenums der AdV 
im Jahr 2011 wurde dieses Vorhaben um 
ein Jahr verlängert (2006-2012), da die 
einzelnen Bundesländer in ersten Ana-
lysen ihrer Messungsdaten zahlreiche 
Höhenänderungen festgestellt haben 
und in Folge dessen die ursprüngliche 
Linienplanung sukzessive erweitert wur-
de. Diese ersten Ergebnisse gelten auch 
für Niedersachsen und haben ebenfalls 
zu einer Erweiterung der Linienlängen 
geführt.

Im vorliegenden Beitrag wird das Ge-
samtprojekt der AdV mit dessen Ziel-
setzung und dem derzeitigen Sachstand 
vorgestellt. Den Schwerpunkt bilden die 
niedersächsischen Belange mit einem 
Einblick in die Planungen und Mes-
sungen sowie die Aufarbeitung der nie-
dersächsischen Beobachtungsdaten und 
erste Analysen der Nivellementdaten. 
Abschließend wird die Zukunft des nie-
dersächsischen Raumbezugs nach der 
Erneuerung des DHHN beschrieben.

Die Erneuerung des Deutschen Haupthöhennetzes in Niedersachsen

als Teil des bundeseinheitlichen, homogenen und integrierten Festpunktfeldes

Von Cord-Hinrich Jahn, Uwe Feldmann-Westendorff, Dieter Grüner, Ulrich Kulle, Peter Lembrecht

Das Projekt der AdV – 
Ausgangslage und Zielsetzung

Mit dem Beschluss zur Messung einer 
neuen Epoche des DHHN durch die Mit-
gliedsverwaltungen der AdV erfolgt 
erstmals seit der Neueinrichtung des 
Reichshöhennetzes zwischen 1912 und 
1938 (DHHN 1912) eine gesamtdeut-
sche Wiederholungsmessung des Nivel-
lementnetzes erster Ordnung. Dieses 
Messprojekt reiht sich damit in die Folge 
der Höhenmesskampagnen ein (s. Ab-
bildung 1), die einerseits eine Überprü-
fung des Höhennetzes erster Ordnung 
in Deutschland zum Ziel haben, anderer-
seits zur Bestimmung von Höhenände-
rungen innerhalb dieses Rahmennetzes 
dienen. 

Aus gesamtdeutscher Sicht heraus be-
trachtet, sind neben dem Reichshöhen-
netz (RHN=DHHN12) die Messkampa-
gnen zwischen 1980 bis 1987 (DHHN85) 
und das aktuell stattfindende Projekt 
2006 bis 2012 (DHHN 2012) wichtige 
Epochen, die im Rahmen von Netzana-
lysen miteinander verglichen werden 
können. Das bereits im 19. Jahrhundert 
gemessene Urnivellement ist für eine 
durchgreifende Analyse von Höhenän-
derungen nur eingeschränkt nutzbar, 
weil ausreichende Punktidentitäten 
nicht mehr vorhanden sind. Das amt-
liche Höhenbezugssystem DHHN92, das 
im Zuge der deutschen Wiedervereini-
gung entstanden ist und die Daten des 
DHHN85 in Westdeutschland sowie des 
SNN76 (Staatliches Nivellementnetz 

1976) in Ostdeutschland enthält, ist 
keine Epochenmessung, sondern eine 
reine Zusammenführung der beiden 
deutschen Netzanteile einschließlich der 
Verbindungsmessungen aus den Jahren 
1990 bis 1992 in einer gemeinsamen 
Ausgleichung (Kulle 1995).

Aus niedersächsischer Sicht sind darü-
ber hinaus diejenigen Messungen für 
Deformationsanalysen verwendbar, die 
zwischen 1945 und 1974 im niedersäch-
sischen Anteil des DHHN durchgeführt 
wurden. Niedersachsen verfügt somit 
über vier zeitlich unabhängige Höhen-
kampagnen, die zum Beispiel in ein 
vertikales Bewegungsmodell einfließen 
können.

Innerhalb der verschiedenen Messepo-
chen wurde in Niedersachsen mit dem 
Nordseeküstennivellement (NKN) ein 
besonderer Fokus auf das Gebiet der 
niedersächsischen Küste gelegt. Hier 
gibt es seit den 1930er Jahren immer 
wieder Untersuchungen über Küsten-
senkungen im Bereich der Nordsee, in 
die auch das Nivellement als wichtige 
Datenquelle für die Analyse von Höhen-
änderungen integriert ist. Als Küsten-
anrainer besteht für das Land eine be-
sondere Verpflichtung zum Monitoring 
von Veränderungen der Nordseeküste. 
Diese Fragestellung ist unter dem Ge-
sichtspunkt des Klimawandels und Mee-
resspiegelanstiegs aktueller denn je.
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1938

Epochen Epochen

Horizont 1955 
• NI-Anteil DHHN neu gemessen
• System: DE_DHHN12_NI120

(bisher HS 120-129, 920-929)

Urnivellement
• Grundlage für DHHN (NHP 1879)
• System: DE_ALT_NN

(bisher HS 100-109, 900-909)

ReichsHöhenNetz (RHN)
• Aufbau des DHHN 1912 (NHP 1912)
• System: DE_DHHN12_NOH

(bisher HS 110-119, 910-919)

Nivellement-Netz 1960
• System: DE_NIV60_NOH 
• Gesamtausgleichung DHHN (West)

DHHN 1985
• Neumessung DHHN (westlicher Anteil)
• System: DE_DHHN85_NOH

(bisher HS 140-149, 940-949)

DHHN 1992
• Gesamtausgleichung (DHHN 1985 +

SNN 1976 + Verbindungsmessungen)
• System: DE_DHHN92_NH

(bisher HS 160-169, 960-969)

Erneuerung DHHN 2012
• Neumessung und Gesamtausgleichung 

bundesweit
• System: DHHN 2006-2012

NordseeKüstenNivellement I (NKN)
• System: DE_DHHN12_NOH_NKNI 

(bisher HS 800)

NKN II
• System: DE_DHHN12_NOH_NKNII 

(bisher HS 810)
• Anteil an NWELL

NKN III
• System: DE_DHHN85_NOH

(bisher HS 140-149, 940-949)

1868

1894
1912

1949

1955

1928

1949

1960

1974

1980

1987

1994
2006

2012

1959

1987

DHHN Sondernetze - NKN

1937

Abgeleitete HöhensystemeMesskampagnen

1945

1968

1980

Horizont 1974
• NI-Anteil DHHN z.T. neu gemessen
• System: DE_NIV60_NOH_NI130 

(bisher HS 130-139, 930-939)

NKN IV
• ..
• ..

2006

2012

Jahn, Feldmann-Westendorff, Grüner, Kulle, Lembrecht, Die Erneuerung des Deutschen Haupthöhennetzes in Niedersachsen

Abb. 1: Übersicht der in Niedersachsen vorliegenden und geplanten Höhennetze
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Die Ausgangslage, die zur Entscheidung 
der Erneuerung des DHHN geführt hat 
und auf einer bundesweiten Abfrage 
(Ist-Analyse) basiert, lässt sich wie folgt 
zusammenfassen:

– Das vorhandene Höhenfestpunktfeld 
in Deutschland unterliegt aufgrund 
seines Alters und durch eine konti-
nuierliche Zerstörungsrate von 3 % 
bis 5 % einem zunehmenden Verfall 
(s. Abbildung 2).

– Damit gerät die gesetzliche Aufga-
be zur Bereitstellung eines aktuellen 
bundeseinheitlichen genauen Hö-
henbezugssystems zunehmend in 
Gefahr.

– Aktuelle, zuverlässige und genaue 
Höhenangaben sind auch zukünftig 
von hoher technischer und volkswirt-
schaftlicher Bedeutung, besonders 
vor dem Hintergrund steigender An-
forderungen nach amtlichen Höhen-
angaben.

– Neue technische Verfahren zur Er-
haltung des Höhenbezugssystems 
führen bei einem wirtschaftlichen 
Umgang mit den Ressourcen zu Ko-
stenreduzierungen.

Der darauf beruhende Beschluss des Ple-
nums der AdV beinhaltet folgende Ziele:

– Überprüfung des amtlichen Höhen-
bezugssystems mit der Option zur 
Einführung eines neuen Höhensta-
tus,

– Aufdeckung von Höhenänderungen 
und Spannungen im DHHN92,

– epochengleiche und punktidentische 
Messungen mit Verfahren des digi-
talen Präzisionsnivellements, GNSS-
Verfahren und Absolutschwere,

– Modellierung hochgenauer Geoidin-
formationen für eine zukünftig sa-
tellitengestützte Gebrauchshöhen-
bestimmung mit    und

– Teilrealisierung des bundeseinheit-
lichen und homogenen Festpunkt-
feldes.

Die Messtätigkeiten innerhalb dieses 
bundesweiten Projektes sollten sich 
somit nicht allein auf das Präzisionsni-
vellement beschränken, sondern alle 
heute gebräuchlichen hochgenauen 
Messverfahren des Raumbezugs – die 
satellitengestützte Punktbestimmungen 
mit GNSS-Verfahren und die Absolut-
schweremessungen – mit einschließen 
(s. Abbildung 3). Eine Besonderheit 
dieses Projektes ist die epochengleiche 
Messung mit allen Verfahren. Hierbei 
ist von besonderer Bedeutung, dass die 
GNSS-Messungen im Jahr 2008 stattge-
funden haben, zu einem Zeitpunkt, in 
dem sich infolge des Sonnenfleckenmi-
nimums auch die entfernungsabhängig 
wirkenden Störeinflüsse der Ionosphäre 
im Minimum befanden. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GNSS-Messungen

Absolutschweremessungen

SAPOS®-Referenzstationsdaten

Auswertezentren (Bonn, Frankfurt, Hannover)

Einführungsstrategie

2013

Präzisionsnivellement

Abb. 2: Zerstörung von Rohrfestpunkten des 
Höhenfestpunktfeldes infolge von Bauarbeiten

Abb. 3: Messverfahren bei der Erneuerung des DHHN
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die Rechenstellen auf der Basis einer 
vom AK Raumbezug erstellten und vom 
Plenum der AdV bewilligten Wirtschaft-
lichkeitsberechnung.

Die Feldarbeiten in den verschiedenen 
Messdisziplinen orientierten sich bun-
deseinheitlich an den vom AK Raum-
bezug verabschiedeten Feldanwei-
sungen, die nach dem neuesten Stand 
der Technik und in enger Begleitung 
durch Fachinstitutionen entstanden 
sind. Dieses Vorgehen garantiert ein 
einheitliches Qualitätsniveau bei der 
Planung, Bearbeitung und Auswertung 
der Daten. In einer breit angelegten 
Presseinitiative wurde 2008 über die 
GNSS-Messkampagne und das Gesamt-
projekt in mehr als 100 Presseberichten 
(Zeitungen, Funk, Fernsehen und Inter-
net) informiert. 

Die praktischen Messungen starteten 
termingerecht (s. Abbildung 3) mit den 
Präzisionsnivellements, gefolgt von der 
bundesweiten GNSS-Kampagne 2008 
und den Absolutschweremessungen 
2009 sowie 2010. Eine Netzübersicht 
über das Gesamtprojekt hinsichtlich 
der Messungslinien und Messpunkte ist 

in Abbildung 5 dargestellt. Dem grau 
unterlegten Liniennetz des DHHN92 
sind die bis heute geplanten und ge-
messenen Nivellementlinien mit einer 
Gesamtlänge von über 27.000 km (rot) 
überlagert. Die 250 Bodenpunkte ent-
lang des Nivellementnetzes (Abstand  
< 2 km zur Nivellementlinie 1. Ordnung), 
die mit GNSS-Techniken dreidimensional 
bestimmt und von denen 100 Punkte 
gleichzeitig mit dem Absolutgravime-
ter A-10 gemessen wurden, sind eben-
falls dargestellt. Daneben wurden mit  
satellitengestützten Messungen auch 
272 SAPOS®- und 43 weitere Referenz-
stationen benachbarter Staaten einbe-
zogen, sowie 34 Stationen internationa-
ler GNSS-Dienste integriert.

Jahn, Feldmann-Westendorff, Grüner, Kulle, Lembrecht, Die Erneuerung des Deutschen Haupthöhennetzes in Niedersachsen

Gesamtdeutsche 
Projektorganisation und 
Durchführung

Mit dem Beschluss zur Erneuerung des 
DHHN hat das Plenum der AdV dem 
Arbeitskreis Raumbezug (AK RB) den 
Auftrag erteilt, eine technische und 
zeitliche Detailplanung zu erarbeiten, 
sowie neben strategischen Fragestel-
lungen ein Projektcontrolling durch-
zuführen. Der AK Raumbezug hat eine 
Projektgruppe mit der Gesamtkoordi-
nierung beauftragt (s. Abbildung 4) 
und die Zusammensetzung der Gruppe 
so gewählt, dass Experten der Länder 
und des Bundes aller Fachrichtungen 
(Nivellement, GNSS und Gravimetrie) 
darin vertreten sind. Das Projekt wurde 
in verschiedene Phasen unterteilt, von 
denen die Konzepterstellung mit unter-
schiedlichen Analysen und fachlichen 
Begleitungen durch Wissenschaft und 
Industrie bereits vor dem AdV-Beschluss 
beendet sein mussten.

Während der Planungsphase wurden 
detaillierte Feldanweisungen für die 
praktischen Messungen erstellt, die ein 
hohes Maß an einheitlichen Vorgehens-
weisen bei den Feldarbeiten zum Ziel 
hatten. Für die Datenaufbereitung und 
Auswertungen wurden fünf verschie-
dene Rechenstellen beim Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie (BKG; Nivel-
lement, GNSS und Absolutschwere) und 
bei den Ländern Nordrhein-Westfalen, 
Bezirksregierung Köln (Nivellement) 
und Niedersachsen, Landesamt für Geo-
information und Landentwicklung Nie-
dersachsen (LGLN), Landesvermessung 
und Geobasisinformation (GNSS) einge-
richtet. Diese Rechenstellen überneh-
men und prüfen die eingereichten Mess-
daten der Bundesländer und führen 
diese in geeigneten Auswerteprogram-
men zu Gesamtlösungen zusammen. Sie 
vergleichen ihre Ergebnisse miteinander, 
kombinieren diese und erstellen über 
alle Arbeitsschritte Projektdokumenta-
tionen. Die Bundesländer finanzieren 

AdV-AK Raumbezug
- Strategische Planung

- ControllingProjektgruppe DHHN 2006-2012
- Gesamtkoordinierung
- Berichte an den AK
- Leitung U. Feldmann-Westendorff (LGLN)

Konzeptphase
2002-2003

Ist- und Sollanalyse

Wirtschaftlichkeitsanalyse

Fachliche Begleitung durch
Wissenschaft und

Industrie

Netzentwürfe

Ergebnisphase 2013-2015

Durchführungsphase
2006-2012

Messungen

Workshops

Öffentlichkeitsarbeit

Aktualisierungen von
Planungsgrundsätzen

Datenerhebungen

Planungsphase
2004-2005

Feldanweisung Niv

Feldanweisung GNSS

Feldanweisung AGrav

Rechenstellen

AdV-Beschlüsse

Abb. 4: Projektorganisation zur Erneuerung des DHHN
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fänger (auf den Bodenpunkten und auf 
den Referenzstationen) empfängersei-
tig unmanipulierte einheitliche Beob-
achtungen erzeugten (Rohdaten). Zwei 
geodätische Empfängertypen (Trimble 
und Leica) und individuell kalibrierte 
GNSS-Antennen kamen zum Einsatz, 
die mittels speziell für diese Kampagne 
angefertigter Antennenhöhenmessad-
apter jeweils zwangszentriert über den 
Vermarkungen aufgebaut wurden.

Dieser hohen qualitativen Anforderung 
an den Aufbau der GNSS-Antennen lag 
die Idee zugrunde (Feldmann-Westen-
dorff 2009), eine in Geometrie und äu-
ßerer Orientierung exakt festgelegte 
Feldaufstellung einheitlicher Zentrie-
rungsgeräte bestehend aus Stativ und 
Dreifuß zu nutzen, um systematische 
Einflüsse im Nahfeld zu eliminieren. Da-
rüber hinaus konnte eine hochgenaue 
nivellitische Antennenhöhenmessung 
auf einem Maßstab sowie eine präzise 
Lagezentrierkontrolle berührungsfrei 
gewährleistet werden (s. Abbildung 7).

Die gemessenen Daten wurden einer 
„Qualitätssicherung aus dem Felde he-
raus“ unterzogen, d. h. unmittelbar 
nach der Session über geeignete Kom-
munikationswege in temporär einge-
richtete Rechenzentren übermittelt, auf 
Vollständigkeit geprüft und gespeichert, 
sowie einer unmittelbaren Vorauswer-
tung zugeführt. So hätten Punktver-
wechselungen unmittelbar erkannt und 
sofort – noch während des Messzyklus 
– beseitigt werden können. Über dieses 
Vorgehen wurde eine über 99-prozen-
tige Datenvollständigkeit sichergestellt.

Die 29 niedersächsischen Bodenpunkte 
wurden innerhalb der ersten beiden 
Messzyklen beobachtet (s. Abbildungen 
6 und 7). Dabei waren die Punkte in 
einem Verbund integriert, der mit ei-
ner ersten Session in Sachsen und Sach-
sen-Anhalt begann, und sich in den 
folgenden Wochen zunächst zur See 
und anschließend bis zu den Alpen er-
streckte.

Von Mai bis Juli 2008 haben 34 Mess-
trupps aller Bundesländer und des BKG 
in drei elftägigen Zyklen und insgesamt 
achtzehn 24-Stunden-Sessionen die 
flächenhaft über Deutschland verteil-
ten 250 Bodenpunkte gemessen (Feld-
mann-Westendorff 2009). Das Ziel, eine 
höchstmögliche Höhengenauigkeit zu 
erreichen, wurde durch verschiedene 

technische und organisatorische Maß-
nahmen vorbereitet und umgesetzt. 
Neben den erwähnten einheitlichen 
Messanweisungen wurde mit großem 
Aufwand darauf geachtet, dass sämt-
liche im Einsatz befindlichen GNSS-Emp-

Abb. 5: Gesamtnetz der Erneuerung des DHHN

Jahn, Feldmann-Westendorff, Grüner, Kulle, Lembrecht, Die Erneuerung des Deutschen Haupthöhennetzes in Niedersachsen
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– Im Nivellementnetz 1. Ordnung sind 
ca. 5.000 Höhenfestpunkte vorhan-
den, die überwiegend als Mauer-
bolzen oder Pfeilerbolzen vermarkt 
sind.

– Die Zerstörungsrate der Festpunkte 
im Netz 1. Ordnung beträgt ca. 5 %. 
Die Verfügbarkeit ist dadurch ent-
sprechend eingeschränkt. 

– Für die Planung des Netzaufbaus 
und den Messungsablauf sind die 
Gebiete mit geringerer Punktstabi-
lität, wie die Marsch- und Moorge-
biete, die Flussläufe, die Gebiete mit 
Erdgas- und Erdölentnahme sowie 
die Salzstöcke von besonderer Be-
deutung.

– Die Nivellementlinien im Küstenbe-
reich werden im Rahmen des Küsten-
schutzes einbezogen.

Nachdem zwei Drittel der geplanten 
Projektdauer vergangen sind und die 
bundesweite GNSS-Kampagne 2008 
stattgefunden hat, wurde durch die 
Projektgruppe im Jahr 2010 eine Aktu-
alisierung der Ist-Analyse durchgeführt.

Aufgrund der Erfahrungen sowohl aus 
den geometrischen Präzisionsnivelle-
ments als auch aus den GNSS-Messungen 
konnten für Niedersachsen folgende er-
gänzende Sachverhalte gemeldet wer-
den:

– Die flächenhafte Überführung sämt-
licher Höhen in das amtliche Höhen-
bezugssystem DE_DHHN92_NH wird 
mittels GNSS bestimmter Punkt-
nester realisiert, die einen mittleren 
Abstand von 5 km bis 8 km aufwei-
sen. Der flächenhafte Aufbau dieses 
Netzes erfolgt mit einer Standardab-
weichung von 3 mm bis 5 mm für die 
Höhe (Feldmann-Westendorff 2002).

– Eine Höhenbestimmung im Genau-
igkeitsbereich von 2 cm bis 3 cm 
ist auch über den HEPS-Dienst von  
SAPOS® möglich. Dazu wird den Nut-
zern ein aus dem Quasigeoid GCG05 
ermittelter Wert über den NTRIP-
Datenstrom zur Verfügung gestellt. 

Das Qualitätsmanagement der Mess-
daten erfolgte zweistufig. An die oben 
erwähnte Vollständigkeitsprüfung 
schloss sich ein Precise Point Positioning 
(PPP) basierend auf einer eigens für 
dieses Projekt aufgebauten GNSMART-
Vernetzung (Geo++ GmbH, Garbsen) 
mittels State Space Representation (SSR; 
Wübbena u. a. 2005) an. Das Verfahren 
eignet sich sehr gut für das Berechnen 
einer einzelnen Punktbesetzung und 
kann quasi als „near online Qualitäts-
kontrolle“ bezeichnet werden. Grobe 
Exzentrizitäten können sofort erkannt 
und eine Punktwiederholung in einer 
späteren Session durchgeführt werden. 
Das Verfahren zeigte eine sehr gute 
Wiederholungsgenauigkeit von < 5 mm 
für die Lage- und < 10 mm für die Hö-
henkomponente. Die Auswertungen des 
Boden- und des Referenzstationsnetzes 
erfolgten anschließend in den GNSS-Re-
chenstellen. Über erste Ergebnisse wur-
de von Feldmann-Westendorff (2009) 
und Jahn (2010 und 2011) berichtet.

Der niedersächsische Anteil am 
DHHN92

Im Rahmen der Überlegungen der AdV-
Projektgruppe galt es im Jahr 2003, 
für den niedersächsischen Anteil am 
DHHN92 in seinem Gesamtumfang mit 
einer Linienlänge von 3.100 km den 
Sachstand sowie die Besonderheiten für 
eine AdV-Ist-Analyse zu melden.

Für das Nivellementnetz 1. Ordnung in 
Niedersachsen waren bei der Planung 
der Erneuerungsmessungen insbesonde-
re folgende Gegebenheiten zu berück-
sichtigen:

– Es existieren 68 Unterirdische Fest-
legungen (Punktgruppen) sowie 143 
Rohrfestpunkte, die in vielen Fällen 
bis zu 30 m tief gegründet sind. Auf-
grund dieser Art der Vermarkung 
sind sie als besonders stabile Nivelle-
mentpunkte einzuordnen. 

Durch die Verwendung von zwei GNSS-
Empfängertypen, die auf jedem Boden-
punkt mindestens einmal eingesetzt 
wurden, ist es möglich, zwei vollkom-
men unabhängige Netzbestimmungen 
jeweils eines Empfängertyps zu berech-
nen, um neben dem Redundanzgewinn 
erweiterte Analysemöglichkeiten zu er-
zielen.

Abb. 6: Erster GNSS-Messzyklus zwischen 26.5. 
und 5.6.2008 mit niedersächsischen Stationen

Abb. 7: GNSS-Antenne und klassische  
Instrumente zur Zentrierungsüberwachung
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Arbeitssicherheit

Vor Beginn der örtlichen Messungen 
war zur Einhaltung der Sicherheitsvor-
schriften eine Gefährdungsbeurteilung 
der Arbeiten im Straßenbereich erfor-
derlich. Dazu wurden verschiedene Si-
cherungsmaßnahmen in der Praxis er-
probt und beurteilt. Von besonderer Be-
deutung waren dabei der Wirkungsgrad 
der Warnkleidung sowie der Einsatz von 
Sicherungsfahrzeugen.

Nach dem Ergebnis der Gefährdungsbe-
urteilung ist die höchste Sicherheit beim 
Tragen kompletter Sicherheitskleidung 
(Klasse 3) in der Farbe Orange und dem 
Einsatz von zwei Sicherungsposten, die 
die Straßenverkehrsteilnehmer aktiv 
warnen, gegeben. Im Bedarfsfall ist die 
zusätzliche Absicherung der Mitarbeiter 
durch ein Messfahrzeug (s. Abbildung 9) 
angebracht.

Projektplanung

Die Überlegungen zur Planung der 
Jahresmessgebiete wurden primär be-
einflusst vom Wiederholungsturnus 
der Präzisionsnivellements in den Nie-
derlanden, weil aufgrund der Kennt-
nisse um die Instabilität der Region im 
Grenzbereich zu den Niederlanden hier 
epochengleiche Anschlussmessungen 
anzustreben waren. Somit ergab sich 
für Niedersachsen eine Vorgehenswei-
se, nach der die Arbeiten im westlichen 
Bereich einschließlich des Küstennivelle-
ments und der Messungen auf den Ost-
friesischen Inseln im Jahr 2006 began-
nen. In den folgenden Jahren wurden 
die Nivellements im Gebiet bis zur Elbe 
und anschließend in Südniedersachsen 
durchgeführt. Das Ziel, die Messungen 
bis zum Jahr 2011 abzuschließen, wird 
wegen der zeitaufwändigen Messungen 
der Linien im Küstenbereich und in den 
Bodensenkungsgebieten nicht erreicht, 
so dass die Verlängerung des Zeitraums 
durch die AdV für die Durchführung 
der Präzisionsnivellements im Rahmen 
des Projektes sehr wirkungsvoll genutzt 
werden kann.

Personalausstattung im Außendienst

Als Grundlage für die Zustimmung Nie-
dersachsens zur Beteiligung an dem 
Gemeinschaftsprojekt waren die Beur-
teilung verschiedener Vorgehenswei-
sen bei den örtlichen Messungen sowie 
eine jeweilige Kostenabschätzung er-
forderlich. Aufgrund der im Jahr 2004 
noch vorhandenen Personalressourcen 
wurde für die Durchführung des Präzi-
sionsnivellements entschieden, dass die 

Arbeiten im Rahmen der Kernaufgabe 
„Vorhaltung des Landesbezugssystems“ 
mit dem vorhandenen Personal und den 
zugewiesenen Sachmitteln durchzufüh-
ren sind. Für die örtlichen Arbeiten wur-
de ein Erkundungs- und Vermarkungs-
trupp mit zwei Personen und zwei Niv-
Trupps mit je fünf Personen eingeplant. 
Bestätigt wurde diese Entscheidung bei 
dem Vollkostenvergleich mit den Ver-
fahren „Dezentrale Messung“ und „Ver-
gabe an Dritte“, der im Rahmen einer 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung i. S. des 
§ 7 Abs. 2 der Niedersächsischen Lan-
deshaushaltsordnung erforderlich war 
und vom Landesrechnungshof anläss- 
lich der Prüfung der Landesvermessung 
und Geobasisinformation Niedersach-
sen (LGN; heute Geschäftsbereich 4 im 
LGLN) unbeanstandet blieb. Die ermit-
telten Kostenfaktoren in Bezug auf die 
eigene Messung betragen 1,2 für die 
„Dezentrale Messung“ und 1,5 für die 
„Vergabe an Dritte“.

Abb. 8: Linien des DHHN92 mit Nivellementlinien im Küstenbereich
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Stromübergangsmessungen

Eine besondere Planung und Durch-
führung der Messungen erfordern die 
Stromübergänge an Elbe, Ems und We-
ser sowie die Höhenübertragung zu den 
Ostfriesischen Inseln.

Die örtlichen Verhältnisse an nicht über-
brückten Wasserläufen oder instabilen 
Brückenbauwerken bedürfen neben 
dem Standardverfahren des geome-
trischen Nivellements in einigen Fällen 
der Anwendung besonderer geodä-
tischer Messverfahren. Zu nennen sind 

sungsskizze eine Fotodokumentation, 
um für künftige Messungen mögliche 
Veränderungen erkennen zu können.

Ergänzend werden für alle Höhenfest-
punkte präzise Koordinaten mittels 
SAPOS®-Messung oder mithilfe der digi-
talen Liegenschaftskarte ermittelt, da-
mit die Genauigkeit der Punktdarstel-
lung für GIS-Anwendungen verbessert 
wird. Die Abbildungen 10 und 11 sind 
Beispiele aus der internen Fotodoku-
mentation. Die Abbildung 10 zeigt den 
Leuchtturm Cuxhaven, der im Jahr 1855 
Vermarkungsträger für einen Pegelbe-
zugspunkt war. Die historische Stufe ist 
im Sockel des Granitfundaments einge-
meißelt. 

Unterlagenvorbereitung für die Erkun-
dung und Messungen

Für die qualitätsorientierte und wirt-
schaftlich optimierte Durchführung 
des Präzisionsnivellements 1. Ordnung 
ist eine intensive, zeitnahe Erkundung 
und Beschreibung des Messweges sowie 
eine sachgerechte Vermarkung der er-
forderlichen Neupunkte geboten. Von 
besonderer Bedeutung sind bei der Aus-
wahl des Vermarkungsträgers nicht nur 
die Zustimmung des jeweiligen Eigentü-
mers, sondern auch die Beurteilung der 
Dauerhaftigkeit und der Stabilität des 
Bauwerks, die anzunehmende Höhen-
stabilität sowie mögliche Topographie- 
und Umwelteinflüsse, die geologische 
Stabilität, der Grundwasserstand und 
die Grundwasserschwankungen. Zu-
dem erfolgt im Rahmen der Erkundung 
neben der Aktualisierung der Einmes-

Abb. 9: Wirkung der Warnkleidung Klasse 2 und Klasse 3 sowie zusätzliche Sicherung durch ein 
Messfahrzeug 

Abb. 10: Mauerbolzen am Leuchtturm 
„Alte Liebe“ in Cuxhaven

Abb. 11: Mauerbolzen an der ev. Kirche in 
Bispingen
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gung auf die Ostfriesischen Inseln er-
forderlich. Hierbei galt es nicht nur die 
Gezeiten im Messungsablauf zu berück-
sichtigen, sondern es mussten auch die 
auf den Inseln geltenden verkehrsrecht-
lichen Vorschriften beachtet werden. 
Abbildung 12 dokumentiert die umwelt-
schonende Mobilität der Mitarbeiter auf 
der Insel Juist. Dank der Bereitschaft der 
Beschäftigten des Fachbereichs Landes-
bezugssystem der Landesvermessung 
und Geobasisinformation und der Zu-
stimmung aller beteiligten Gremien 
konnten alle Sondermaßnahmen zum 
möglichen und geplanten Zeitpunkt 
durchgeführt werden.

Einen Eindruck von den Messungen un-
ter besonderen Bedingungen vermittelt 
auch Abbildung 13. Wegen der hohen 
Verkehrsdichte in Bremen konnten die 
Messungen über die Weserbrücke nur 
zu verkehrsruhiger Zeit erfolgen. Diese 
Arbeiten wurden aufgrund der „Fach-
lichen Vereinbarung zur länderübergrei-
fenden Aufgabenerledigung auf dem 
Gebiet der Landesvermessung zwischen 
dem Land Freie Hansestadt Bremen und 
dem Land Niedersachsen“ im Jahr 2008 
von der LGN durchgeführt.

GNSS-Messungsanteil

Der niedersächsische Anteil der 250 
Bodenpunkte, der im Rahmen der Er-
neuerung des DHHN in der GNSS-Kam-
pagne 2008 gemessen wurde, umfasst 
29 Punkte. Da auf 12 dieser Punkte Ab-
solutschweremessungen durchgeführt 
werden sollten, waren bei der Erkun-
dung folgende Sachverhalte besonders 
zu beachten:

– Anbindung an die Nivellementlinien 
1. Ordnung im Abstand von max.  
2 km,

das trigonometrische Nivellement, die 
Stromübergangsmessung, das hydro-
statische Nivellement und das GNSS-
Verfahren, wobei die für hydrostatische 
Nivellements erforderliche Ausrüstung 
der niederländischen Kollegen mit 
einem Verlegeschiff für den bis zu 5 km 
langen Schlauch nicht mehr zur Verfü-
gung steht.

Beim geometrischen Nivellement über 
Brücken ist in erster Linie unter Berück-
sichtigung der Bauwerkskonstruktion 
für sichere Latten- und Instrumenten-
standpunkte im Bereich der Stützpfeiler 
oder Widerlager zu sorgen. Unter Ein-
haltung der Bedingungen „gleiche Ziel-
weite“ und „gerade Standpunktzahl“ 
lassen sich Entfernungen bis 90 m meist 
problemlos überbrücken, wenn vor den 
Ablesungen in Straßenverkehrspausen 
auch das Nachschwingverhalten des Brü-
ckenbauwerks berücksichtigt wird.

Neben diesen im Präzisionsnivellement 
fast alltäglichen Arbeiten sind bei al-
len Sonderfällen entsprechend den 
Gegebenheiten umfangreiche organi-
satorische sowie arbeitsrechtliche Be-
sonderheiten zu beachten. Die Unter-
querungen der Ems und der Weser er-
fordern Messungen in den Zeiten einer 
Sperrung des Tunnels, meistens nachts 
oder am Wochenende. Gleiches gilt für 
die Durchführung des geometrischen 
Nivellements über stark befahrene Brü-
cken.

Auch die statischen GNSS-Langzeitmes-
sungen von dreimal 24 Stunden für den 
Elbübergang in Scheelenkuhlen (Hirt 
u. a. 2009), die als Alternative für das 
nicht mehr mögliche hydrostatische Ni-
vellement eingesetzt wurden, bedurften  
wegen der Messungen im Schichtdienst 
einer besonderen Organisation. Eine 
ebenso detaillierte Planung war für die 
GNSS-Messungen zur Höhenübertra-

– keine Störungen durch Straßen- und 
Bahnverkehr, oberirdische Strom- 
oder Mobilfunknetze,

– keine Bodenbewegungen,
– Abschattungs- und Mehrwegefrei-

heit,
– Möglichkeit zur Anfahrt mit einem 

Fahrzeug und
– Ausgestaltung von 12 Messpunkten 

für die Messung mit einem feldtaug-
lichen Absolutgravimeter.

Abb. 12: Messtrupp auf der Insel Juist

Abb. 13: Nachtmessung in Bremen, Wilhelm-
Kaisen-Brücke
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Die Ergebnisse bestätigten die Standort-
auswahl und ermöglichten somit eine 
sachgerechte Vermarkung. Um für die-
jenigen GNSS-Messpunkte, auf denen 
auch Messungen mit dem Absolutgra-
vimeter durchgeführt werden sollten, 
einen optimierten Vermarkungsträger 
zu verwenden, konnte auf die Bera-
tung durch das Institut für Geotechnik 
der Leibniz-Universität Hannover zu-
rückgegriffen werden. Aus statischen 
Überlegungen erfolgte die Vermarkung 
jeweils mit einer Granitplatte von 80 cm 
x 80 cm x 15 cm, auf die ein Granitpfei-
ler von 50 cm x 50 cm x 100 cm gestellt 
wurde. Wegen der Masse von ca. 280 kg 
bzw. 720 kg musste mit der Vermarkung 
ein Unternehmer beauftragt werden, 
der über geeignete Geräte verfügt und 
diese entsprechend einsetzen konnte  
(s. Abbildungen 16 und 17).

Nach der Erkundung und Auswahl der 
möglichen Standorte wurde als Grund-
lage für eine sichere Vermarkung in Zu-
sammenarbeit mit dem Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 
sowie der Oberfinanzdirektion Nie-
dersachsen (OFD) für alle Punkte eine 
bodenkundliche Standortbeurteilung 
durchgeführt. Es wurden jeweils Boden-
proben – sofern fachlich erforderlich bis 
zu einer Tiefe von 2 m – entnommen 
und bodenkundlich beschrieben (s. Ab-
bildungen 14 und 15).
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Abb. 14: Bodenprobe mit Pürckhauer Bohrstock

Abb. 15: Bodenbeschreibung 

Abb. 16: Einbringen der Granitplatte

Abb. 17: Einbringen des Granitpfeilers
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Universität Hannover wurde ein Mess-
verfahren entwickelt, das sowohl die 
Verbindung zu den mittels Absolut-
gravimetrie bestimmten Punkten als 
auch die Verbindung zum Deutschen 
Schweregrundnetz 1994 (DSGN94) und 
den Schwerefestpunkten der 1. Ord-
nung (DHSN96) realisiert. Somit ist 
die Verknüpfung mit dem amtlichen 
Schwerebezugssystem gewährleistet. In 
Abbildung 20 sind die Verbindungen mit 
den gemessenen Schwereunterschieden 
dargestellt.

Bei den Messungen wurden im Paral-
lelbetrieb zwei LaCoste-Romberg Gra-
vimeter eingesetzt. Diese, nach dem 
Prinzip der Newtonschen Federwaage 
aufgebauten Gravimeter gewährleisten 
die erforderliche Genauigkeit, bedin-
gen jedoch durch die jeweilige Warte-
zeit bis zur Messbereitschaft auf jedem 
Messpunkt einen hohen Zeitaufwand. 
Abbildung 21 zeigt den Einsatz eines 
Gravimeters auf einem unterirdisch ver-
markten GGP. Die Messung erfolgt auf 
einem Kleinstativ mit einer speziellen 
Aufstellfläche. Die unterirdischen Plat-
ten werden für die Messung nicht frei-
gelegt, um die natürliche Erdoberfläche 
nicht zu verändern. Die Reduktion des 
Messwertes auf die Vermarkung erfolgt 
über den Freiluftgradienten. Insgesamt 
wurden mit jedem Gerät 468 Einzel-
schwereunterschiede gemessen.

Schweremessungen

Absolutschwere

Im Rahmen des Gesamtprojektes war 
die Messung von Schwerewerten mit 
dem Absolutgravimeter A-10 auf 100 
Bodenpunkten beschlossen worden. 
Dieses feldtaugliche Absolutgravimeter 
benötigt für den praktischen Einsatz ei-
ne ausreichende Aufstellfläche, die mit 
den Granitpfeilern (s. Abbildung 17) ge-
schaffen wurde. Durch den eindeutigen 
Lage- und Höhenbezug der Vermarkung 
dienen diese Bodenpunkte gleichzeitig 
der physischen Realisierung und Siche-
rung des dreidimensionalen Raumbe-
zugs und der Verknüpfung von Raum-, 
Höhen- und Schwerebezugssystem. Sie 
wurden von der AdV als Geodätische 
Grundnetzpunkte (GGP; s. Abschnitt 
„Die Zeit nach der Erneuerung des 
DHHN“) definiert und mit den Höhen-
festpunkten (HFP vormals NivP) und den 
Schwerefestpunkten (SFP vormals SP) 
in der Richtlinie für den einheitlichen 
Raumbezug des amtlichen Vermessungs-
wesens in der Bundesrepublik Deutsch-
land eingeführt.

Niedersachsen war – wie oben beschrie-
ben – mit 12 Absolutschwerepunkten 
an diesem Teilprojekt beteiligt. Die bun-
desweiten Messungen durch das BKG 
erfolgten in neun Kampagnen, wobei 
die niedersächsischen Punkte auf drei 
von diesen aufgeteilt waren. Die Mes-
sungen auf dem Absolutschwerepunkt 
in Wallenhorst wurden im September 
2009 durchgeführt. Abbildung 18 zeigt 
das Gravimeter nach Abschluss des Auf-
baus, Abbildung 19 verdeutlicht die 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung der 
Absolutschweremessungen und zeigt 
das Hilfsgerät zur Ermittlung des verti-
kalen Schweregradienten mit einem Re-
lativgravimeter.

Messung von Schwereunterschieden 
(Relativschweremessungen)

Für die weiteren 17 Bodenpunkte, die 
unterirdisch mit einer Granitplatte mit 
Bolzen vermarkt sind, wurde vom Fach-
bereich Landesbezugssystem der Landes-
vermessung und Geobasisinformation 
das Verfahren der Relativschweremes-
sung, d. h. die Bestimmung der Schwere-
beschleunigung mittels Messung von 
Schwereunterschieden, eingesetzt.

Mit der fachlichen Beratung durch das 
Institut für Erdmessung der Leibniz 

Abb. 18: Absolutschweremessung mit dem A-10 
in Wallenhorst 

Abb. 19: Absolutgravimeter A-10 mit Windschutz 
und Hilfsgerät für die Bestimmung des vertikalen 
Schweregradienten
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zukünftig z. B. das Quarzgravimeter 
Scintrex CG-5 Autograv mit integrierter 
Recheneinheit für weitgehend automa-
tisierte Ablesung und Messwertaufbe-
reitung erhebliche Vorteile und könnte 
im Rahmen des Qualitätsmanagements 
einen wichtigen Betrag leisten.

Digitales Präzisionsnivellement

Die Ergebnisse der Planung und Erkun-
dung des Linienverlaufs werden für das 
Präzisionsnivellement in Form von Feld-
mappen im Blattschnitt der Topogra-
phischen Karte 1 : 25.000 (TK25) für den 
Messtrupp zusammengestellt. Mithilfe 
der Daten aus der örtlichen Erkundung 
(z. B. Neupunkte, Koordinaten) werden 
das Amtliche Festpunktinformationssy-
stem (AFIS) und das Fortführungsdoku-
mente Informationssystem (FODIS) nach 
Möglichkeit schon vor der Messung ak-

Die Abbildungen 22 und 23 zeigen die 
Messung auf einem GGP, für den auch 
der Absolutschwerewert gemessen wur-
de bzw. die Überprüfung der Gravime-
ter auf der Eichlinie.

Für die Messung von Schwerewerten der 
HFP, die für die Berechnung der NHN-
Höhen erforderlich sind, ist der Einsatz 
der LaCoste-Romberg-Gravimeter we-
gen der Wartezeiten bis zur Messbereit-
schaft nicht wirtschaftlich. Hier bietet 

Abb. 20: Relativschweremessung

Abb. 21 Relativgravimeter während der Mes-
sung über einem unterirdischen GGP

Abb. 22: Relativschweremessung auf einem 
GGP-Pfeiler

Abb. 23: Gravimeter auf der Eichlinie
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tualisiert. Der Beobachter teilt die vor-
erkundete Linie in Abschnitte ein und 
berücksichtigt dabei die örtlichen Be-
sonderheiten, um die Messungen auch 
zur Minimierung der Fehlereinflüsse zü-
gig durchführen zu können. Die bei der 
Erneuerung des DHHN in Niedersachsen 
eingesetzten Messausrüstungen beste-
hen aus Digitalnivellieren Leica DNA03 
(s. Abbildung 24) sowie digitalen Prä-
zisionsnivellierlatten. Gemäß den Vor-
gaben der Niv-Feldanweisung werden 
die DNA03 vor dem Feldeinsatz einer 
Magnetfelduntersuchung unterzogen. 
Bei der jährlichen Kalibrierung der Ni-
vellierlatten werden der thermische 
Ausdehnungskoeffizient, der Nullpunkt-
fehler sowie das mittlere Lattenmeter 
bestimmt und der Lattenfuß überprüft 
(AdV 2009, Wolfram 2010).
 

Vor der täglichen Messung ist eine Ni-
vellierprobe durchzuführen, wobei die 
Differenz der täglichen Überprüfung 
des Zielachsfehlers weniger als 3 Bogen-
sekunden betragen soll. Digitalnivelliere 
haben zwei unabhängige Zielachsen: ei-
ne elektronische und eine mechanisch-
optische. Der Fehler der elektronischen 
Zielachse wird mit dem Verfahren nach 
Förstner bestimmt und im Instrument 
abgespeichert, um die nachfolgenden 
Einzelablesungen geräteintern zu kor-
rigieren (AdV 2009) und auf internen 
Speichermedien abzulegen. 

Als Beobachtungsverfahren wird in Nie-
dersachsen die Ablesefolge Rückblick 
– Vorblick alternierend auf ungeraden 
(RV) und geraden (VR) Standpunkten 
eingesetzt. Dadurch werden systema-
tische Fehlereinflüsse wie z. B. die Ein-
sinkbewegung des Stativs während des 
Messvorgangs minimiert.

Die auf der internen Speicherkarte des 
Nivellierinstruments abgelegten Mess-
daten werden täglich im hersteller-
spezifischen Datenformat „Geo Serial 
Interface (GSI)“ gesichert und jeweils 
wöchentlich zur Verarbeitung an den 
Innendienst übertragen.

Prüfung und Aufbereitung der Mess-
daten

Die Messdaten werden bereits im Au-
ßendienst einer Prüfung unterzogen, 
um grobe Fehler wie z. B. Punktver-
wechslungen aufzudecken. Beim Über-
schreiten der zulässigen Abweichung

mit ZS= zulässige Abweichung in mm 
und S = Niv-Strecke in km zwischen 
Hin- und Rückmessung werden beide 
Messungen wiederholt. Diese von der 
AdV-Projektgruppe festgelegte Formel 
berücksichtigt auch den systematischen 
Fehlereinfluss des Einsinkens der Niv-
Latten während des Instrumentenstand-
punktwechsels. Dieser Einfluss, der 
durch Mittelbildung eliminiert wird, ist 
für alle gemessenen Nivellementlinien 
nachweisbar.

Die bereinigten Einzelbeobachtungen 
werden mit den zugehörigen Punkt-
daten aus AFIS zur Abgabe an die Re-
chenstellen mithilfe des vom Land Nord-
rhein-Westfalen bereitgestellten Soft-
ware-Paketes „Höhe“ weiterverarbeitet.

Auswertung im Horizont des DHHN92

Erste belastbare Ausgleichungsergeb-
nisse für das gesamte DHHN stehen 
frühestens ab 2013 zur Verfügung. Die 
Messungen im niedersächsischen Anteil 
des DHHN werden daher auch zur Be-
rechnung aktueller Normalhöhen mit 
einer landesspezifischen Nivellement-
Komponente des Ausgleichungspro-
gramms Panda (GeoTec GmbH, Laatzen) 
genutzt. Damit wird eine zeitnahe Ak-
tualisierung des Nachweises der HFP ge-
währleistet.

Die Zusammenstellung der Projekte 
geschieht jeweils in Abhängigkeit vom 
Messfortschritt und der Netzkonfigura-
tion. Die Rohdaten werden dazu vorab 
auf größeren Linienabschnitten analy-
siert und nach Möglichkeit zu mehreren 
großen Schleifen zusammengefasst. In 
Einzelfällen sind die neuen Höhenwerte 
an den Netzrändern nur linienweise be-
rechnet worden.

Reduktion der Niv-Daten

Bei der jährlichen Kalibrierung werden 
das mittlere Lattenmeter, der Ausdeh-
nungskoeffizient sowie die Lattenkon-
stante der eingesetzten Nivellierlatten 
ermittelt. Auf dieser Grundlage werden 
für die importierten Rohdaten die Lat-
ten- und Temperaturkorrektionen im 
jeweiligen Panda-Projekt berechnet. 
Voraussetzung hierfür ist eine zuverläs-
sige Ermittlung der Temperatur des In-
varbandes während der Messung.

Für die Berechnung von Normalhöhen 
wird in Niedersachsen die Normalhö-
henreduktion angebracht, die sich aus 

Abb. 24 : Anzeige- und Bedienfeld des Digital-
Nivellier DNA03

SSZ S *5,1*5,0 ±=
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Berechnung aktueller Höhen

Mittels einer freien Ausgleichung wird 
zunächst analysiert, inwieweit sich die 
Höhen auf den Linien 1. Ordnung ge-
genüber den in AFIS nachgewiesenen 
amtlichen Höhen verändert haben.

Als Anschlusspunkte für diese und wei-
tere Ausgleichungen kommen vornehm-
lich Unterirdische Festlegungen (UF), 
Höhenmarken (HM) sowie tief gegrün-
dete Rohrfestpunkte (RF) in Betracht. 
Auch ausgewählte Mauerbolzen (MB), 
die aufgrund der örtlichen Gegeben-
heiten sowie der vorliegenden histo-
rischen Höhenangaben als besonders 
stabil anzusehen sind, können als An-
schlusspunkte geeignet sein. Die Höhen 
von Pfeilerbolzen (PB) werden im Hö-
hennetz 1. Ordnung nicht angehalten. 

on ein Gitterraster, das auf der Grundla-
ge von Schwereinformationen aus dem 
amtlichen Nachweis sowie anderer Stel-
len abgeleitet wurde.

Im Gegensatz zu anderen Bundeslän-
dern erfolgte in Niedersachsen die Er-
neuerung und Verdichtung des Schwe-
renetzes 3. Ordnung nicht flächen-
deckend. Daraus resultiert eine extrem 
inhomogene Punktdichte. Während in 
einzelnen Nummerierungsbezirken (NBZ 
= Blattschnitt der TK25, ca. 11x11 km) 
kein Schwerefestpunkt vorliegt, sind 
in anderen NBZ mehr als 50 Schwere-
festpunkte nachgewiesen. Diese unter-
schiedliche Stützpunktdichte beeinflusst 
die Qualität der Schwerewerte der Git-
terrasterpunkte und letztlich auch die 
Genauigkeit der daraus abgeleiteten 
Werte für die Schwerereduktion.

den zwei Anteilen normalorthome-
trische Reduktion und Schwereredukti-
on zusammensetzt.

Die normalorthometrische Reduktion 
berücksichtigt die Nichtparallelität der 
Äquipotentialflächen. In die Berech-
nung gehen die mittlere geographische 
Breite, die Breitendifferenz sowie die 
mittlere Geländehöhe einer Niv-Strecke 
ein. Für Neupunkte müssen daher Koor-
dinaten vorliegen und vorab eine Nähe-
rungshöhenberechnung erfolgen.

Die Schwerereduktion berücksichtigt 
den Einfluss der tatsächlichen Oberflä-
chenschwerewerte am Anfangs- und 
Endpunkt einer Niv-Strecke. Der Wert 
der Schwerereduktion ist linear abhän-
gig von der Größe der Schwere- und Hö-
hendifferenz zwischen beiden Punkten. 
Besonders in bewegtem Gelände kommt 
es daher auf genaue Schwerewerte an. 
Laut Niv-Feldanweisung müssen für 
sämtliche HFP Oberflächenschwerewer-
te mit einer Standardabweichung von  
1 mGal vorliegen.

Schwerewerte sind in Niedersachsen 
bisher nur dann für HFP nachgewiesen, 
wenn eine Identität mit einem Schwere-
festpunkt (SFP) vorliegt.

Die Bestimmung fachlich erforderlicher 
Schwerewerte mittels Relativgravime-
trie ist im laufenden Projekt angesichts 
knapper personeller und wirtschaftlicher 
Ressourcen nicht gleichzeitig zu leisten. 
Daher müssen alle fehlenden Schwere-
werte der HFP rechnerisch ermittelt wer-
den. Diese Berechnung beinhaltet die 
Ermittlung des Normalschwerewertes, 
der von der geografischen Breite und 
der Geländehöhe abhängig ist, sowie 
die Interpolation des ortsabhängigen 
Wertes der Schwereanomalie. Das Pro-
gramm Panda nutzt für die Interpolati-

Abb. 25: Präzisionsnivellement bis Ende 2010 und Schleifenwidersprüche in Millimeter
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Bei der Auswahl der Anschlusspunkte 
sind nur Punkte zu berücksichtigen, die 
aufgrund der Analyse als unverändert 
anzusehen sind. Bei der Bearbeitung 
größerer Netzteile ist zudem auf eine 
möglichst gleichmäßige räumliche Ver-
teilung der Anschlusspunkte zu achten. 
Für den Raum Emsland und Ostfriesland 
sind die bis Februar 2011 berechneten 
Normalhöhen im System DE_DHHN92_
NH (bisher Höhenstatus 160) bereits im 
AFIS enthalten. Die Einführung von AFIS 
erfordert eine umfassende Anpassung 
der Schnittstellen für die Analyse, Aus-
wertung und Datenabgabe während des 
laufenden Projektes.

Erste Ergebnisse der Vorunter-
suchungen in Niedersachsen

Die Arbeiten zur Erneuerung des DHHN 
begannen 2006 im Emsland. Um weitere 
Daten für das Verbundprojekt IKÜS (s. 
Abschnitt „Die Zeit nach der Erneuerung 
des DHHN“) zu gewinnen, wurden 2007 
auch Linien des ehemaligen Nordsee-
küstennivellements (NKN) (Niv-Linien 
2. Ordnung) zusätzlich beobachtet. Die 
Gesamtmessleistung beläuft sich bis En-
de 2010 auf mehr als 3.000 km Doppel-
nivellement.

Erzielte Genauigkeiten

Der mittlere Kilometerfehler 1m  für ei-
nen Kilometer Doppelnivellement, der 
sich aus den Differenzen aus Hin- und 
Rückmessung ableitet, beträgt unter 
Einbeziehung aller bisher ausgewer-
teten Messungen 0,32 mm. Der von der 
AdV-Projektgruppe in der Feldanwei-
sung festgelegte Grenzwert von 0,4 mm 
wurde damit eingehalten.

Neben zahlreichen kleineren Schleifen 
lassen sich aus den bisher vorliegenden 
Messungsdaten fünf Netzschleifen mit 
einem Umfang von jeweils mehr als  
200 km schließen (s. Abbildung 25).

Die in der Niv-Feldanweisung festge-
legte Fehlergrenze

mit ZU = zulässiger Schleifenwiderspruch 
in mm und U = Schleifenumfang in km 
wurde in allen Niv-Schleifen eingehal-
ten. Der mit + 23 mm größte Wider-
spruch (67 % der Fehlergrenze) tritt in 
der Schleife westlich von Bremen auf, 
die zwei Weserquerungen über die 
Wilhelm-Kaisen-Brücke in Bremen und 
durch den Wesertunnel bei Dedesdorf 
beinhaltet. Die Ergebnisse der Messung 
durch den Wesertunnel sind durch ein 
zeitgleiches Überwachungsnivellement 
des Geodätischen Instituts der Leibniz 
Universität Hannover bestätigt worden. 
Insgesamt befinden sich aber größere 
Linienabschnitte im tidebeeinflussten 
Bereich der Unterweser. Der instabile 
Untergrund in der Küstenregion mit 
Schichtenabfolgen aus Torf, Brackwas-
serablagerungen und marinen Sedimen-
ten schwingt durch den Straßenverkehr 
erheblich nach. Auch an erfahrene Be-

obachter werden somit hohe Anforde-
rungen gestellt. 

Ob darin die Ursache für den relativ gro-
ßen Schleifenwiderspruch liegt, kann 
erst nach Komplettierung des Netzes 
und einer anschließenden Gesamtaus-
gleichung beurteilt werden

Die Präzisionsnivellements werden 
derzeit innerhalb der dargestellten 
Großschleifen auf den Linien der er-
sten Ordnung im Elbe-Weser-Dreieck 
und in der Lüneburger Heide durchge-
führt (s. Abbildungen 8 und 25). Diese 
stufenweise Beobachtung eines zuerst 
weitmaschigen Netzes wurde gewählt, 
um den Rechenstellen bei der länder-
übergreifenden Zusammenfassung der 
Messungsdaten bereits sehr frühzeitig 
die Bildung von Schleifenwidersprüchen 
zu ermöglichen. Zugleich werden dabei 
große Gebiete in einem überschaubaren 
zeitlichen Rahmen durch aktuelle Mes-
sungen erfasst.

Abb. 26: Vektoren des Ergebnisvergleichs der vorläufigen freien Ausgleichung in Millimeter

UZU ⋅= 2
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Die in West-Ost-Richtung verlaufende 
Linie Leer – Rastede beginnt bei einem 
Mauerbolzen am Ubbo-Emmius-Gymna-
sium in Leer und endet am 10 m tief ge-
gründeten Rohrfestpunkt „Celler Bau-
art“ in Rastede mit einer Differenz von 
nur - 6 mm (s. Abbildung 27). Anfangs- 
und Endpunkt der über 60 km langen 
Linie sind Knotenpunkte des DHHN.

Die Linie zeigt außer einigen individu-
ellen Punktveränderungen bis zu - 45 mm  
keine signifikanten Auffälligkeiten. Die 
an Häusern vermarkten HFP bei (1) lie-
gen im Bereich der Jümmeniederung 
am Nordgeorgsfehnkanal. Ein Epochen-
vergleich mit älteren Messungen seit 
der Punktentstehung im Jahr 1954 be-
stätigt die festgestellte fortschreitende 
Absenkung der Vermarkungsträger von 
insgesamt - 50 mm bis -100 mm. Wohn-
häuser sind im Küstenbereich bei hohem 
Grundwasserstand oft ohne besondere 
Gründung und ohne Keller gebaut, so 
dass sich allein durch die Auflast eine 
Senkung der Häuser ergibt. 

Die Linie Langen – Nienburg beginnt an 
der UF Langen nördlich von Bremerha-
ven und endet an einem 10 m tief ge-
gründeten Rohrfestpunkt „Celler Bau-
art“ in Nienburg an der Weser. Der dar-
gestellte Netzbildausschnitt enthält hier 
nicht alle Linien 1. Ordnung für die spä-
tere Ausgleichung des DHHN, sondern 
nur die bis 2010 gemessenen Linien.

Augenfällig ist zudem eine scheinbar 
systematische Veränderung der Vekto-
ren in Nord-Süd-Richtung, die in linien-
haften Analysen näher betrachtet wird. 
Dabei werden verschiedene Methoden 
eingesetzt und beispielhaft einige Be-
sonderheiten erläutert.

Linienanalysen

Die reduzierten und gemittelten Höhen-
unterschiede der Einzelstrecken aus den 
Messungen der Epoche DHHN85 und aus 
der aktuellen Erneuerungsepoche 2006-
2012 werden von einem gewählten 
Anfangspunkt ausgehend linienweise 
addiert, um die Einflüsse der Netzkon-
figuration zu eliminieren. An den iden-
tischen HFP findet ein Höhenvergleich 
für die weitere Analyse und Aufberei-
tung der umfangreichen Messungsdaten 
statt. 

Freie Ausgleichung

Alle bis zu diesem Zeitpunkt gemesse-
nen Linien wurden als zusammenhän-
gendes Netz einer vorläufigen freien 
Ausgleichung zugeführt. Als Datums-
punkt wurde eine ausgewählte UF des 
Landesnivellementhauptpunktes (LNH) 
Wallenhorst eingeführt.

Um einen direkten Vergleich der aktu-
ellen Ergebnisse mit denen aus der Aus-
wertung des DHHN85 zu ermöglichen, 
wurde die Berechnung ebenfalls im Sy-
stem DE_DHHN85_NOH (bisher Höhen-
status 140) durchgeführt. Die größten 
Abweichungen zur letzten Epoche zei-
gen sich westlich von Emden, nördlich 
von Wilhelmshaven, im Raum Ahlhorn/
Vechta sowie zwischen Walsrode und 
dem Allerübergang bei Rethem (s. Ab-
bildung 26).

Abb. 27: Differenzen der Epochen auf der Linie Leer – Rastede
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Neben individuellen Punktverände-
rungen (1 und 2) sowie einem Senkungs-
trog (3) auf einer Strecke von etwa 9 km 
zwischen Brinkum und Barrien nördlich 
von Syke, zeigen sich deutliche lineare 
Abweichungen gegenüber den Ergeb-
nissen des DHHN85 (s. Abbildung 28). 
Ausgehend von der UF Langen ergibt 
sich am Knotenpunkt in Nienburg eine 
Abweichung von mehr als + 30 mm. Al-
lerdings wurde die Linienuntersuchung 
bewusst auf eine Länge von über 140 km 
ausgedehnt. Die Systematik erschließt 
sich bei getrennter Betrachtung der er-
sten 70 km nicht unmittelbar, da hier die 
Abweichungen unter 15 mm bleiben.

Die dargestellten Extremwerte z. B. 
eines Pfeilerbolzens dicht an einem 
Entwässerungsgraben (1), eines Mauer-
bolzens an einem Wohnhaus und einer 
Stützmauer (2) lassen sich hier ebenfalls 
durch Vergleich mit älteren Messungen 
als kontinuierliche Absenkung der Ver-
markungsträger erklären. Grundsätzlich 
wird bei überproportionalen Abwei-
chungen besonderes Augenmerk auf 
das Ergebnis der Erkundung gelegt. Ist 
die Identität eines HFP durch bauliche 
Veränderungen nicht mehr gegeben, 
wird der Punkt in jedem Fall umnum-
meriert.

Auch für weitere Linien lässt sich der dar-
gestellte Nord-Süd-Effekt nachweisen. 
Ähnliche Analysen anderer Bundeslän-
der zeigen, dass der Effekt nicht nur auf 
niedersächsisches Gebiet beschränkt ist. 
Als Ursache sind entweder systematische 
Fehlereinflüsse in den Messungen zum 
DHHN85 oder aber auch großräumige 
Veränderungen aufgrund tektonischer 
Vorgänge zu vermuten. Ein Einfluss des 
Erdmagnetfeldes scheidet als Ursache 
aus, da bei den aktuellen Messungen 
nur Digitalnivelliere mit amagnetischem 
Kompensator eingesetzt werden, die zu-

Abb. 28: Differenzen der Epochen auf der Linie Langen – Nienburg

dem einer individuellen Magnetfeldprü-
fung unterzogen wurden. Bei früheren 
Nivellements zum DHHN85 wurde die 
Abhängigkeit einiger Nivellierinstru-
mente vom Erdmagnetfeld durch das 
Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz 
aufgedeckt. Dies hat seinerzeit auch in 
Niedersachsen zu umfangreichen Nach-
messungen mit Nivellieren geführt, 
deren Unempfindlichkeit gegenüber 
magnetischen Einflüssen nach einem 
Kompensatortausch vorab untersucht 
worden war.

Eine endgültige Beurteilung kann erst 
nach Auswertung des gesamten Pro-
jektes unter Berücksichtigung der GNSS-
Beobachtungen sowie ergänzender gra-
vimetrischer Messungen erfolgen!
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ausgelöst. Auch nach der Stilllegung 
des Förderbetriebes ist es bis Ende der 
sechziger Jahre zu vereinzelten Bergsen-
kungen von insgesamt bis zu - 1,9 m ge-
kommen. Die festgestellte Absenkung 
ist also eine noch bis heute abklingende 
Bergsenkung.

Im weiteren Verlauf der Linie zeigen sich 
zwischen Vechta und Oldenburg erheb-
liche negative Bodenbewegungen mit 
zwei Maxima westlich von Visbek mit bis 
zu - 91 mm (3) und weiter nördlich bei 
Hengstlage mit bis zu - 315 mm (4). 

Anthropogene Absenkungen der Ta-
gesoberfläche sind vereinzelt schon län-
ger bekannt (Kulle 1993) und werden 
als Verdachtsgebiete mit Bodenbewe-
gungen bei der Analyse großräumiger 
Nivellementnetze zur unabhängigen 
Sicherung des Landeshorizontes berück-
sichtigt.

Die grafische Darstellung zeigt bei (4), 
dass die Epochenvergleiche zu 1955 und 
1974 (Messungsjahre 1952 und 1972) 
dicht zusammenliegen. Ein Einfluss auf 
die Tagesoberfläche ist danach bei (4) 
bis 1972 und bei (3) bis 1982 auszuschlie-
ßen. Erst mit der Erneuerung des DHHN 
konnte auch die Bodenbewegung bei 
(3) zumindest linienhaft belegt werden, 
da nur großräumige Messungen von 
diesem Umfang eine gesicherte Aussage 
ermöglichen. Man sollte sich an dieser 
Stelle bewusst machen, dass sich im Zen-
trum des Einwirkungsbereichs bei (4) die 
gesamte Geländeoberfläche zwar über 
einen langen Zeitraum, aber einschließ-
lich aller Häuser und der vorhandenen 

festgestellt werden. Auch eine Kontroll-
messung des Höhenunterschieds zum 
zweiten Punkt über die Brücke versagt, 
da sich beide Punkte gleichartig senken. 

Der Höhenvergleich zeigt bei (2) eine 
kontinuierliche Absenkung von Punk-
ten bis zu - 42 mm. Vorerkundung und 
Messungen geben keinen Anlass, an der 
Identität der HFP zu zweifeln. Erst wei-
tere Recherchen lassen den Zusammen-
hang erkennen. In Niedersachsen hat 
es nicht nur im Harz, sondern auch im 
Oldenburger Münsterland nördlich von 
Damme in den Jahren 1938 bis 1967 Erz-
bergbau mit einer Gesamtfördermenge 
von 9,2 Millionen Tonnen Roherz gege-
ben (Eberhard 2008). Auf dem ehema-
ligen Betriebsgelände sind noch heute 
bauliche Anlagen sichtbar und die längst 
überwachsene Bergehalde ist ebenfalls 

erkennbar. Der damalige Klärteich liegt 
in einem Naturschutzgebiet und dient 
heute als „Dammer Bergsee“ der Nah-
erholung. Da der Abbau des Roherzes 
in Teufen von etwa 220 m bis 250 m 
ohne anschließenden Versatz erfolgte, 
sind die Hohlräume eingebrochen und 
das nachgebende Deckgebirge hat sei-
nerzeit Bergschäden an der Oberfläche 

Bei der von der UF Wallenhorst über 
100 km nach Norden bis südlich von Ol-
denburg verlaufenden Linie erfolgt ein 
Vergleich von Absoluthöhen aus ver-
schiedenen Epochen (s. Abbildung 29). 
Die Differenz der Höhensysteme liegt 
in diesem Bereich bei etwa 1 mm und 
kann für diese Betrachtung vernachläs-
sigt werden.

Auf den ersten 45 km der Linie zeigen 
sich kaum Differenzen. Die Darstellung 
bei (1) zeigt die Absenkung von zwei 
massiv gegründeten Widerlagern einer 
Stahlbogenbrücke als Vermarkungsträ-
ger für zwei HFP. Die Punkte auf der 
Nord- und Südseite des Mittellandkanals 

haben sich von 1972 bis 2006 um fast 
30 mm gesenkt. Die Abweichung kann 
ohne Kontrollnivellement zu anderen 
Punkten, allein durch Sichtung und Prü-
fung der HFP-Einmessung, örtlich nicht 

Abb. 29: Vergleich von Absoluthöhen auf der Linie Wallenhorst – Oldenburg
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SAPOS®-Referenzstationen) sowie die 
der Absolutschweremessungen verfüg-
bar.

Die Nivellementdaten werden in den 
Rechenstellen zusammengeführt und 
diversen Analysen unterzogen. Grund-
sätzlich bietet es sich an, zwei unter-
schiedliche Ergebnisse zu erzeugen, 
wobei die dazu erforderlichen Rahmen-
bedingungen (z. B. Datumsfragen; Ein-
führung einer neuen Höhenbezugsflä-
che; …) vom AK Raumbezug der AdV 
geschaffen werden müssen. Für die um-
fangreichen Vergleiche mit den Ergeb-
nissen älterer Höhennetze (Projektziel: 
Aufdeckung von Höhenänderungen) 
müssen normalorthometrische Höhen 

Infrastruktur (Verkehrswege einschließ-
lich Brückenbauwerken, Ver- und Ent-
sorgungsleitungen) um mehr als 30 cm 
abgesenkt hat. Gleichwohl verläuft das 
vertikale Bewegungsverhalten hier ver-
hältnismäßig langsam (ca. - 7 mm/ Jahr) 
und gleichmäßig ab. 

Eine mögliche Ursache wird erkenn-
bar, wenn man die Fördergebiete der 
Kohlenwasserstoffe in Niedersachsen 
betrachtet. In Niedersachen wird seit 
mehreren Jahrzehnten neben Erdöl 
auch Erdgas gewonnen. Über 90 % der 
deutschen Erdgasförderung kommt aus 
niedersächsischen Erdgasfeldern, die im 
Untergrund aus verschiedenen Gesteins-
schichten in Teufen von über 1.000 bis et-
wa 4.000 m gefördert wird (LBEG 2011). 
In Abbildung 30 ist die Verteilung der 
Erdgasfelder im mittleren Niedersachsen 
beispielhaft ersichtlich. Erdölförderung, 
Grundwasseränderungen, aktive und 
stillgelegte Bergwerke sowie der Kaver-
nenbau führen neben tektonischen Pro-
zessen ebenfalls zu Bodenbewegungen, 
die insbesondere im Küstenbereich ak-
tiv zu beobachten sind. Nur durch dieses 
Monitoring kann hier ein Beitrag zum 
langfristigen Küstenschutz für die dort 
lebenden Menschen und Wirtschaftsgü-
ter geleistet werden.

Die beschriebenen Bodenbewegungen 
wirken sich aber nicht nur auf die ver-
tikale Komponente des Landesbezugs-
systems aus, sondern zeigen sich auch 
in Veränderungen der Lagekoordinaten 
und Schwerewerte. Die Einwirkungs-
bereiche sind nicht immer a priori be-
kannt und können durchaus mit einer 
flächenhaften Ausdehnung ganze Regi-
onen betreffen. Die Sicherung des Lan-
desbezugssystems in den von Bodenbe-
wegungen betroffenen Gebieten kann 
zukünftig nur mit einer modifizierten 

Vorgehensweise erfolgen, da eine flä-
chendeckende Aktualisierung des Lan-
desbezugssystems in der bisher üblichen 
und für einen längeren Zeitraum ange-
legten Form kaum möglich ist.

Die Zeit nach der Erneuerung 
des DHHN

Fachliche Auswirkungen des Erneue-
rungsprojektes

Mit dem Ende der Feldarbeiten 2012 
werden alle Bundesländer ihre rest-
lichen Nivellementdaten zur Auswer-
tung des Gesamtnetzes an die Niv-Re-
chenstellen abgeben. Auf der Basis des 
heutigen Planungsstandes liegen dann 
deutschlandweit etwa 87 % aller Linien 
des DHHN92 zur weiteren Auswertung 
vor (Niedersachsen 86 %). Darüber hi-
naus sind die Ergebnisse der GNSS-Kam-
pagne 2008 (250 Bodenpunkte und 272 

Abb.: 30: Erdgasfelder und Förderstärken in Norddeutschland, Ausschnitt aus (LBEG 2011).
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bilden zwei Säulen des bundeseinheit-
lichen, homogenen Festpunktfeldes, 
das die AdV 2004 mit der Strategie für 
den einheitlichen Raumbezug des amt-
lichen Vermessungswesens in der Bun-
desrepublik Deutschland beschlossen 
hat und das als dritte Säule die SAPOS®-
Referenzstationen (RSP) einschließt. Die 
vierte und neue Säule repräsentieren 
die Geodätischen Grundnetzpunkte 
(GGP), die mit satellitengeodätischen 
Methoden bestimmt und an das amt-
liche Höhenfestpunktfeld (mittels Präzi-
sionsnivellement) sowie an das amtliche 
Schwerefestpunktfeld angeschlossen 
werden. Die Lagefestpunkte des Deut-
schen Hauptdreiecksnetzes (DHDN) wer-
den in dieser Struktur nicht mehr abge-
bildet, da sie in Anzahl und Dichte und 
unter den Gegebenheiten der heutigen 
Messverfahren grundsätzlich nicht mehr 
gepflegt werden, wobei sich geeignete 
LFP in GGP umwandeln lassen.

Das Netz der GGP wird gegenwärtig 
von den Ländern aufgebaut und bein-
haltet mit den 250 Bodenpunkten der 
GNSS-Kampagne 2008 eine einheitlich 
gemessene Basis. Im Endausbau wird 
dieses Netzes aus heutiger Sicht bun-
desweit etwa 700 Punkte umfassen. Für 
Niedersachsen wurden in der Kampa-
gne bisher 29 Punkte eingerichtet und 

berechnet und der Datumspunkt Wal-
lenhorst (UF) verwendet werden. Unter 
dem Gesichtspunkt einer zukunftsori-
entierten Ausrichtung des Raumbezugs 
und unter europäischen Rahmenbedin-
gungen (INSPIRE 2009) des European 
Vertical Reference System (EVRS 2007) 
muss eine neue Lösung des Projektes 
DHHN 2006-2012 auf der Basis von Nor-
malhöhen (AdV-Beschlusslage) und auf 
einer höheren Anzahl von Datumspunk-
ten berechnet werden. Dieses ist aus der 
Vielschichtigkeit der Projektziele erfor-
derlich, fehlertheoretisch geboten und 
führt über einen Beschluss des Plenums 
der AdV zu einer neuen Höhenbezugs-
fläche (z. B. DE_DHHN2012_NH).

Die Ergebnisse der Erneuerung des 
DHHN werden unter anderem zur Be-
rechnung eines neuen Quasigeoids 
durch das BKG (in Verbindung mit dem 
Institut für Erdmessung der Leibniz Uni-
versität Hannover) verwendet (AdV-
Beschlusslage). Die Georeferenzierung 
dieses Quasigeoids kann über die GNSS-
basierten Bodenpunkte und deren aktu-
elle nivellitische Höhen unter Anschluss 
der SAPOS®-Referenzstationen erfolgen. 
Für eine darüber hinausgehende wei-
tere Verbesserung des Quasigeoids ist es 
erforderlich, dass in den Netzteilen, in 
denen bisher unzureichende Schwere-
messungen vorliegen, weitere Verdich-
tungsmessungen erfolgen (BKG 2010). 
Nach Untersuchungen des BKG trifft 
dies auch für Niedersachsen zu. Diese 
Aufgabe wird zukünftig von steigender 
Bedeutung sein, denn im Zuge des Aus-
baus der globalen Satellitennavigations-
systeme wird die satellitengestützte Ge-
brauchshöhenbestimmung mit SAPOS® 
in Echtzeit erheblich an Bedeutung 
gewinnen. Um eine ellipsoidisch gemes-
sene 1-cm-genaue Höhenkoordinate in 
eine physikalische Höhe umzuwandeln, 
benötigt man eine sub-cm genaue Qua-
sigeoidundulation. Dieses Genauigkeits-
niveau liegt heute noch nicht vor.

Das bundeseinheitliche homogene Fest-
punktfeld

Eine Bewertung des Aufgabenfeldes 
Raumbezug für die Zeit nach der Erneu-
erung des DHHN muss ganzheitlich und 
zukunftsorientiert erfolgen und spiegelt 
sich in der erweiterten Sichtweise der 
US-amerikanischen National Academy 
of Science aus den 1980er Jahren wi-
der, indem die Helmertsche Definition 
der Erdmessung von der reinen Bestim-
mung der Erdfigur, hin zur Bestimmung 
der Änderungen der Erdfigur und des-
sen Schwerefeld erweitert wurde. Damit 
wird der Schritt von der statischen in die 
zeitabhängige Dimension des geodä-
tischen Raumbezugs vollzogen (Heck-
mann und Jahn 2011).

In diesen Kontext ist das Projekt zur Er-
neuerung des DHHN einzuordnen (Feld-
mann-Westendorff und Jahn 2006). Das 
Höhenfestpunktfeld 1. Ordnung reprä-
sentiert ein bundesdeutsches Rahmen-
netz, dessen Linienführung ursprünglich 
in vermeintlich stabilen Gebieten ge-
plant wurde. Die gleichen Grundsätze 
gelten auch für das Deutsche Haupt-
schwerenetz (DHSN). Beide Hauptnetze 

Abb. 31: Struktur des bundeseinheitlichen homogenen Festpunktfeldes
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Die Lösung dieses Problems besteht in 
einer bedarfsgerechten Verdichtung mit 
Festpunkten im Einflussbereich eines Bo-
denbewegungsgebietes (Jahn 2009). Da-
durch wird es möglich, Oberflächenver-
änderungen bzw. Bodenbewegungen zu 
detektieren. In einem aufzubauenden 
Bodenbewegungsdienst lassen sich gra-
phische Darstellungen und numerische 
Informationen über die Verdachtsge-
biete sammeln und modellieren. Dem 
Nutzer können aus diesem Modell ab-
geleitete Transformationsinformationen 
übermittelt werden, so dass der Dienst 
eine lokale Anpassung ohne Trans-
formationspunkte ermöglichen wird. 
Außerdem liefert er einen Beitrag zur 
Modellierung der festen Erde und stellt 
neuen geowissenschaftlichen Kunden-
segmenten Daten des Festpunktfeldes 

bestimmt, eine Anzahl von mindestens 
50 Punkten ist im Endausbau anzustre-
ben. Die Qualität dieser Bodenpunkte 
ist sehr hoch, da sie aufwändig ver-
markt wurden und abseits von äußeren 
Einflüssen dauerhaft erhalten bleiben 
sollen (SAPOS®-Referenzstationen auf 
Gebäuden sind einem stärkeren bau-
lichen Wandel unterworfen). Sie bilden 
zukünftig das Sicherungssystem des  
geodätischen Raumbezugs beim Ausfall 
globaler Satellitennavigationssysteme. 
Durch ihre physische Verbindung mit 
der Erde folgen sie allen Bodenbewe-
gungen, womit sie die Funktion von  
Geosensoren einnehmen. 

Das bundeseinheitliche, homogene 
Festpunktfeld kann durch landesspezi-
fische Festpunkte (Verdichtungspunkte) 
bedarfsorientiert verdichtet werden (s. 
Abbildung 31). Dieser Bedarf orientiert 
sich vornehmlich an der Zweckbestim-
mung des Landesbezugssystems und an 
den Kundenwünschen. Der AK Raum-
bezug der AdV hat in einer aktuellen 
Analyse Kundengruppen untersucht, die 
einen Bedarf an genauen und aktuellen 
Daten des Raumbezugs haben. Neben 
dem amtlichen Vermessungswesen, das 
genaue unveränderte Lagekoordinaten 
benötigt, sind die Wasser- und Schiff-
fahrts-, Straßenbau- und Bergbauver-
waltung sowie zahlreiche Wirtschafts-
unternehmen und wissenschaftliche 
Einrichtungen an genauen Koordinaten 
der Lage und Höhe mit entsprechender 
Aktualität interessiert. 

Bodenbewegungen in Niedersachsen

Neben den in Abbildung 25 bis 29 dar-
gestellten ersten Analysen der Daten 
aus dem niedersächsischen Anteil der 
Erneuerung des DHHN haben systema-
tische Untersuchungen unterschied-
licher Datenquellen in Niedersachsen 
gezeigt, dass etwa 30 % der Landes-
fläche Bodenbewegungen bis zu 1 cm 
pro Jahr aufweisen (s. Abbildung 32). 

Dieses ist aus nachbarschaftlicher Sicht 
des Liegenschaftskatasters zunächst un-
kritisch, solange ausreichend qualitativ 
hochwertige Transformationspunkte 
zur Verfügung stehen (lokale Anpas-
sung, heute SAPOS®-Kontrollpunkt). 
Folgt man aber dem Ziel eines weiter 
ausgedünnten Festpunktfeldes, so kön-
nen zukünftige Messungen nur noch 
an weiter entfernte Festpunkte (z. B. 
SAPOS®-Referenzstationen) angeschlos-
sen werden. Findet die Liegenschaftsver-
messung in einem Bodenbewegungsge-
biet statt, so entfernt sich die aktuell 
gemessene SAPOS®-Position von den 
nachgewiesenen amtlichen Koordinaten 
mit dessen Differenzbetrag. Eine lokale 
Anpassung ist nicht möglich, weil vor 
Ort keine aktuell gemessenen Transfor-
mationspunkte mehr vorhanden sind.

Abbildung 32: Verdachtsgebiete mit Bodenbewegungen in Niedersachsen
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liche Anfragen sind auch aus anderen 
Bundesländern bekannt und zeigen, 
dass dieses Thema – zu dem die Vermes-
sungsverwaltung eine umfangreiche Da-
tengrundlage mit Historie besitzt – eine 
zunehmende Aktualität erfährt.

Integrierter Raumbezug

Die Ergebnisse der Erneuerung des 
DHHN lassen sich nicht nur zur Analyse 
von Höhenänderungen verwenden, son-
dern ermöglichen erstmals die Einbin-
dung des DHHN in ein bundeseinheit-
liches, homogenes und integriertes Fest-
punktfeld im Sinne einer Nullmessung. 
Da alle Daten aus einer Messepoche 
(2006-2012) stammen und über boden-
gestützte Festpunktmarken (GGP) mitei-
nander verbunden sind, besteht bei der 
weiterführenden Nutzung dieses Daten-
satzes die Chance, die Festpunktfelder 
zukunftsorientiert zu verknüpfen. Das 
hohe Maß an physischer und zeitlicher 
Übereinstimmung minimiert im Übrigen 
fehleranfällige Zentrierungsmessungen 
und -rechnungen.

Um den zukunftsorientierten Ausbau 
des Geodätischen Grundnetzes mit den 
anderen Festpunktarten zu verknüpfen 
bietet es sich an, die GGP in die bundes-
einheitlichen Festpunkte (GGP_B) und 
die landesspezifischen Verdichtungs-
punkte (GGP_L) hierarchisch zu trennen. 
GGP_L sind in Niedersachsen bereits in 
einer größeren Anzahl im Rahmen der 
Bestimmung von Höhenfestpunkten 
mit dem Verfahren GPS und Höhe (Feld-
mann-Westendorff 2002) vermarkt.

Der Aufbau der GGP_L erfolgt durch die 
bedarfsorientierte Verdichtung mit Fest-
punkten. Somit ist gewährleistet, dass 
Bodenbewegungen in allen Netzteilen 

lement-, Schwere,- GPS- und Pegeldaten 
ausgewertet und ein kinematisches 
Bewegungsmodell für den niedersäch-
sischen Nordseeküstenbereich berech-
net (Wanninger u. a. 2009). Wie in Ab-
bildung 33 zu erkennen ist, ergeben sich 
für zahlreiche Gebiete im Nordseeküs-
tenbereich Senkungen bis zu 3 mm/Jahr 
mit vergleichbaren Geschwindigkeiten 
übereinstimmend für die Nivellement- 
und GPS-Daten.

Mit dem Thema Bodenbewegungen hat 
sich im Jahr 2010 auch der niedersäch-
sische Landtag (NLT 2010) hinsichtlich 
der Themen Aussolungen von Kavernen 
und dem Monitoring bei Bergbautätig-
keiten in zwei Kleinen Anfragen be-
schäftigt. Teilaspekt in diesen Anfragen 
war die Einschätzung der Landesregie-
rung hinsichtlich der Folgenabschätzung 
von Bodenbewegungen. In der Antwort 
der Landesregierung wird auf die Ak-
tualität bei der Bestimmung von Punk-
ten im Landesbezugssystem nach Lage, 
Höhe und Schwere und auf die flächen-
deckenden Erneuerungsmessungen im 
Höhenfestpunktfeld verwiesen. Ähn-

bereit. Für den Raumbezug bedeutet 
dieses Verfahren eine Trennung in amt-
liche, unveränderte Koordinaten (z. B. 
für das Liegenschaftskataster) und ki-
nematische Gebrauchskoordinaten, die 
bedarfsgerecht fortgeschrieben werden. 
Diese Entwicklung wird auch internatio-
nal diskutiert.

Im Rahmen des durch das Kuratorium 
für Forschung im Küsteningenieurwesen 
(KfKI) geförderten Verbundprojektes 
IKÜS haben die Technische Universität 
Dresden (Geodätisches Institut), die 
Technische Universität Braunschweig (In-
stitut für Geodäsie und Photogramme-
trie), die Bundesanstalt für Gewässer-
kunde (BfG) und die Landesvermessung 
und Geobasisinformation im heutigen 
LGLN ein integriertes Höhenüberwa-
chungssystem in Küstenregionen durch 
Kombination höhenrelevanter Sensorik 
(IKÜS) entwickelt. Dabei wurden Nivel-

Abbildung 33: Geschwindigkeitsfeld als Ergebnis der Kombination von Nivellement- und GPS-Daten 
im Verbundprojekt IKÜS (2005-2008)
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des integrierten Festpunktfeldes detek-
tiert werden können. Ein Bodenbewe-
gungsdienst kann die Steuerungspara-
meter für die Überwachung (Kontrolle 
des örtlichen Zustandes) und Überprü-
fung (Messung gegenüber benachbar-
ten Festpunkten) der Festpunktfelder 
liefern.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich für die Zeit 
nach der Erneuerung des DHHN feststel-
len, dass die definierten Ziele und die Er-
gebnisse dieses bundesweiten Projektes 
und die strategisch-fachlichen Entschei-
dungen der AdV in den vergangenen 
Jahren den Raumbezug in Deutschland 
in eine neue Zeit überführt haben. Inter-
national wird diese Weiterentwicklung 
in den Festpunktfeldern mit großer Auf-
merksamkeit beobachtet. Niedersachsen 
sollte diese Entwicklung weiterhin mit-
gestalten und die beschriebenen Zu-
kunftswege beschreiten.

Die Autoren danken den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Fachbereichs 
Landesbezugssystem für ihr großes En-
gagement rund um die Erneuerung des 
DHHN. Ein besonderer Dank geht an un-
sere Kollegen im Außendienst, die mit 
ihrem unermüdlichen Einsatz die hohe 
Qualität der Messungen im gesamten 
Landesgebiet Niedersachsens gewähr-
leisten.
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stattet die Anwendung von unterschied-
lichen Steuersätzen, um so beispielweise 
eine effektive Landnutzung zu fördern.

Die Bemessungsgrundlage ist eine 
technisch-physikalische oder monetäre 
Größe zur Ermittlung der Steuerschuld. 
Sie lässt sich mit verschiedenen Ansät-
zen ermitteln: Es sind flächenbasierte 
und wertbasierte Bemessungsgrund-
lagen zu unterscheiden. Wertbasierte 
Bemessungsgrundlagen unterteilen sich 
in marktwert- und katasterwertbasier-
te Bemessungsgrundlagen. Daneben 
gibt es Ansätze zur Abschätzung der 
Bemessungsgrundlage, in denen der 
Steuerpflichtige den Wert selbst gegen-

Grundzüge der 
Bemessungsgrundlage der 
Grundsteuer

Die Grundsteuer bemisst sich in einigen 
Ländern am Wert des Bodens. In der 
Mehrzahl der Länder basiert die Grund-
steuer auf dem Wert des Bodens und 
den Gebäuden und Aufbauten. Nur in 
Ausnahmefällen wird die Grundsteuer 
ausschließlich nach dem Gebäudewert 
erhoben; der Bodenwert wird in diesen 
Fällen nicht berücksichtigt. Die Ermitt-
lung der Steuerschuld der Grundsteuer 
benötigt eine Bemessungsgrundlage. 
Die Bemessungsgrundlage soll grund-
legender Bestandteil dieses Aufsatzes 
sein. In einigen Ländern, in denen 
Bodenwert- und Gebäudewertanteil 
getrennt voneinander ermittelt und 
ausgewiesen werden, gibt es oft zwei 
separate Bemessungsgrundlagen. Die 
Trennung der Bemessungsgrundlage ge-

Gudat, Fundamentale Änderungen im deutschen Grundsteuerstystem kündigen sich an

Einleitung

Die Grundsteuer, international auch 
Land- oder Immobiliensteuer genannt, 
stellt in jedem Land eine wichtige Ein-
nahmequelle für die Gemeinden oder 
den Staat dar. In einigen Ländern ist 
das Steueraufkommen an einen be-
stimmten Zweck gebunden, in anderen 
erzeugt das Grundsteueraufkommen ei-
ne frei verfügbare, finanzielle Ressource 
für die öffentliche Verwaltung. In der 
Mehrzahl aller Länder weltweit ist die 
Grundsteuer direkt den Gemeinden zu-
geordnet. Abbildung 1 zeigt den durch-
schnittlichen Anteil der Grundsteuer 
am kommunalen Steueraufkommen in 
verschiedenen Ländern. Der Anteil der 
Grundsteuer an der Gemeindefinanzie-
rung unterscheidet sich deutlich: In ei-
nigen Ländern werden Gemeinden voll-
ständig aus der Grundsteuer finanziert, 
in anderen ist der Anteil der Grundsteu-
er an der Gemeindefinanzierung gering 
oder die Grundsteuer ist sogar keine 
direkte Steuereinnahme der Gemeinde. 
In Ländern, in denen die Grundsteuer 
dem Staat zukommt, partizipieren die 
Gemeinden indirekt aus den Einnahmen 
der Grundsteuer und erhalten Mittel-
zuweisungen. Mit 10,8 Milliarden Euro 
Steueraufkommen entspricht die Grund-
steuer in Deutschland 14 % des kommu-
nalen Steueraufkommens.

Fundamentale Änderungen im deutschen Grundsteuersystem 
kündigen sich an

Von René Gudat

Abb. 1: Anteil der Grundsteuer am kommunalen Steueraufkommen in ausgewählten europäischen 
Ländern. In einigen Ländern (mit * gekennzeichnet) erhalten die Gemeinde vollständig oder antei-
lig Mittelzuweisungen aus den Grundsteuereinnahmen des Staates (Datengrundlage: Angaben der 
OECD).
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über der Steuerbehörde erklärt (Bird 
& Slack 2005). Kombinationen der ver-
schiedenen Bemessungsgrundlagen sind 
möglich (s. Abbildung 2), jedoch inter-
national kaum gebräuchlich.

Flächenbasierte Bemessungsgrundla-
gen basieren auf einer Flächenangabe 
der Wohn- oder Nutzfläche oder der 
Grundstücksfläche. Die Flächenangabe 
wird mit einem Steuersatz multipliziert, 
um die Steuerschuld zu ermitteln. Eine 
Anpassung des Steuersatzes an die Ge-
meindegröße oder die Gebäudenutzung 
ist möglich. Der Steuersatz wird oft in 
einer räumlichen Zone abgegrenzt. In-
nerhalb des Gemeindegebietes lassen 
sich so mehrere Steuersätze anwenden. 
Selten werden flächenbasierte Bemes-
sungsgrundlagen an ein marktübliches 
Wertniveau angepasst. Flächenbasierte 
Bemessungsgrundlagen besitzen Vor-
teile für die Besteuerung von land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken, da 
dort ein vergleichsweise homogenes 
Wertniveau vorliegt.

Wertbasierte Bemessungsgrundlagen 
nutzen einen Wertfaktor als Ermittlungs-
grundlage. Im Allgemeinen orientiert 
sich der Wertfaktor an der Definition 

des Marktwertes nach den International 
Valuation Standards (IVS). Die Markt-
werte werden durch Vergleichswert-
verfahren, Ertragswertverfahren und 
Sachwertverfahren ermittelt. Durch ei-
ne dynamische Entwicklung des Grund-
stücks- und Immobilienmarktes ist der 
Marktwert auf einen Wertermittlungs-
stichtag (im steuerrechtlichen Sprach-
gebrauch: Feststellungszeitpunkt) bezo-
gen. Ein dynamisches Marktwertniveau 
benötigt zeitnahe Daten des Marktge-
schehens. So benötigt auch ein Sachwert 
eine Marktanpassung, um einen Markt-
wert auszudrücken. In einigen Ländern 
unterbleibt eine Marktanpassung des 
Sachwertes, ein so ermittelter Herstel-
lungswert entspricht vielmehr einer flä-
chenbasierten Bemessungsgrundlage. 
Marktwerte besitzen den Vorteil, dass 
sie zeitpunktbezogen den Markt charak-
terisieren und sich auf ein bestimmtes 
Objekt beziehen. Marktwerte lassen 
sich durch Einzelgutachten oder ver-
einfachend durch Massenbewertungs-
verfahren bestimmen. Es ist jedoch zu 
unterstellen, dass Einzelgutachten bei 
einer gesteigerten Genauigkeit höhere 
Kosten verursachen. Für Massenbewer-
tungsverfahren werden vergleichbare 

Objekte gruppiert und zusammenfas-
send bewertet. Die Kosten für die An-
wendung von Massenbewertungsver-
fahren steigen mit der räumlichen und 
sachlichen Differenzierung der Objekte. 
In dynamischen Marktlagen benötigen 
marktwertbasierte Bemessungsgrundla-
gen eine aktuelle Datengrundlage und 
eine regelmäßige Neubewertung.

Katasterwertbasierte Bemessungs-
grundlagen sind ebenfalls wertbasierte 
Bemessungsgrundlagen. Sie nutzen Pau-
schalisierungen und Annahmen. Kata-
sterwerte bedienen sich oftmals Ertrags-
wertansätzen, in denen Erträge für eine 
unterstellte optimale Gebäudenutzung 
pauschal geschätzt werden. Dabei wer-
den regelmäßig weder Betriebskosten, 
noch Leerstände für ein Einzelobjekt 
ermittelt und Kapitalisierungszinssätze 
vielfach nicht aus dem aktuellen Markt-
geschehen abgeleitet. In einigen Län-
dern sind große Unterschiede zwischen 
dem aktuellen Marktniveau und den Ka-
tasterwerten belegt. Grundsätzlich kann 
mit einem zunehmenden Abstand zum 
Wertermittlungsstichtag bzw. Feststel-
lungszeitpunkt von einer zunehmenden 
Abweichung zwischen Marktwert und 
Bemessungsgrundlage ausgegangen 
werden. Ein großer zeitlicher Abstand 
führt oftmals zu einer zunehmender 
Anzahl an Widersprüchen gegen die Be-
messungsgrundlage. Daher ist es emp-
fehlenswert, über aktuelle Katasterwer-
te zu verfügen.
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Abb. 2: Übersicht über die vorhandenen Bemessungsgrundlagen
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steuern“ 2003). In Europa gibt es sowohl 
flächenbasierte als auch wertbasierte 
Bemessungsgrundlagen für die Grund-
steuer; eine Selbstauskunft des Steuer-
pflichtigen zum Wert des Grundvermö-
gens ist in Europa unüblich. Wertbasier-
te Bemessungsgrundlagen können in 
statische Katasterwerte und dynamische 
Marktwerte unterschieden werden  
(s. Abbildung 2). Die räumliche Vertei-
lung stellt Abbildung 3 dar. Für die Dar-
stellung wurden die oben genannten 
Quellen genutzt.

In der Abbildung 3 zeigt sich eine Auf-
teilung der Bemessungsgrundlage der 
Grundsteuer in Europa: Auf der einen 
Seite gibt es flächenbasierte Bemes-
sungsgrundlagen im Osten und auf 
der anderen Seite wertbasierte Bemes-
sungsgrundlagen im Westen und Nor-
den Europas (Markt- und Katasterwer-
te). Deutschland liegt an der Grenze 
und wird von verschiedenen Bemes-
sungsgrundlagen umringt. Durch den 
Zusammenbruch von zentralistisch ge-
führten, sozialistischen Staatsystemen 
in Osteuropa besteht dort nach wie vor 
ein Mangel geeigneter Eigentums-, Ka-
taster- und Marktinformation für den 
Grundstücks- und Immobilienmarkt. Pri-
vates Eigentum von Grundstücken und/ 
oder Gebäuden war für Jahrzehnte in 
fast allen osteuropäischen Ländern li-
mitiert. Die Wiedereinführung eines 
freien Grundstücks- und Immobilien-
marktes führte zu einer schwunghaften 
Entwicklung der Immobilienpreise. Teil-
weise werden Immobilienmarktblasen 
und überhitzte Märkte in Osteuropa 
vermutet. Zu Beginn der Neunziger Jah-
re waren flächenbasierte Bemessungs-
grundlagen in Osteuropa verbreitet, da 
sie unter damaligen Bedingungen ein-
fach und zeitnah ein- und fortzuführen 
waren (McCluskey 2010). Die OECD und 

Katasterwerte, insbesondere wenn sie 
auf historischen Werten basieren, und 
flächenbasierte Bemessungsgrundla-
gen führen wesentlich günstiger und 
einfacher als marktwertbasierte Bemes-
sungsgrundlagen zu einer Bemessungs-
grundlage. Sowohl flächenbasierte als 
auch katasterwertbasierte Bemessungs-
grundlagen verursachen kaum Kosten 
für die Fortführung und Unterhaltung. 
Sofern flächenbasierte oder kataster-
wertbasierte Bemessungsgrundlagen 
gesetzlich eingeführt sind, erzeugen 
sie ein stabiles Steueraufkommen. Flä-
chenbasierten Bemessungsgrundlagen 
sind für den Laien besser nachvollzieh-
bar als dynamische Marktwerte. Jedoch 
verbleibt bei flächenbasierten Bemes-
sungsgrundlagen eine Ungleichbehand-
lung zwischen Steuerpflichtigen, denn 
nicht jede Immobilie mit gleicher Größe 
und vergleichbaren physikalischen Ei-
genschaften unterliegt vergleichbaren 
Markteinflüssen. So ist es wenig nach-
vollziehbar, dass eine Immobilie in un-
mittelbarer Nähe zu einem ruhig gele-
genen See die gleiche Grundsteuer zu 
zahlen hat, wie eine vergleichbare Im-
mobilie unmittelbar neben einer kom-
munalen Kläranlage.

Bemessungsgrundlage der 
Grundsteuer in Europa

Bemessungsgrundlagen der Grund-
steuer

In Europa gibt es unterschiedliche Be-
messungsgrundlagen: Die Bemessungs-
grundlagen unterschiedlicher Länder 
wurden bereits in verschiedenen Auf-
sätzen vorgestellt und diskutiert (Gudat 
2011a; McCluskey 2010; Yuan, Connol-
ly, & Bell 2009; Lim, McCluskey & Davis 
2008; Rossmann 2006; Van den Noord 
2005 und Arbeitsgruppe „Kommunal-

Darüber hinaus gibt es in einigen Län-
dern Bemessungsgrundlagen, in denen 
der Steuerpflichtige die Bemessungs-
grundlage selbst erklärt (Selbstauskunft 
der Steuerpflichtigen). Der Steuerpflich-
tige wird von der Finanzbehörde aufge-
fordert, den Wert seiner Immobilie an-
zugeben. Die Gemeinde oder teilweise 
interessierte Dritte erhalten der Steuer-
gesetzgebung entsprechend das Recht, 
die Immobilie zum vom Eigentümer 
angegebenen oder einem leicht erhöh-
ten Wert zu erwerben. In diesen Län-
dern benötigt die Gemeinde eine aus-
reichende Finanzkraft, um den Gesetz 
Autorität zu verleihen und so bewusst 
zu gering angegebene Immobilienwerte 
zu unterbinden. Allerdings besteht für 
einen in der Immobilienwertermittlung 
ungeschulten Laien (und einen in die-
sen Ländern oftmals intransparenten 
Markt) ein Problem in der Abschätzung 
des Immobilienwertes. Diese Form der 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
wird zunehmend ungebräuchlich (Bird 
& Slack 2005).

International werden Marktwerte als 
fairste Bemessungsgrundlage für die 
Besteuerung von Grundvermögen be-
trachtet. Marktwerte berücksichtigen 
das Immobilienumfeld und aktuelle 
Wertverhältnisse. Allerdings sind wert-
basierte Bemessungsgrundlagen teuer, 
zeitaufwendig und nur unter Einbezie-
hung von Fachleuten zu ermitteln. Stu-
dien und praktische Erfahrungen zeigen, 
dass Massenbewertungsverfahren in der 
Lage sind, die Bemessungsgrundlage in 
einer hinnehmbaren Genauigkeit und in 
einer kürzeren Zeit als Einzelgutachten 
zu ermitteln (de Vries, Jansen, Lamain, 
Boelhouwer & Coolen 2006 und Arbeits-
gruppe „Grundsteuer auf der Basis von 
Verkehrswerten“ 2010). Massenbewer-
tungsverfahren sind allerdings nicht 
geeignet, alle Grundstücksmerkmale 
zu berücksichtigen, jedoch ist dies aus 
steuerrechtlicher Sicht vernachlässigbar. 
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die osteuropäische Staate validierten 
in den vergangenen Jahren flächenba-
sierte Bemessungsgrundlagen: Als we-
sentliche Kritikpunkte wurden die Ab-
weichung zum Marktniveau und die Un-
gleichbehandlung von Steuerpflichtigen 
benannt (Gudat 2011a). Alle osteuropä-
ischen Länder haben die Einführung von 
marktwertbasierten Bemessungsgrund-
lagen bereits geprüft. Gegenwärtig wird 
eine Umstellung der Bemessungsgrund-
lage von einer flächenbasierten auf eine 
marktwertbasierten Bemessungsgrund-
lage durch administrative und tech-
nische Probleme verzögert (Bird 2004 
und Serres 2008). Die Anzahl der Länder 
mit einer flächenbasierten Grundsteuer 
wird zukünftig rückläufig sein. Die Ein-
führung von Katasterwerten spielt in 
den Diskussionen keine Rolle.

Abbildung 3 zeigt eine Anzahl an Län-
dern in Mittel- und Südeuropa, die Ka-
tasterwerte als Bemessungsgrundlage 
für die Grundsteuer nutzen. Die Katas-
terwerte approximieren Marktwerte, 
basieren aber wie in Spanien und Frank- 
reich auf pauschalen Annahmen zu 
Miethöhen, Kapitalisierungszinssätze 
oder Betriebskosten; lokale Entwick-
lungen werden durch überregionale 
Annahmen ausgeschlossen. In anderen 
Ländern werden diese Parameter vom 
Marktwertniveau zu einem Zeitpunkt 
in der Vergangenheit festgehalten (his-
torische Werte). Historische Wert wer-
den beispielsweise in Deutschland, Ös-
terreich oder Belgien genutzt. Anders 
als dynamische Marktwerte orientieren 
sich Katasterwerte an einem statischen 
Zeitpunkt. Katasterwerte erzeugen ein 
stabiles Steueraufkommen. Allerdings 
führt eine lokale Veränderung des 
Marktniveaus zu Auswirkungen für je-
de Immobilie, die der Steuerpflichtige 

wahrnimmt, sich jedoch nicht in der 
Grundsteuerbelastung zeigt. Die Ka-
pitalisierung von historischen Werten 
wird vielfach kritisiert. Einige nationale 
Gerichte schränkten die Nutzung der-
artiger Werte höchstrichterlich ein. Der 
österreichische Bundesverfassungsge-
richtshof untersagte – vergleichbar zu 
Deutschland – die Nutzung von histo-
rischen Werten für die Erbschafts- und 
Schenkungssteuer. In einigen Ländern 
werden Katasterwerte durch auf natio-
naler Ebene abgeleitete Indexreihen 
dem Marktniveau nachgeführt. Lokale 
Entwicklungen werden nicht berücksich-
tigt. Es ist anzunehmen, dass die Anzahl 
der Länder, die Katasterwerte als Be-
messungsgrundlage für die Grundsteuer 
nutzen, zukünftig rückläufig sein wird.

Als dritte Bemessungsgrundlage der 
Grundsteuer zeigt Abbildung 3 Markt-
werte. Marktwerte werden in Nordeuro-
pa und einigen mitteleuropäischen Län-
dern genutzt. Diesen Ländern wird ein 
hochentwickelter und effizienter Grund-
stücks- und Immobilienmarkt nachge-
sagt. Teilweise entwickeln sich die na-
tionalen Immobilienmärkte sehr volatil: 
So konnten in Finnland, Großbritannien 
und Schweden in einigen Regionen jähr-
liche Änderungen des Marktniveaus von 
bis zu 20 Prozent beobachtet werden, 
während im gleichen Zeitraum andere 
Regionen eine konstantes Marktniveau 
aufwiesen (Vergleiche Beispiel Wales 
und England in Abbildung 4).

Anders als Katasterwerte spiegeln 
Marktwerte die Entwicklung des Grund-
stücks- und Immobilienmartes direkt 
wieder. Zur Ermittlung der Bemessungs-
grundlage führen einige Länder eine 
Kaufpreissammlung und erheben De-

Abb. 3: Bemessungsgrundlage der Grundsteuer und ihre Anwendung in Europa (Grafik aus Gudat 
2011a)
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tails zu Transaktionen und Immobilien. 
Die erhobenen Daten werden in Mas-
senbewertungsverfahren berücksich- 
tigt. Üblicherweise nutzen Massenbe-
wertungsverfahren das Vergleichswert- 
oder das Ertragswertverfahren. Aussa-
gen zur inneren Genauigkeit und Qua-
lität von Massenbewertungsverfahren 
findet sich in der Literatur selten. Einige 
praktische Erfahrungen zeigen, dass die 
Differenz zwischen Marktniveau und 
den Ergebnissen aus marktwertbasier-
ten Bemessungsgrundlagen in aktiven 
Märkten vernachlässigbar gering ist 
(de Vries, Jansen, Lamain, Boelhouwer 
& Coolen 2006 und Arbeitsgruppe 
„Grundsteuer auf der Basis von Ver-
kehrswerten“ 2010). Durch die Entwick-
lung in Osteuropa ist anzunehmen, dass 
die Anzahl der Länder, die marktwert-
basierte Bemessungsgrundlagen nutzen, 
in Europa zukünftig zunehmen wird.

Die Untersuchung (Gudat 2011a) zeigt, 
dass verschiedene, insbesondere osteu-
ropäische Länder in den nächsten Jahren 
ihr Grundsteuersystem reformieren wer-
den; Studien zur Realisierung wurden in 
diesen Ländern bereits durchgeführt. 
Neben flächenbasierten Bemessungs-
grundlagen wurden statische, kataster-
wertbasierte Bemessungsgrundlagen 
wegen einer durch historische Werte be-
dingte Ungleichbehandlung der Steuer-
pflichtigen kritisiert. Es ist anzunehmen, 

dass sich Abbildung 3 zukünftig stärker 
schwarz (Marktwerte) färben wird.

Die Grundsteuer bildet als eine von drei 
Arbeitsgruppen der F.I.G. Commission 9 
in der aktuellen Arbeitsperiode 2011-
2014 einen wesentlichen Tätigkeits-

schwerpunkt. Im Detail beschäftigen 
sich die Arbeitsgruppen mit 

– der Systematisierung der Bemes-
sungsgrundlage der Grundsteuer, 

– den Vorgehensweisen zum Wechsel 
und zur Einführung einer neuen Be-
messungsgrundlage und 

– der Anwendung von Massenbewer-
tungsverfahren für eine marktwert-
basierte Bemessungsgrundlage.

Ziel der Grundsteuer

Sowohl Marktwerte als auch Kataster-
werte zielen auf den Marktwert/ Ver-
kehrswert („gemeinen Wert“) ab. Wäh-
rend marktwertbasierte Bemessungs-
grundlagen direkt das Marktniveau bzw. 
den Marktwert abbilden, vereinfachen 
Katasterwerte die Ermittlung und bilden 
die Zielgröße indirekt ab. Flächenbasier-
te Bemessungsgrundlagen, die überwie-

Abb. 4: Beispielhafte Darstellung der monatlichen und jährlichen Preisentwicklung für Einfamilien-
häuser in Großbritannien (Stand: Juli 2010; Daten des H.M. land registry). Die linke Seite der Grafik 
visualisiert die jährliche Entwicklung in England und Wales. Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt 
für ausgewählte Grafschaften die Entwicklung zum Vormonat (monthly change (%)), zum zurücklie-
genden Jahr (annual change (%)) und die durchschnittlichen Hauspreise (average price (£)).

Abb. 5: Zielgröße der Grundsteuerermittlung.
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Der Einheitswert wurde ursprünglich für 
mehrere Steuern wie die Erbschafts- und 
Schenkungssteuer oder die Grundsteu-
er genutzt. Das Bewertungsgesetz de-
finiert den Einheitswert in § 20 BewG. 
Ein Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes vom 22. Juni 1995 (22.06.1995 – 
2 BvL 37/91) untersagt die Nutzung von 
historischen Werten für Grundvermögen 
für Steuerarten, die unterschiedliche 
Güter gemeinsam besteuern (im kon-
kreten Fall: Erbschafts- und Schenkungs-
steuer). So wurde Grundvermögen nach 
Einheitswerten besteuert, während Ak-
tien und Geldvermögen nach aktuellen 
Marktwerten bewertet wurde. Das Ur-
teil erläutert, dass Einheitswerte von ak-
tuellen Marktwerten abweichen. Heute 
werden Einheitswerte ausschließlich für 
die Bemessung der Grundsteuer ge-
nutzt. Dem Bewertungsgesetz zufolge 
sollen die Finanzbehörden die Einheits-
werte alle sechs Jahre neu bewerten 
und feststellen. Hierdurch soll ein regel-
mäßig neu ermittelter Einheitswert das 
Marktwertniveau abbilden. Allerdings 
fand die letzte Hauptfeststellung für die 
alten Bundesländer im Jahr 1964 und für 
die neuen Bundesländer im Jahr 1935 
statt. Derzeit sind die Einheitswerte his-
torische Werte und eine Reform wird 
diskutiert. 

Die Grundsteuermesszahl ist ein natio-
naler Faktor, um Einheitswerte landes-
weit einheitlich nach ihrer Nutzung zu 
berücksichtigen. Verschiedene Arten 
von Grundvermögen nutzen unter-
schiedliche Grundsteuermesszahlen: Für 
Einfamilienhäuser beträgt die Grund-
steuermesszahl 2,6 Promille, für Zwei-
familienhäuser 3,1 Promille und für 
abweichende Nutzungen 3,5 Promille 

gend in Osteuropa genutzt werden, 
weichen davon ab; sie basieren auf einer 
abweichenden Zielgröße wie eine Flä-
chengröße. In Westeuropa zielt die Be-
messungsgrundlage auf den Marktwert 
ab (s. Abbildung 5). Wie bereits in Ab-
bildung 3 gezeigt, steht der räumlichen 
Verteilung ein Wandel bevor.

Osteuropäische Länder favorisieren ei-
ne Änderung der Zielgröße der Bemes-
sungsgrundlage zum Marktwert, da 
flächenbasierte Zielgrößen nicht fähig 
sind, die Wertentwicklung des Grund-
stücks- und Immobilienmarktes zu be-
rücksichtigen. Allerdings sind flächenba-
sierte Bemessungsgrundlagen einfacher 
von der Finanzbehörde einzuführen und 
zu betreiben. Obwohl flächenbasierte 
Bemessungsgrundlagen für den Steu-
erpflichtigen einfacher nachzuvollzie-
hen sind, führen sie zu einer kritischen 
Ungleichbehandlung. Die Marktwert-
ermittlung ist für den Laien schwierig 
nachzuvollziehen, aber durch die Be-
rücksichtigung wesentlicher wertbeein-
flussender Grundstücksmerkmale führt 
sie zu einer Steuergerechtigkeit.

In einigen Ländern werden Marktwerte 
durch Massenbewertungsverfahren ab-
geschätzt. Beispielhafte Erfahrungen 
aus den Niederlanden, Schweden und 
Dänemark zeigen, dass die Kosten durch 
einen effizienten Ablaufprozess des 
Massenbewertungsverfahrens und eine 
Drittverwendung des ermittelten Be-
messungsgrundlage minimiert werden 
können (Gudat 2011a).

Erfahrungen aus dem europäischen Aus-
land, wo eine marktwertbasierte Bemes-
sungsgrundlage genutzt wird, zeigen, 
dass eine regelmäßige Neubewertung 
der Bemessungsgrundlage zu einer 
deutlichen Reduzierung der Widersprü-
che gegen die Bemessungsgrundlage 
führt. Ungeklärt bleibt, ob eine regel-
mäßige Neubewertung durch eine ef-
fiziente Massenbewertung und eine 
reduzierte Widerspruchsquote zu recht-

fertigen ist. Abschließend muss beachtet 
werden, dass, obwohl der Steuerpflich-
tige als Laie den Ermittlungsprozess von 
Marktwerten nicht abschließend nach-
vollziehen kann, er eine Vorstellung 
über den Marktwert seiner Immobilie 
besitzt. Der Steuerpflichtige kann den 
regelmäßig ermittelten Marktwert ei-
genständig validieren. In einigen Län-
dern ist der Steuerpflichtige sogar be-
rechtigt, das Steuerregister einzusehen 
und die eigene Steuerschuld mit der 
von benachbarten bzw. beliebigen Im-
mobilieneigentümern zu vergleichen. 
In den meisten Ländern ist es zudem 
möglich, den als Bemessungsgrundlage 
ermittelten Immobilienwert durch ein 
detailliertes Wertermittlungsgutachten 
(Einzelgutachten) für die Immobilie zu 
widerlegen.

Die aktuelle Grundsteuer in 
Deutschland

Die Grundsteuer wird in Deutschland 
auf land- und forstwirtschaftliche Flä-
chen sowie bebaute und unbebautes 
Grundvermögen erhoben. Insgesamt 
gibt es über 35 Millionen Steuerobjekte. 
Die Grundsteuer ist eine stabile Steuer-
einnahme für die Gemeinden mit einem 
jährlichen Steueraufkommen von 10,8 
Milliarden Euro. Das aktuelle Grund-
steuersystem in Deutschland nutzt Ein-
heitswerte, Grundsteuermesszahl und 
Hebesätze. In Deutschland ist der Ein-
heitswert (EW) derzeit die Bemessungs-
grundlage für die Grundsteuer. Die 
Grundsteuermesszahl (GMZ) und der 
Hebesatz (HS) drücken den an Lage und 
Nutzung angepassten Steuersatz der 
Grundsteuer aus.

HSGMZEWrGrundsteue =  x x
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Erster Akt: 1995 bis 2002

Nach einer höchstrichterlichen Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes im 
Jahr 1995 zur Erhebung der Erbschafts- 
und Schenkungssteuer auf Grundlage 
von Einheitswerten beauftragte die für 
die Grundsteuer zuständige Finanzminis- 
terkonferenz eine Arbeitsgruppe, ver-
schiedene Modelle zur Reform der Be-
messungsgrundlage (BMG) auszuarbei-
ten. Drei Modelle wurden vorgeschla-
gen und vom unabhängigen Deutschen 
Institut für Urbanistik getestet (Lehm-
brock & Coulmas 2001).

Das erste Modell, Modell A genannt, 
nutzt die Grundstücksfläche (FL) und 
die Wohn-/Nutzfläche (WFL/NFL). Beide 
Flächenangaben werden mit einer Steu-
ermesszahl (SMZ) multipliziert: 0,1 Euro 
pro Quadratmeter Grundstücksfläche 
und 0,5 Euro pro Quadratmeter Wohn-/ 
Nutzfläche. Eine Anknüpfung an das 
Marktniveau des Grundstücks- und Im-
mobilienmarktes ist nicht vorgesehen. 
Das Modell ist ein flächenbasiertes Mo-
dell.

Das zweite Modell (Modell B) unter-
scheidet einen Bodenwert- und einen 
Gebäudewertanteil. Der Bodenwertan-
teil ergibt sich als Produkt aus Boden-
richtwerten und der Grundstücksfläche.

Unbebaute und bebaute Grundstücke 
erhalten einen unterschiedlich hohen 
prozentualen Wertfaktor (WF) (unbe-
baute (100 %) und bebaute (70 %)), um 
die Bebauung von baureifem Land zu 
fördern. Der Gebäudewertanteil ergibt 
sich aus standardisierten Herstellungs-
kosten (HK) (R/m²), die mit der Wohn-/ 
Nutzfläche multipliziert werden. Das 

mögen in verschiedenen Steuerarten 
wie Erbschafts- und Schenkungssteuer, 
Grundsteuer oder Grunderwerbsteuer 
erhöhen sich die Aufwendungen für 
Personal und Zeit. Aus diesem Grund soll 
die Grundsteuer und insbesondere die 
Bemessungsgrundlage der Grundsteuer 
reformiert werden. Die ersten Versuche 
zur Reform liegen bereits knapp zwan-
zig Jahre zurück. Aktuell werden meh-
rere Modelle diskutiert, die eine Bemes-
sungsgrundlage von Grundvermögen 
ermitteln können.

Bemühungen zur Reform der 
deutschen Grundsteuer

Wie in den vorangegangenen Ab-
schnitten gezeigt, sind in Deutschland 
verschiedene Gründe der Grundsteu-
erreform offensichtlich. In Europa sind 
verschiedene Arten von Bemessungs-
grundlagen gebräuchlich. Der nachfol-
gende Abschnitt präsentiert die in der 
Vergangenheit diskutierten Modelle 
für eine neue Bemessungsgrundlage. 
Anschließend sollen die Modelle in den 
europäischen Kontext gesetzt werden.

Reform der Grundsteuer in Deutschland 
– die (bisherigen) drei Akte

Die bislang unternommenen Reform-
bemühungen des Grundsteuersystems 
in Deutschland lassen sich in drei Akte 
unterteilen. Unbestritten ist, dass die 
deutsche Grundsteuer in der Zukunft 
reformiert werden wird. Es ist bislang 
jedoch ungewiss, wie viele weitere Ak-
te die Diskussion benötigt. Derzeit wird 
die Grundsteuer durch ein nationales 
Gesetz geregelt, allerdings besitzen die 
Bundesländer ein wichtiges Mitsprache-
recht.

des Einheitswertes; land- und forst-
wirtschaftliche Flächen besitzen abwei-
chende Grundsteuermesszahlen. Die 
nationalen Grundsteuermesszahlen ge-
statten die Anwendung eines einzigen 
kommunalen Hebesatzes. Die Multi-
plikation des Einheitswertes mit der 
Grundsteuermesszahl ergibt den Grund-
steuermessbetrag.

Der Hebesatz ist ein kommunaler Fak-
tor, der von jeder Gemeinde festgesetzt 
wird. Der Hebesatz gilt für alle Arten 
von Grundvermögen. Der Hebesatz 
liegt in Deutschland zwischen 250 und 
810 Prozent des Grundsteuermessbe-
trages. Der durchschnitte Hebesatz liegt 
in Deutschland bei 388 Prozent (Ost 
2010 zitiert in Liebig, Krumbholz, Plenz 
& Troff 2010). Der Hebesatz orientiert 
sich oft an den Ausgaben der Gemein-
den. Aus dem Grundsteuermessbetrag 
und dem kommunalen Hebesatz ergibt 
sich der Betrag der Grundsteuer für ein 
Steuerobjekt, eine Immobilie.

Die Grundsteuer in Deutschland wird 
für ihre Bemessungsgrundlage, die Ein-
heitswerte, kritisiert. Ein historischer 
Wert berücksichtigt nicht die Entwick-
lung des Immobilienmarktes der ver-
gangenen (mindestens) 47 Jahren, denn 
die Einheitswerte fixieren Zustände des 
Jahres 1964.

Der Grundstücks- und Immobilienmarkt 
entwickelt sich dynamisch und räumlich 
unterschiedlich. Diese räumlich unter-
schiedliche Entwicklung führt zu einer 
Ungleichbehandlung der Steuerpflich-
tigen. Wie das Bundesverfassungsge-
richt 1995 bestätigte, führt dies zu einer 
Ungleichbehandlung zwischen unter-
schiedlichen Vermögensarten. Durch ei-
ne unterschiedliche Bemessungsgrund-
lage für die Besteuerung von Grundver-

GebäudeGrundstückAMod SMZNFLWFLSMZFLBMG += /.  

GebäudeGrundstückAMod SMZNFLWFLSMZFLBMG += /.  

x

x
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Dritter Akt: 2006 und später

Im November 2006 bemängelte das Bun-
desverfassungsgericht die Nutzung von 
Einheitswerten mit unterschiedlichen 
Hauptfeststellungszeitpunkten als Be-
messungsgrundlage für die Erbschafts- 
und Schenkungssteuer (07.11.2006 – 
1 BvL 10/02). Auf der einen Seite gibt 
es Einheitswerte mit dem Hauptfeststel-
lungszeitpunkt 1964 und auf der ande-
ren Seite Werte mit dem Hauptfeststel-
lungszeitpunkt 1935. Dies widerspricht 
dem Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 
des Grundgesetzes. Das Gericht erklär-
te die Anwendung von Massenbewer-
tungsverfahren und Marktwerten zur 
Ermittlung einer gerechten Bemessungs-
grundlage als grundsätzlich möglich. Im 
Jahr 2010 wurden vier überarbeitete 
Modelle vorgestellt. Ausschließlich die-
se vier Modelle befanden sich in der 
politischen Diskussion; ältere Modelle 
wurden nicht berücksichtigt.

Das erste Modell (Modell VWM) wurde 
von den Bundesländern Bremen, Ber-
lin, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
und Sachsen vorgestellt. Das Modell 
orientiert sich an Verfahren, die bereits 
in den Niederlanden und Dänemark 
erfolgreich für die Ermittlung der Be-
messungsgrundlage der Grundsteuer 
genutzt werden. Durch die Nutzung 
von Kauffällen und multiplen Regres-
sionsmodellen lassen sich wesentliche 
wertbeeinflussende Grundstücksmerk-
male berücksichtigen. Mit der multiplen 
Regressionsanalyse lassen sich Gebäu-
defaktoren (Immobilienrichtwerte) für 
bebaute Grundstücke ableiten. Für eine 
Mehrzahl der Steuerobjekte lässt sich 
mit Gebäudefaktoren die Bemessungs-
grundlage abschätzen. Nur für spezielle 
Objekte oder Objekte ohne freien Markt 
ist eine gesonderte Bewertung notwen-
dig. Das Modell ermittelt eine markt-

Modell sieht eine Wertminderung we-
gen Alters vor. Eine nationale Steuer-
messzahl unterscheidet wie in Modell A 
bebaute und unbebaute Grundstücke. 
Obwohl das Modell durch die Anwen-
dung von Bodenrichtwerten teilweise 
vom Markt beeinflusst wird, berücksich-
tigt es wertbeeinflussende Grundstücks-
merkmale nur unzureichend und führt 
nicht zu einem Marktwert. Das Modell 
kombiniert flächenbasierte und wertba-
sierte Bemessungsgrundlagen.

Das dritte Modell (Modell C) basiert 
ausschließlich auf Bodenwerten. Es 
nutzt die Bodenrichtwerte, die Grund-
stücksfläche und eine Steuermesszahl. 
Eine Abwandlung des Modell C, die die 
Grundstücksgröße jedes Steuerobjektes 
berücksichtigt, wurde als Modell D 
ebenfalls untersucht. Während Mo-
dell C ein wertbasiertes Modell ist, ist 
Modell D eine Kombination von wert- 
und flächenbasierten Modellen. Beide 
Modelle beschränken sich jedoch nur 
auf den Bodenwertanteil. Die Werte von 
Gebäuden und Aufbauten, die oft einen 
dominierenden Anteil am Grundstücks-
wert besitzen, werden nicht berücksich-
tigt.

Das Bundesfinanzministerium unterließ 
in dieser Diskussion die erforderliche Ge-
setzgebungsinitiative. Die Bundesländer 
waren aufgefordert, die Gesetzgebung 
einzuleiten, unterließen die Initiati-
ve ebenfalls. Die Bundesländer waren 
nicht abschließend in der Lage, sich auf 
ein Modell zu einigen. Allen Modellen 
wurden Vor- und Nachteile zugeschrie-
ben. Wesentliche Beurteilungskriterien 
waren zu diesem Zeitpunkt der Einfüh-

rungs- und Unterhaltungsaufwand der 
Bemessungsgrundlage sowie die Steuer-
gerechtigkeit.

Zweiter Akt: 2002 bis 2006

Im Jahr 2002 startete ein erneuter Ver-
such zur Reform der Grundsteuer: Die 
Finanzministerkonferenz beauftrag-
te Bayern und Niedersachsen mit der 
Entwicklung eines kompromissfähigen 
Reformmodells. Im Jahr 2003 ersetzte 
Nordrhein-Westfalen Niedersachsen. Die 
Arbeitsgruppe präsentierte im Jahr 2004 
ein Modell, das so genannte Nomenkla-
turmodell. Es modifiziert das zuvor dis-
kutierte Modell B: Der Bodenwertanteil 
wird mit Bodenrichtwerten abgeschätzt 
und um eine Steuermesszahl reduziert. 
Bebaute Grundstücke sollen mit 70 Pro-
zent ihres Wertes angesetzt werden. Der 
Gebäudewertanteil wird durch standar-
disierte Herstellungskosten ermittelt, 
die für fünf Objektarten tabellarisiert 
werden sollten. Eine Wertminderung 
wegen Alters, wie in Modell B vorge-
schlagen, wird nicht vorgenommen.

Das Nomenklaturmodell ist eine Kom-
bination einer wert- und flächenbasier-
ten Bemessungsgrundlage. Es wurde im 
Zusammenhang mit dem Nomenklatur-
modell diskutiert, den Finanzämtern 
oder Gemeinden mehr Bedeutung in 
der Grundsteuerbewertung und -erhe-
bung zukommen zu lassen. Abermals 
unterblieb die Gesetzgebungsinitiative. 
Zudem konstatierte die Finanzminister-
konferenz Anmerkungen zur Nachbes-
serung des Nomenklaturmodells. Einen 
wesentlichen Kritikpunkt stellt die Ver-
schiebung der Steuerbelastung für den 
Steuerpflichtigen dar.

SMZBRWFLBMG CMod =.  x x

FFFLSMZBRWFLBMG DMod +=.  x x x

SMZNFLWFLHKWFBRWFLBMGNomMod += )/(  x x

SMZNFLWFLHKWFBRWFLBMGNomMod += )/(  x x

SMZNFLWFLHKAWMWFBRWFLBMG BMod += ))/((.  x x

SMZNFLWFLHKAWMWFBRWFLBMG BMod += ))/((.  x x x
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den Grundstücksmerkmalen, bedingt 
aber in jedem Fall eine gut geführte, 
umfangreiche und aktuelle Datengrund-
lage.

Weitere Anmerkungen zur 
künftigen Entwicklung in 
Deutschland

Mit der Marktwertermittlung ist es mög-
lich, den Marktwert (Verkehrswert) ab-
zuschätzen. Für die Verkehrswertermitt-
lung ist eine Vielzahl an erforderlichen 
Daten verfügbar. Eine herausragende 
Stellung in der Bereitstellung der zur 
Verkehrswertermittlung erforderlicher 

Daten besitzen nach dem Baugesetz-
buch die Gutachterausschüsse. Die Gut-
achterausschüsse sind seit 1960 mit der 
Führung und Auswertung der Kaufpreis-
sammlung beauftragt (Dieterich & Voß 

Aktuell sollen die verschiedenen Model-
le durch das statistische Bundesamt auf 
ihre Anwendbarkeit getestet werden. 
Der Test an einer repräsentativen Stich-
probe für die Steuerobjekte in Deutsch-
land soll im Frühjahr 2012 zum Abschluss 
kommen.

Systematisierung der bislang diskutier-
ten Modelle

Die verschiedenen vorgeschlagenen Mo-
delle können entsprechend Abbildung 2 
in flächenbasierte, wertbasierte Bemes-
sungsgrundlagen oder deren Kombina-
tionen klassifiziert werden. Einige flä-
chenbasierte Modelle sind vergleichbar 
mit denen, die aktuell in Osteuropa 
genutzt werden, andere Modelle sind 
wertbasiert. Ein vorgeschlagenes Modell 
(Modell VWM) ist direkt an den markt-
wertbasierten Modellen Dänemarks und 
der Niederlande orientiert. Einige Mo-
delle sind Kombinationen aus wert- und 
flächenbasierten Modellen.

In den diskutierten Modellen, die flä-
chen- und wertbasierte Bemessungs-
grundlagen kombinieren, bilden Bo-
denrichtwerte den Bodenwertanteil ab 
(wertbasierter Anteil). Der Gebäude-
wertanteil wird durch Äquivalenzzah-
len oder grobe Pauschalisierungen in 
Bezug auf Flächenangaben abgeschätzt 
(flächenbasierter Anteil). Die Bewertung 
des Gebäudewertanteils erfordert die 
Berücksichtigung von wertbeeinflussen-

wertbasierte Bemessungsgrundlage (Ar-
beitsgruppe „Grundsteuer auf der Basis 
von Verkehrswerten“ 2010).

Das zweite Modell (Modell WUM) wur-
de von den Bundesländern Bayern, 
Baden-Württemberg und Hessen vor-
gestellt. Dieses Modell nutzt Äquiva-
lenzzahlen (ÄZ), um Wohnimmobilien, 
Gewerbeimmobilien und unbebaute 
Baugrundstücke unterschiedlich stark 
zu belasten. Da das Modell WUM aus-
schließlich Grundstücksflächen und 
Wohn-/Nutzflächen nutzt, erzeugt es 
eine flächenbasierte Bemessungsgrund-
lage (Arbeitsgruppe der Länder Baden-
Württemberg, Bayern und Hessen 2010). 
Durch die Landtagswahl 2011 in Baden-
Württemberg kam es hier zu einer Än-
derung der politischen Agenda. Baden-
Württemberg unterstützt nunmehr die 
Grundsteuer auf Basis von Verkehrs-
werten (B90/ Die Grünen & SPD 2011), 
was dem Modell VWM entspricht.

Ein weiteres Modell (Modell KOM) 
kombiniert das zuvor beschriebene Mo-
dell WUM mit dem Nomenklaturmodell. 
Anstelle von Herstellungskosten werden 
Äquivalenzzahlen genutzt. Ein viertes 
Modell schlägt die Nutzung von Einzel-
bewertungen wie bei der Erbschafts- 
und Schenkungsteuer vor (Länderoffene 
Arbeitsgruppe 2011).

Modell Art der Bemessungsgrundlage
Erster Akt: 1995-2002

Modell A Flächenbasiert
Modell B Kombination
Modell C Wertbasiert
Modell D Kombination

Zweiter Akt: 2002-2006
Nomenklaturmodell Kombination

Dritter Akt: 2006 und später
Modell VWM Wertbasiert
Modell WUM Flächenbasiert
Modell KOM Kombination

Viertes Modell Wertbasiert

Tab. 1: Systematisierung der diskutierten Modelle nach der Bemessungsgrundlage

),/,,,( BaujahrNFLWFLGebäudeartFlächeLageMarktBMGVWM =  

),/,,,( BaujahrNFLWFLGebäudeartFlächeLageMarktBMGVWM =  

GebäudeGrundstückWUM ÄZNFLWFLÄZFLBMG += /  x x
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europa ist die praktische Anwendbar-
keit einer marktwertbasierten Bemes-
sungsgrundlage seit Jahren erwiesen. 
Marktwertbasierte Bemessungsgrundla-
gen gewinnen in Europa insgesamt für 
die Grundsteuer an Bedeutung. Derar-
tige Modelle besteuern Grundvermö-
gen nach dem aktuellen Marktwert des 
Steuerobjektes und erzeugen so eine 
Steuergerechtigkeit. Die Nachteile von 
marktwertbasierten Bemessungsgrund-
lagen (Einführung und Unterhaltung) 
können durch einen effizienten Ablauf-
prozess, Massenbewertungsverfahren 
und eine automatisierte Datenhaltung 
aufgewogen werden. Die Vorteile von 
wertbasierten Bemessungsgrundlagen 
übersteigen aus theoretischer Sicht de-
ren Nachteile. Deutschland diskutiert 
derzeit verschiedene Bemessungsgrund-
lagen. Einige dieser Modelle sind flä-
chenbasiert oder Kombinationen mit 
flächenbasiertem Anteil. Einige Modelle 
basieren hingegen auf dem Marktwert. 
Sollte Deutschland sich für eine flächen-
basierte Bemessungsgrundlage für die 
Grundsteuer entscheiden, ist anzuneh-
men, dass Deutschland vergleichbare 
nationale und internationale Kritik zu-
teilwerden wird, die in anderen Ländern 
zu einer Diskussion zur Änderung der 
Bemessungsgrundlage weg von einer 
flächenbasierten Bemessungsgrundlage 
geführt hat. Deutschland sollte gerade 
durch die langjährige Erfahrung und 
Tätigkeit der Gutachterausschüsse fähig 
sein, eine marktwertbasierte Bemes-
sungsgrundlage ein- und fortzuführen.

2011). Die Gutachterausschüsse leiten 
die in verschiedenen Modellen berück-
sichtigten Bodenrichtwerte ab. Seit der 
Novellierung des Baugesetzbuches im 
Juli 2009 sind die Gutachterausschüsse 
ferner angehalten, Vergleichsfaktoren 
(Gebäudefaktoren und Ertragsfaktoren) 
für bebaute Grundstücke abzuleiten. 
Vergleichsfaktoren sind im vorgeschla-
genen Modell VWM für die Anwendung 
in der steuerlichen Bewertung vorge-
sehen. Dem Baugesetzbuch folgend, 
sollte es problemlos möglich sein, Ver-
gleichsfaktoren oder sogar abgeleite-
te multiple Regressionsfunktionen zur 
Abschätzung einer marktwertbasierten 
Bemessungsgrundlage zu nutzen.

Zusammenfassung

Wie in diesem Aufsatz gezeigt, ist die 
Grundsteuer europaweit für die Gemein-
definanzierung sehr bedeutend. Dies 
trifft gleichwohl für Deutschland zu. Für 
eine Steuergerechtigkeit ist es entschei-
dend, eine angemessene Bemessungs-
grundlage zu nutzen. In Europa gibt es 
unterschiedliche Bemessungsgrundla-
gen für die Grundsteuer: In Osteuropa 
gibt es flächenbasierte Modelle, in Süd 
und Mitteleuropa katasterwertbasier-
te Modelle und in Mittel- und Nord- 
europa marktwertbasierte Modelle.  
Flächenbasierte Modelle werden wegen 
einer modelleigenen Gleichbehandlung 
aller bewerteten Steuerobjekte kriti-
siert. Einige osteuropäische Länder sind 
bestrebt, flächenbasierte Modelle durch 
marktwertbasierte Modelle zu ersetzen. 
In einigen Ländern in West- und Nord-
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1961 bis zur heutigen automationsge-
stützten Bereitstellung der Grundstücks-
marktdaten im Internet. Dabei hob er 
den guten Ruf der Gutachterausschüsse 
für Grundstückswerte Niedersachsens 
hervor und lobte ihren unverzichtbaren 
Beitrag zur Transparenz auf dem Grund-
stücksmarkt. „Die Gutachterausschüsse 
haben sich bewährt und ständig weiter-
entwickelt“, so Siegmar Liebig während 
seines Vortrages. Des Weiteren betonte 
er, dass Niedersachsen die Anforde-
rungen des BauGB und der Immobili-
enwertermittlungsverordnung (Immo-
WertV) konsequent und zeitnah umsetzt 
und bundesweit im technischen und 
fachlichen Know-how mit führend sei.

Matthias Waltersbacher (Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 
BBSR) beglückwünschte die Gutachter-
ausschüsse für Grundstückswerte Nie-
dersachsens im Namen des Bundes zum 
50. Geburtstag und wies auf ihren guten 
Ruf in der gesamten Bundesrepublik hin. 
Basierend auf einer zentralen Aufgabe 
des BBSR – Beratung der Bundesregie-
rung bei Aufgaben der Stadt- und Raum- 
entwicklung sowie des Wohnungs-, Im-
mobilien- und Bauwesens – ging er in 
seinem Vortrag „Immobilienmarktbe-
obachtung durch amtliche Gutachter-
ausschüsse – eine aktuelle Herausfor-
derung“ auf aktuelle gesellschaftliche 
Entwicklungen wie Energiewende, Be-
völkerungsentwicklung und Wohnbe-
darf ein. „Diese Entwicklungen spielen 
künftig eine immer größere Rolle auf 
dem Immobilienmarkt und müssen bei 
der Wertermittlung verstärkt berück-
sichtigt werden“, betonte er.

Sönke Toeberg (Simchen Immobilien 
Management GmbH) referierte über 
das Thema „Verkehrswertgutachten 
der Gutachterausschüsse in Zeiten von 
Immobilienkrisen“. Er wies darauf hin, 
dass die Immobilienbranche in Deutsch-
land bei einem Immobilienvermögen 
von rund 9 Billionen Euro, mit einem 
jährlichen Umsatz von rund 390 Milli-
arden Euro und 3,4 Millionen Arbeits-

Siegmar Liebig (MI) begrüßte als Leiter 
des Referates „Vermessung und Geoin-
formation“ die rund 100 Gäste. Er dank-
te den Gutachterausschüssen und deren 
Geschäftsstellen für ihre erfolgreiche Ar-
beit in den vergangenen 50 Jahren und 
wünschte ihnen für die Zukunft weiter-
hin gutes Gelingen. 

Für den verhinderten Abteilungsleiter 
Bernd Häusler des Niedersächsischen 
Ministeriums für Inneres und Sport gab 
Siegmar Liebig den Zuhörerinnen und 
Zuhörern im Vortrag „Markttranspa-
renz durch die Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte“ einen Einblick in die 
Arbeit der Gutachterausschüsse wäh-
rend der zurückliegenden 50 Jahre – von 
den Anfängen der Führung der Kauf-
preissammlung auf Karteikarten im Jahr 

Von Eiko Münstedt

Mit der Einführung des Bundes-
baugesetzes – dem heutigen Bau-

gesetzbuch (BauGB) – im Jahr 1960 
wurden im Laufe des Jahres 1961 bun-
desweit Gutachterausschüsse für Grund-
stückswerte eingerichtet. Zum 50-jäh-
rigen Bestehen der Gutachterausschüsse 
für Grundstückswerte in Niedersachsen 
(GAG) fand am 15. November 2011 in 
der „üstra-Remise“ in Hannover eine 
zentrale Festveranstaltung des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Inneres 
und Sport (MI) statt.

An dem Festakt nahmen Vertreter der 
GAG und des Landesamtes für Geoin-
formation und Landentwicklung Nie-
dersachsen (LGLN) teil. Auch zahlreiche 
ehemalige Mitarbeiter der niedersäch-
sischen Vermessungs- und Katasterver-
waltung sowie Gäste aus Forschung, 
Wirtschaft und den Gutachterausschüs-
sen für Grundstückswerte anderer Bun-
desländer waren der Einladung gern 
gefolgt. 

Siegmar Liebig begrüßt die Anwesenden der Festveranstaltung
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Festveranstaltung „50 Jahre Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 
– 50 Jahre Markttransparenz“ 

am 15. November 2011 in Hannover
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präsentierte bereits einige „Blitzlichter“ 
des neuen Marktberichtes und machte 
die Anwesenden neugierig auf die be-
vorstehende Veröffentlichung.

Prof. Dr. Winrich Voß (Geodätisches In-
stitut der Leibniz Universität Hannover) 
ging in seinem Vortrag auf das Thema 
„Demografischer Wandel – Immobili-
enpreise in ländlichen Gebieten“ ein. 
Aufgrund der Bevölkerungsabnahme 
und dem Trend „Zurück in die Stadt“ 
sinkt die Nachfrage nach Immobilien 
in ländlichen Gebieten. Vielerorts gibt 
es auf dem Land ein Angebotsüber-
hang; weitere Neubauflächen verstär-
ken den Wertverlust ländlicher Immo-
bilien. „Dem stellt der ländliche Raum 
aber auch viele Stärken gegenüber und 
bietet bei strategisch eingesetztem Ent-
wicklungspotential gute Chancen. Eine 
Vitalisierung der Ortskerne und der Ab-
bau des Überangebotes würden die Im-
mobilienwerte stabilisieren“, so Winrich 
Voß während seiner Präsentation. 

Grüße der Finanzverwaltung zum Ju-
biläum der niedersächsischen Gutach-
terausschüsse für Grundstückswerte 
überbrachte Andreas Jardin (Oberfi-
nanzdirektion Rheinland) und sprach 
zum Thema „Grundstücksmarktdaten 
– Rück- und Ausblick aus Sicht der Fi-
nanzverwaltung“. Er zeigte anschaulich 
die Schnittstellen zwischen den Gutach-
terausschüssen und der Finanzverwal-
tung bei der Grundbesitzbewertung 
und betonte, dass deren Zusammen-
arbeit der Schlüssel für eine gerechte 
Besteuerung sei. Anschließend konkre-
tisierte er die Anforderungen der Fi-
nanzverwaltung an die Daten der Gut-
achterausschüsse. Die Finanzverwaltung 
benötigt Grundstücksmarktdaten auf 
der Grundlage standardisierter – ein-
facher – Wertermittlungsmodelle. Auch 
auf die aktuelle Grundsteuerreform mit 

plätzen eine erhebliche volkswirtschaft-
liche Bedeutung hat. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008 und ein teilweise 
spekulativer Grundstücksmarkt haben 
in den USA, aber auch in etlichen eu-
ropäischen Ländern, zu einer Immobi-
lienkrise mit rapide sinkenden Immo-
bilienwerten geführt. „In Deutschland 
hingegen hat die solide Grundstücks-
wertermittlung zu einer soliden Wert-
festsetzung und zur Wertbeständigkeit 
der Immobilien beigetragen“, stellte 
Sönke Toeberg fest. Seiner Auffassung 
nach ist die qualifizierte Führung der 
Kaufpreissammlung konsequent aus-
zubauen. Er plädierte dafür, die Kenn-
zahlen der Gutachterausschüsse stärker 
in die Entscheidungsprozesse von Politik 
und Wirtschaft einzubinden, um aus de-
ren Erkenntnissen frühzeitiger vor Kri-
sen warnen und entsprechend gegen-
steuern zu können. 

Nach dem Mittagsimbiss würdigte Sieg-
mar Liebig die anwesenden ehrenamt-
lichen Gutachter, stellvertretend für die 
über 600 Gutachter der Gutachteraus-
schüsse in Niedersachsen, für ihre in den 
zurückliegenden Jahren geleistete Ar-
beit mit einem Präsent.

Reinhard Krumbholz (Vorsitzender 
des Oberen Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte Niedersachsen) be-
richtete über den „Immobilienmarkt-
bericht Deutschland – ein Beitrag zur 
Markttransparenz“. Der Arbeitskreis der 
Gutachterausschüsse und Oberen Gut-
achterausschüsse in der Bundesrepublik 
Deutschland hat 2010 den ersten Immo-
bilienmarktbericht Deutschland heraus-
gegeben. Die Geschäftsstelle des Obe-
ren Gutachterausschusses Niedersachsen 
war als Redaktions- und Vertriebsstelle 
an der Herausgabe maßgeblich betei-
ligt. „Dies war ein wichtiger Schritt, 
um die bundesweite Transparenz auf 
dem Immobilienmarkt zu verbessern“, 
so Reinhard Krumbholz. Ende des Jah-
res soll der „Immobilienmarktbericht 
Deutschland 2011“ erscheinen, der auf 
den Grundstücksmarktdaten von 2009 
und 2010 basiert. Reinhard Krumbholz 

Auszeichnung der ehrenamtlichen Gutachter 
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allen Vortragenden und dem Organisa-
tionsteam Lob und Anerkennung für die 
rundum gelungene Festveranstaltung 
aus, die neben den fachlich wertvollen 
Vorträgen auch Raum für einen breiten 
Erfahrungsaustausch ließ.

Die Arbeit der Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte in Niedersachsen 
wurde auf der Festveranstaltung in 10 
Postern präsentiert, die den Geschäfts-
stellen der Gutachterausschüsse über 
das Intranet zur weiteren Nutzung 
bereitgestellt werden.

der erforderlichen Neubewertung des 
Grundvermögens ging Andreas Jardin 
in seinem Vortrag ein und erklärte die 
drei wesentlichen zur Diskussion stehen-
den Modelle. Das vorgeschlagene vom 
Gebäudewert unabhängige Modell der 
südlichen Bundesländer, das verkehrs-
wertabhängige Modell der Nordländer 
und ein vom Freistaat Thüringen einge-
brachtes Kombinationsmodell.

Zum Abschluss dankte Siegmar Liebig 
allen Anwesenden für ihr Interesse und 
betonte noch einmal die große Bedeu-
tung der Gutachterausschüsse. „Ihre 
Arbeit ist sehr wesentlich für die Ent-
wicklung der Regionen und nun heißt 
es, die erfolgreiche Arbeit auch in Zu-
kunft fortzusetzen“, so Liebig in seinen 
Abschlussworten. Weiterhin sprach er 

Vorsitzende der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte Niedersachsens 

Blick auf ein Ausstellungsposter 
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zipien des Grundbuchrechts. Darüber 
hinaus gab sie den Zuhörern einen de-
taillierten Einblick in den Inhalt der zu 
jedem Grundbuchblatt gehörenden 
Grundakte sowie einen Überblick über 
nicht eintragungsfähige Rechte und die 
Buchungspflicht bzw. Buchungsbefrei-
ung für Grundstücke. In Verbindung 
mit dem § 892 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) und dem Reichsgerichtsurteil von 
1910 erörterte sie den Öffentlichen Glau-
ben des Grundbuchs und die Erstreckung 
desselben auf die  Liegenschaftskarte. 
Nach diesen Grundlagen zeigte sie die 
Problematik für das Liegenschaftska-
taster auf, denn Berichtigungen der 
Kartendarstellung nach § 3 Absatz 3 
NVermG bedürfen der Zustimmung des 
Grundbuchamtes. Des Weiteren führte 
Katrin Weke aus, welche Daten die 
Grundbuch- bzw. die Katasterverwal-
tung jeweils originär bzw. nachrichtlich 
führt. Die elektronische Datenhaltung in 
beiden Verwaltungen ermöglicht dafür 
einen automatischen Datenaustausch. 
Auch in der Grundbuchverwaltung wird 
es Weiterentwicklungen geben. Das Pro-
jekt „Bundeseinheitliches Datenbank-
grundbuch“ wurde als Verwaltungsver-
einbarung aller 16 Länder 2008 beschlos-
sen. Dabei sollen der Datenaustausch, 
die Funktionalität und das Online-Ab-
rufverfahren optimiert und eine bessere 
Strukturierung realisiert werden.

Einen gut gegliederten Überblick über 
die „Produkte der Kundenberatung“ 
gab Christina Brandt (RD Northeim). Hin-
ter dem Produkt Standardpräsentatio- 
nen, die im Bereitstellungserlass (RdErl. 
d. MI vom 15.06.2011) definiert sind, 
verbirgt sich eine ganze Reihe weiterer 
Produkte von Luftbildern und Orthopho-
tos über die Amtliche Karte 1: 5 000 und 
Topographischen Karten verschiedener 
Maßstäbe bis hin zu Standardpräsentatio- 
nen des Liegenschaftskatasters. Dieses 

Von Sandra Gadau

Im November 2011 fand unter der 
Leitung von Christina Brandt (RD 

Northeim) und Katrin Weke (RD Mep-
pen) eine Fortbildungsveranstaltung der 
Niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung (VKV) zum Thema 
„Aufgabenerledigung im LGLN – Teil 1“ 
statt. Die Fortbildung gestaltete sich im 
Gegensatz zur üblichen Durchführung 
als eintägige Veranstaltung, um Beschäf-
tigten der VKV mit familiären Verpflich-
tungen eine bessere Teilnahmemöglich-
keit zu bieten. Rund 60 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer konnten sich im Rahmen 
dieser Basisfortbildung über verschie-
dene Themen informieren. Die Organi-
sation wurde von den zuständigen Re-
gionaldirektionen vor Ort übernommen.

Den Auftakt der Fortbildungsveranstal-
tung hatte Sandra Rausch (GB 2) mit 
dem Thema „Aktuelle Entwicklungen 
im Vermessungswesen“. Sie beleuchte-
te zunächst die Hintergründe der Pha-
se III der Verwaltungsmodernisierung 
und fasste die Tagungsergebnisse vom 
27./28. Januar 2010 und vom 1./2. Au- 
gust 2010 sowie die Beschlüsse vom  
9. November 2010 der Landesregierung 
in Bezug auf die VKV zusammen. Ne-
ben den bereits durchgeführten Orga-
nisationsänderungen, wie die Auflösung 
des Landesbetriebes Landesvermessung 
und Geobasisinformation Niedersachsen 
(LGN) und der 14 Behörden für Geo- 
information, Landentwicklung und Lie-
genschaften (GLL) sowie die Bildung 
des Landesamtes für Geoinformation 
und Landentwicklung Niedersachsen 
(LGLN), informierte sie auch über die an-
stehende Angliederung des Kampfmit-
telbeseitigungsdienstes (KBD) und über 

Gadau, Aufgabenerledigung im LGLN

Aufgabenerledigung im LGLN

Fortbildungsveranstaltung Nr. A1/2011 der VKV am 2. November 2011 in Cloppenburg,  
am 3. November 2011 in Rodenkirchen, am 8. November 2011 in Soltau und am 9. November 2011  
in Bad Salzdetfurth

die Umorganisation auf Ministerialebe-
ne. Im Niedersächsischen Ministerium 
für Inneres und Sport (MI) wurde zum 
1. November 2011 die Abteilung 6 „IT-
Sicherheit und –Infrastruktur, Geoinfor-
mation, Verwaltungsmodernisierung“  
u. a. mit dem Referat 63 „Vermessung 
und Geoinformation“ gebildet. An-
schließend erläuterte Sandra Rausch die 
Ergebnisse der Projektgruppe Aufgaben-
kritik. Die Projektgruppen hat die derzeit 
wahrzunehmenden Aufgaben der VKV 
durchleuchtet und dabei Vorschläge er-
arbeitet, in welchen Aufgabenbereichen 
die personellen Einsparungen erbracht 
werden könnten, aber auch Mehrbedarf 
bei einzelnen Aufgaben und Umset-
zungsprobleme aufgezeigt. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass die geforderten 
Einsparungen erreicht werden könnten. 
Zum Schluss ihrer Ausführungen infor-
mierte Sandra Rausch die Zuhörer über 
die Weiterentwicklungen der VKV. Ne-
ben der Neufassung des Fachrechts auf-
grund gesellschaftlicher Entwicklungen 
und die damit verbundenen veränderten 
Anforderungen an eine dienstleistungs-
orientierte Verwaltung sind auch die Be-
reitstellung von webbasierten Diensten 
und der Aufbau von 3D-Gebäudemodel-
len zukünftige Aufgaben der VKV.

Aufgrund der Gesetzeslage arbeitet die 
VKV mit anderen Fachverwaltungen eng 
zusammen. Über die „Zusammenarbeit 
mit der Grundbuchverwaltung“ refe-
rierte Katrin Weke (RD Meppen). Davon 
ausgehend, dass das Liegenschaftska-
taster und das Grundbuch unterschied-
liche Buchungseinheiten haben, wurde 
zunächst das grundbuchliche Grundstück 
definiert. Anschließend erläuterte Katrin 
Weke die Zuständigkeit des Grundbuchs 
bei den Amtsgerichten sowie die Prin-
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bezogen auf Veränderungen und Neu-
erungen zum Vorgänger ein. Darüber 
hinaus demonstrierten sie, wo weitere 
Anwendungen und besondere Auswer-
tungen, wie die Untersuchung auf Geo-
metriefehler, bei der Überschneidungen 
und Lücken im Datenbestand ermittelt 
werden, zu finden sind. Am Ende der 
Ausführungen stellten sie die derzeit 
laufenden Arbeiten der Arbeitsgruppe 
Mapserver Infrastruktur, bei der beide 
Mitglied sind, vor und gaben einen Aus-
blick auf zukünftige Aufgaben.

Im Namen der gesamten Teilnehmer-
runde der Fortbildungsveranstaltung sei 
allen Organisatoren, den beiden Leite-
rinnen Christina Brandt und Katrin Weke 
sowie den weiteren Referenten für die 
sehr gelungenen Veranstaltung gedankt. 
Die hervorragende Verpflegung und die 
Diskussionsbereitschaft des Teilnehmer-
kreises haben ebenfalls ihren Teil dazu 
beigetragen.

Alle Vorträge dieser Fortbildungsveran-
staltung finden Sie im Intranet der VKV/
NVL.

auf die Unterschiede zwischen eigenen 
und wirtschaftlichen Zwecken bei der 
Verwertung und öffentlichen Wiederga-
be der Angaben aus dem Liegenschafts-
katasters ein und zeigte Grenzfälle auf. 
Da für die Bereitstellung auch Gebüh-
ren zu erheben sind, gab Karl-Heinz  
Bertram zum Schluss seines Vortrages 
einen kurzen Ausblick auf die anstehen-
den Änderungen der KOVerm.

Den Abschluss der Fortbildungsveran-
staltung bestritten Stephan Brunek 
(RD Sulingen) bzw. Frank Sürig (RD Ha-
meln) mit dem Thema „LGLN-Viewer“. 
Der LGLN-Viewer ist eine Intranetanwe-
dung, die die Daten des AAA-Modells als 
Web Map Service (WMS) einbindet. Mit 
der Umstellung der VKV auf das Amt-
liche Liegenschaftsinformationssystem  
(ALKIS) sowie auf das European Terres-
trial Reference System von 1989 (ETRS89) 
und die Universale Transversale Merca-
torprojektion (UTM) wurde der LGLN-
Viewer eingeführt, der den GLL-Viewer 
zukünftig ablöst. Bedingt durch die 
neue Strukturierung der Daten wurde 
auch die Navigation des LGLN-Viewers 
angepasst. Da es sich bei dem LGLN-
Viewer um ein wichtiges Arbeitsmittel 
handelt, gingen die Referenten praxis-

Produkt deckt die Liegenschaftskarte 
in den Maßstäben 1:1 000 bzw. 1:2 000 
jeweils mit oder ohne Bodenschätzung 
sowie die Liegenschaftsbeschreibung in 
unterschiedlichem Detailgrad ab. Ein La-
geplan ist ein Produkt, das ein Bauherr 
als Bauvorlage beim Bauamt einreichen 
muss und eine Planunterlage ist ein Pro-
dukt, das von anderen Verwaltungen 
benötigt wird. Bei diesen Produkten 
hat Christina Brandt die Mindestanfor-
derungen dargestellt. Weitere Produkte 
stellen die Geschäftsstellen der Gutach-
terausschüsse (GAG), die den Regional-
direktionen angegliedert sind, bereit. 
Dazu zählen die Bodenrichtwertkarte, 
aus der Auszüge erstellt und abgegeben 
werden können, der Immobilienpreiskal-
kulator – eine Internetanwendung, die 
mit den Daten der Kaufpreissammlung 
hinterlegt ist und somit ein mittleres 
Preisniveau einer Immobilie ermittelt – 
sowie die Kaufpreissammlung selbst, aus 
der Auskünfte an fachkundige Personen 
mit berechtigtem Interesse erteilt wer-
den. Christina Brandt hat strukturiert 
zu den Produkten die Kosten nach der 
Kostenordnung für das amtliche Vermes-
sungswesen (KOVerm) von 2008 ange-
geben sowie die Produkte selbst durch 
anschauliche Beispiele verdeutlicht.

Obwohl es zunächst den Anschein 
hatte, dass das Thema „Produkte der 
Kundenberatung“ mit dem folgenden 
Thema „Bereitstellung“ viele Berüh-
rungspunkte und Überschneidungen 
haben könnten, stellten die Referenten 
doch eine klare Differenzierung heraus. 
Nach der Beschreibung der zukünftigen 
Vorschriftenstruktur ging Karl-Heinz  
Bertram (GB 2) auf die Inhalte, Arten 
und Grundsätze der Bereitstellung ein. 
Besonderes Augenmerk legte er auf den 
Schutz der Eigentümerangaben und die 
Darlegung des berechtigten Interesses 
bei ihrer Abgabe, speziell auch beim au-
tomatisierten Abruf. Im weiteren Verlauf 
seiner Ausführungen ging er praxisnah Teilnehmerrunde in Bad Salzdetfurth

Gadau, Aufgabenerledigung im LGLN
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die in der AdV zusammengeschlos-
senen Vermessungsverwaltungen 
der Länder ausgehend von ihrem 
gesetzlichen Auftrag eine staatliche 
Infrastrukturleistung für Wirtschaft, 
Verwaltung und Gesellschaft. Die-
se Daten und Dienste sind damit 
Schlüsseldaten für den Aufbau einer 
umfassenden NGDB. Es liegt daher 
im Interesse der AdV, dass alle Ver-
messungsverwaltungen der Länder 
die vereinbarten Standardprodukte 
in die von der Koordinierungsstel-
le GDI-DE vorgesehene Webplatt-
form für potentielle Geodaten der  
NGDB und Geodatendienste melden. 
Dies betrifft die Geodätischen Ba-
sisdaten (Festpunktinformationen, 
AFIS®), die Liegenschaftsbeschrei-
benden Geobasisdaten (ALKIS®-
Grunddatenbestand) und die Geo-
topographischen Geobasisdaten  
(ATKIS®- Basis-DLM, -DLM50, 
-DGM10, -DGM25, -DGM50, -DOP20, 
-DTK10, -DTK25, -DTK50, -DTK100), 
soweit diese Produkte von den ein-
zelnen Ländern geführt werden.

– die Einrichtung eines INSPIRE-Fach-
netzwerks. Dieses verfolgt das Ziel 
die Interessen der AdV frühzeitig in 
den gesamten INSPIRE-Prozess einzu-
bringen und ein einheitliches Vorge-
hen der Vermessungsverwaltungen 
zu gewährleisten. 

– die Einführung des ATKIS®-Web-SK. 
Hierzu hat der Arbeitskreis Geoto-
pographie der AdV einen ausge-
dünnten Signaturenkatalog erstellt, 
um eine deutschlandweit einheit-
liche, performante Webpräsentation 
erzeugen zu können. Damit ist die 
Basis für eine ansprechende ein-
heitliche Webpräsentation der Geo-
basisdaten in gängigen Maßstäben 
geschaffen, die geeignet ist, in ver-
schiedenste Geodatenportale einge-
bunden zu werden.  

das Geoinformationswesen zuständigen 
Fachministern und -senatoren der Län-
der unterschrieben wurde und am 8. De-
zember 2010 In Kraft getreten ist. Wäh-
rend die strategische Ausrichtung des 
amtlichen Vermessungs- und Geoinfor-
mationswesens in Deutschland weiter-
hin durch die AdV bestimmt wird, opti-
miert die Verwaltungsvereinbarung die 
einheitliche, flächendeckende und ef-
fektive Umsetzung dieser Strategien in 
den Ländern. Durch länderübergreifen-
de Projekte sollen Synergieeffekte er-
zielt werden, indem die Länder verstärkt 
Kooperationsmodelle (Ein Land für Alle, 
Einige für Alle) oder Kooperationspart-
nerschaften durchführen. Zur Steuerung 
wurde der Lenkungsausschuss Geobasis 
eingerichtet. Die Umsetzung von Stra-
tegien der AdV – wie sie in den letzten 
Jahren beispielsweise im Bereich der  
Bereitstellung des bundesweit verfüg-
baren Satellitenpositionierungsdienstes 
SAPOS® oder eines einheitlichen digi-
talen Landschaftsmodells sowie der Neu-
fassung der Geobasisdatenbeschreibung 
im sogenannten AAA-Projekt unter  
Berücksichtigung der Vorgaben durch 
INSPIRE vollzogen wurden – ist mit dem 
in der Verwaltungsvereinbarung auf-
gestellten Regelwerk deutlich schneller 
und effizienter zu gestalten.

Besonders hervorgehoben seien hier 
noch einige Beschlüsse des AdV-Ple-
nums, die im Rahmen der letzten beiden 
Jahrestagungen des Plenums der AdV 
gefasst wurden und die zur zukunfts- 
orientierten Ausrichtung des amtlichen 
Vermessungswesens beitragen. Beispiel-
haft genannt werden sollen 

– die Benennung der Geobasisdaten 
der Vermessungsverwaltungen der 
Länder für die Nationale Geoda-
tenbasis der Geodateninfrastruktur 
Deutschlands (NGDB). Mit der Erfas-
sung, Führung und Bereitstellung 
digitaler Geobasisdaten erbringen 

information

Wechsel im Vorsitz der AdV

Am 30. November 2011 übergab der 
derzeitige Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft der Vermessungsverwal-
tungen der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland (AdV), Wolfgang Draken,  
den Vorsitz an seinen Stellvertreter, Ul-
rich Püß, durch die symbolische Überrei-
chung eines Staffelstabes. Damit geht 
der AdV-Vorsitz nach einer zweijäh-
rigen Amtsperiode turnusgemäß zum 
1. Januar 2012 von Niedersachsen auf 
Thüringen über. Seit Gründung der AdV 
im Jahr 1948 hatte Niedersachsen somit 
zum dritten Mal den Vorsitz der AdV in-
ne. Den Posten des Stellvertreters wird 
zum 1. Januar 2012 Andreas Schleyer aus 
Baden-Württemberg übernehmen.

Als Vorsitzender der AdV repräsentierte 
Wolfgang Draken das amtliche Ver-
messungswesen nach außen. So führte 
er in seiner zweijährigen Amtszeit viel-
fache Gespräche zu aktuellen Themen 
des Geoinformationswesens mit den 
jeweiligen Spitzenvertretern des Deut-
schen Vereins für Vermessungswesen 
(DVW), des Bundes der Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieure (BDVI), 
der Deutschen Geodätischen Kommis-
sion (DGK) sowie des Deutschen Dach-
verbandes für Geoinformation (DDGI). 
Er vertrat darüber hinaus das amtliche 
Vermessungswesen auf diversen Veran-
staltung und Symposien, indem er über 
verschiedenste Themen wie beispiels-
weise „Geoinformation – Infrastruktur 
für nachhaltige Entwicklung“, „Liegen-
schaftskataster – Quo vadis?“ oder aber 
„Kartographie im Jahr 2015“ referierte 
und Position bezog.

Wesentlich in der zweijährigen Amtszeit 
von Wolfgang Draken war der Abschluss 
der Verwaltungsvereinbarung über die 
Kooperation im amtlichen deutschen 
Vermessungswesen, die von allen für 
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VKV-Fortbildungsprogramm 2012

Wie in den Vorjahren praktiziert wurde 
auch zum Ende des Jahres 2011 sowohl 
auf die durchgeführten Fortbildungs-
veranstaltungen der Vermessungs- und 
Katasterverwaltung in großer Runde zu-
rück geblickt, als auch ein Ausblick auf 
das Jahr 2012 gewagt.

Am 6.12.2011 trafen sich alle „Beteilig-
ten“ der VKV zu einer gemeinsamen 
Dienstbesprechung im Hause LGLN in 
Hannover, um das Fortbildungskonzept 
der Vermessungs- und Katasterverwal-
tung Niedersachsens zu besprechen.  
Neben den Leiterinnen und Leitern der 
Veranstaltungen aus 2011, den verschie-
denen Gremienvertretern (Schwerbehin-
dertenvertretung, Gleichstellungsbeauf-
tragte, Personalvertretung), Vertreter 
des Fachreferats 63 beim MI sowie dem 
Vorstandsvorsitzenden der LGLN, Wolf-
gang Draken, waren auch die vorge-
sehenen Leiterinnen und Leiter für die 
Veranstaltungen im Jahr 2012 an dem 
Diskussionsforum beteiligt. Inhaltlich ge-
staltet wurde die Veranstaltung im We-
sentlichen durch den verantwortlichen 
Geschäftsbereich 1, vertreten durch 
Werner Wagener vom Fachbereich 11, 
und Geschäftsbereich 2, vertreten durch 
Günter Nickel, Fachbereich 23 des Lan-
desamtes für Geoinformation und Land-
entwicklung.

Das abgelaufene Fortbildungsjahr 2011 
wurde anhand einiger Präsentations-
folien vorgestellt. Wesentliche Daten-

– die Realisierung eines gemeinsamen 
webbasierten geotopographischen 
Kartendienstes, der insbesondere in 
den Geoportalen von Bund und Län-
dern eingebunden wird. Über das 
Geoportal-DE und damit unter Be-
gleitung der GDI-DE soll der Dienst 
zur CeBIT 2012 erstmalig freigeschal-
tet werden. 

– die Erarbeitung eines Vorschlags hin-
sichtlich der Bereitstellung von Geo-
basisdaten für Open Data.

Wolfgang Draken (rechts im Bild) überreicht den Staffelstab an Ulrich Püß

Weitergehende Informationen zu den 
aktuellen Themen und Fragestellungen, 
welche die Mitgliedsverwaltungen der 
AdV beschäftigen, können dem Tätig-
keitsbericht 2010/2011 entnommen wer-
den. Dieser ist unter www.adv-online.de 
→ Veröffentlichungen → Aus der Arbeit 
der AdV zu finden.

Sandra Rausch information
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grundlage dieser Präsentation bildeten 
die Auswertungen der Feedbackbögen 
der einzelnen Veranstaltungen. Dabei 
standen neben der Gesamtbeurteilung 
der Veranstaltungen insbesondere die 
erstmals in 2011 angebotenen Tagesver-
anstaltungen im Fokus des Interesses. 
Ziel der Tagesveranstaltungen war es, 
die „Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie“ in der öffentlichen Verwaltung im 
Bereich der Fortbildung zu verbessern. 
Aus den Feedbackbögen ging hervor, 
dass die Veranstaltungen einerseits ein 
sehr positives Echo seitens der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erfahren ha-
ben, andererseits die angebotenen Teil-
nehmerplätze nur zu gut einem Drittel 
von der eigentlichen Zielgruppe ausge-
schöpft wurden. Als besonders positiv 
wurde die Möglichkeit der Diskussion 
und des Austausches zwischen Vortra-
genden und Zuhörern empfunden. Hier 
hat sicherlich die relativ geringe Grup-
pengröße (ca. 15 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer pro Veranstaltung) positiv 
gewirkt. Aus den Erfahrungen des ersten 
Jahres bleibt festzuhalten:

1. Die Tagesveranstaltungen sollen wei-
ter angeboten werden.

2. Eine Reduzierung von vier auf zwei 
Tagesveranstaltungen scheint ge-
rechtfertigt.

Insgesamt wurden die acht im Jahr 2011 
angebotenen Fortbildungsveranstal-
tungen inhaltlich von 42 Referenten ge-
staltet. Dabei zeigte sich auch in 2011, 
dass der „Blick über den Tellerrand“ 
durch Beiträge von externen Referenten 
eine große Bereicherung des Fortbil-
dungsprogrammes darstellt. Es konnten 
14 externe Referenten von Universi-
täten, Verwaltungen aus Niedersachsen 
oder auch aus anderen Bundesländern 
gewonnen werden. Die Einbindung ex-
terner Fachbeiträge soll in 2012 fortge-
setzt werden. 

Nachdem im Jahre 2011 die ALKIS-Ein-
führung im Mittelpunkt des Arbeitsall-
tags der VKV stand und dadurch bedingt 

auch das VKV-Fortbildungsprogramm 
deutlich reduziert angeboten werden 
musste, ist nun für 2012 wieder ein kom-
plettes Jahresprogramm mit insgesamt 
neun Veranstaltungen geplant. Neben 
den Standardveranstaltungen zur „Auf-
gabenerledigung im LGLN“, zur „Wert-
ermittlung & Bodenordnung“ oder 
auch zum Thema „Rund um den Au-
ßendienst“ werden in 2012 einige neue 
Schwerpunkte gesetzt.

Die im Rückblick 2011 besonders ge-
würdigten Tagesveranstaltungen sollen 
in 2012 in reduzierter Form mit dem 
Schwerpunktthema: „Wertermittlung 
& Bodenordnung“ angeboten werden. 
Bei den weiteren Basisfortbildungen, 
die grundsätzlich allen Beschäftigten 
offen stehen, wurden besondere inhalt-
liche Schwerpunkte gesetzt: Die Veran-
staltung „Zentrale Aufgaben“ soll sich 
insbesondere dem Themenfeld Ausbil-
dung für Geomatiker; Duales Studium 
u.a. widmen. Dabei sind die Ausbilder 
auf den einzelnen Dienststellen als Teil-
nehmerkreis besonders angesprochen. 
Für das „FrontOffice“ in den Regional-
direktionen und Geschäftsbereichen 
wird ebenfalls eine besondere Basis-
fortbildung aufgelegt. Unter dem Titel 
„Kundenberatung“ soll hier insbeson-
dere dem Personal in der Auskunft ein 
umfassender Überblick über vorhandene 
Daten und Dienste vermittelt werden. 
Das Thema „Stressbewältigung am Ar-
beitsplatz“ wird hier ebenfalls mit ein-
bezogen.

Bei den fünf  weiterführenden Fachfort-
bildungen werden die bekannten Fort-
bildungsblöcke in 2012 ergänzt um ein 
Angebot des Geschäftsbereichs 4. Hier 
sollen in einer zweitägigen Veranstal-

tung die „Neuen Entwicklungen in der 
Landesvermessung“ aufgezeigt werden. 
Dabei geht der Blick auch über das Ta-
gesgeschäft hinaus und vermittelt so 
einen Ausblick auf mögliche künftige 
Schwerpunkte in der Landesvermessung.

Das vorgesehene Programm 2012 stützt 
sich auf altbewährte Veranstaltungsin-
halte, wird aber auch durch neue inhalt-
liche Schwerpunkte geprägt und passt 
sich somit den aktuellen Entwicklungen 
und Herausforderungen der Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung an. Die 
Veranstaltungen verteilen sich im Jahres-
verlauf 2012 auf den Zeitraum von Mitte 
Mai bis Ende November. Im Einzelnen ist 
folgendes Programm geplant:

Basisfortbildungen:

– A1: Aufgabenerledigung im Landes-
amt I – Schwerpunkt: Wertermittlung 
(2 Tagesveranstaltungen; Mai 2012)

– A2: Aufgabenerledigung im Landes-
amt II (2-tägig, eine zentrale Veran-
staltung; Oktober 2012)

– A3: Zentrale Aufgaben – Schwer-
punkt: Ausbildung (2-tägig, eine zen-
trale Veranstaltung; Juni 2012)

– A4: Kundenberatung (FrontOffice) 
(2-tägig, Doppelveranstaltung, Sep-
tember/Oktober 2012)

Weiterführende Fachfortbildungen:

– B1: Liegenschaftskataster – Erfas-
sung, Führung, Bereitstellung (2-tä-
gig; Doppelveranstaltung; Mai/Juni 
2012)

– B2: Neue Entwicklungen in der Lan-
desvermessung (2-tägig, eine zentra-
le Veranstaltung; November 2012)

– B3: Entwicklung bei der Aufgabener-
ledigung – Geodatenmanagement 
(2-tägig, eine zentrale Veranstaltung; 
September 2012)

– B4: Wertermittlung und Bodenord-
nung (2-tägig, eine zentrale Veran-
staltung; Juni 2012)

– B5: Rund um den Außendienst (2-tä-
gig, eine zentrale Veranstaltung; No-
vember 2012)
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on, die gleichberechtigt mit jeweils zwei 
Vertretern beider Seiten besetzt ist. Die 
Ergebnisse der Kommissionsarbeit beru-
hen auf dem Prinzip des Einvernehmens, 
haben Empfehlungscharakter und sollen 
vordringlich in der internen Öffentlich-
keit kommuniziert werden. Das Plenum 
der AdV hat beiden Positionspapiere 
mit den Umlaufbeschlüsse U1/2011 und 
U2/2011 zugestimmt; der BDVI hat auf 
seinem Jahreskongress 2011 die Positi-
onspapiere angenommen.

Sandra Rausch

Weitere Informationen finden Sie im In-
tranet der VKV/NVL.

Günter Nickel

Gemeinsames Positionspapier von AdV 
und BDVI verabschiedet

Auf Grundlage des Memorandums über 
die Zusammenarbeit im amtlichen Ver-
messungswesen in Deutschland vom 
8. November 2005 haben die Arbeits-
gemeinschaft der Vermessungsverwal-
tungen der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland (AdV) und der Bund der 

information

Das Fortbildungsprogramm 2012 wird 
Anfang Februar 2012 veröffentlicht. Die 
Anmeldungen zur Teilnahme sind über 
den Dienstweg an das Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung 
Niedersachsen (LGLN) – Fachbereich 11 
in Lüneburg zu richten.

v.l.n.r.: Uta Stühff, Werner Wagener, Günter Nickel, Cord-Hinrich Jahn, Rüdiger Melzer, Thomas Klein, Wolfgang Draken, Uwe Lemkau, Heiko Tauben-
rauch, Detlef Wehrmann, Anja Diers, Helmut Meyer, Beate Rose, Susanne Lemmermann, Ellen Batmer, Dieter Bruns, Christina Brandt, Siegmar Liebig, 
Katrin Weke, Kai Lippert, Ulrike Droit, Sandra Rausch, Bernd Beitzel, Reinhard Dieck

Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieure e.V. (BDVI) zwei gemeinsame 
Positionspapiere über die Kooperation 
im amtlichen Vermessungswesen verab-
schiedet. Das erste Positionspapier be-
handelt das Thema SAPOS® und hebt 
die Bedeutung des Satellitenpositionie-
rungsdienstes der deutschen Landesver-
messung für das amtliche Vermessungs-
wesen sowie für die Führung sämtlicher 
Geofachdaten hervor. Mit dem zweiten 
Positionspapier werden Grundsätze für 
eine Neuorientierung der Werbung 
durch ÖbVI aufgestellt.

Bearbeitet wurden die beiden Positions-
papiere durch die AdV-BDVI-Kommissi-
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Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung

(SAPOS®)

Der Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung (SAPOS®) basiert auf der Technik des Global Navigation Sa-
tellite Systems (GNSS) und stellt mit einem bundesweit flächendeckenden Netz von etwa 270 registrierenden Referenzstationen 
permanent verfügbare Korrekturdaten zur flächendeckenden Nutzung für genaue und hochgenaue Positionsbestimmungen 
auf der Erdoberfläche in Echtzeit und im Postprocessing bereit. Damit wird in Deutschland länderübergreifend ein firmenun-
abhängiger aktueller und präziser Raumbezug im europaweit einheitlichen Bezugssystem ETRS89 gewährleistet. Dieser amtlich 
garantierte Raumbezug ist für das Geobasisinformationssystem und damit für den Aufbau der Geodateninfrastruktur und für 
sämtliche Geodaten eine der Grundlagen. SAPOS® erfüllt damit die Anforderungen an eine infrastrukturelle Grundversorgung. 
Neben diesem Dienst werden Positionierungsdienste auch von privater Seite angeboten. Unabhängig davon, ob diese Angebote 
in technischer Hinsicht ggf. vergleichbar sind, erfüllen sie jedoch nicht den staatlichen Gewährleistungsauftrag. 
Die Entwicklung des Dienstekonzeptes der AdV zu SAPOS® mit den drei Servicebereichen EPS (Echtzeit Positionierungs-Service), 
HEPS (Hochpräziser Echtzeit Positionierungs-Service) und GPPS (Geodätischer Postprocessing Positionierungs-Service) ermög-
licht die bundesweit einheitliche Bereitstellung von Roh- und Korrekturdaten. Mit diesen Daten ermittelte Messungsergebnisse 
können durch Koordinaten- und Höhentransformationen präzise in die amtlichen Lage- und Höhenbezugssysteme oder jedes 
andere gewünschte Bezugssystem überführt werden. Die Koordinaten der SAPOS®-Referenzstationen basieren auf vermarkten 
Festpunkten, den geodätischen Grundnetzpunkten, die in ausreichender Anzahl die physische Sicherung des Raumbezugs-
systems beim Ausfall satellitengestützter Systeme gewährleisten. Als geometrischer Anteil des Raumbezugssystems gehört  
SAPOS® zu den fachneutralen Kernkomponenten der nationalen Geodateninfrastruktur im Sinne des Gesetzes über den Zugang 
zu digitalen Geodaten (GeoZG) und ist deswegen von den zuständigen Stellen der Länder bereitzustellen. SAPOS® ist der gesetz-
lich legitimierte und damit amtlich zertifizierte Dienst zur Erhebung amtlicher Geobasisdaten. Mit der Nutzung dieses Dienstes 
wird der Anschluss dieser Daten an das amtliche Lagefestpunktfeld vollzogen.

Für die Rechtssicherheit der amtlichen Geobasisdaten, insbesondere der Daten des Liegenschaftskatasters, ist es erforderlich, dass 
das amtliche Vermessungswesen den Raumbezug mittels SAPOS® als staatliche Garantieleistung zur Verfügung stellt. Daneben 
bietet sich dieser Dienst bei der Erhebung von Geofachdaten (z. B. im Planungsbereich oder zur Leitungsdokumentation) an. Dies 
gilt auch für Untersuchungen aktueller Fragestellungen im Rahmen der Analysen über das System Erde (Meeresspiegelanstieg, 
Abwendung von Naturkatastrophen und Risiko-Minimierung).

AdV und BDVI erklären gemeinsam, dass der Anschluss von Geobasisdaten an das amtliche Referenzsystem der Länder für die 
Rechtssicherheit und damit für das Liegenschafts kataster unverzichtbar ist; gleiches gilt für die Darstellung und Führung sämt-
licher Geofachdaten, wenn sie in die Geodateninfrastruktur eingebunden werden sollen. Dieses wird durch die Anwendung von 
SAPOS® erreicht, ohne auf ein dicht angelegtes und vermarktes Festpunktfeld zurückgreifen zu müssen. 

	  

Gemeinsames Positionspapier von AdV und BDVI
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Gemeinsames Positionspapier von AdV und BDVI

Grundsätze für eine Neuorientierung der Werbung durch ÖbVI

Die Ausgestaltung des Werberechts der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure (ÖbVI) ist vor allem getragen von dem Gemeinwohlbelang, dass ÖbVI ihre Leistungen nicht am eigenen 
wirtschaftlichen Vorteil ausrichten, sondern an den Interessen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, an der Wahrung der 
Rechtsordnung, an der Sicherung des Grundeigentums und an der Erhaltung des nachbarschaftlichen Grenzfriedens orientie-
ren.

Das Grundrecht der Berufsfreiheit nach Artikel 12 Abs.1 Grundgesetz schützt die berufliche Außendarstellung des ÖbVI ein-
schließlich der Werbung für die Inanspruchnahme seiner Dienste. Diese Werbung umfasst ausschließlich die sachliche und 
berufsbezogene Information der Öffentlichkeit. Davon unberührt bleibt die Beratungs- und Auskunftspflicht nach dem Ver-
waltungsverfahrensrecht.

Werbende Handlungen, insbesondere wenn sie das Ansehen des öffentlichen Amts schädigen, gegen bestehende wettbe-
werbs-, berufs- und vergütungsrechtliche Festlegungen verstoßen oder potenzielle Antragsteller unter Handlungsdruck setzen, 
sind als berufswidrige Werbung unzulässig.

So soll einer Kommerzialisierung des staatlich beliehenen Berufsstands, die einträte, wenn sämtliche Werbemethoden der 
gewerblichen Wirtschaft angewendet werden dürften, vorgebeugt werden.
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AdV und BDVI beschließen auf Basis der obenstehenden Thesen folgende
 

Grundsätze für eine Neuorientierung der Werbung durch ÖbVI

Werbung und Werbeformen unterliegen zeitbedingten Veränderungen1. Diesen Veränderungen sind auch die berufsrechtlichen 
Einschränkungen für die ÖbVI in den Bundesländern anzupassen. Insbesondere sind die aktuellen Leitlinien der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung zum Werberecht der freien Berufe zu berücksichtigen (Rechtmäßigkeit der Verwaltung).

Bestehende Werbeverbote sind grundsätzlich verfassungskonform so auszulegen, dass nicht jede, sondern nur die berufswid-
rige Werbung verboten ist2.

Folgende Grundsätze sollten im Rahmen anstehender Novellierungen des Berufsrechts der ÖbVI berücksichtigt werden:

•	 Bisher bestehende Werbeverbote sollten anhand der höchstrichterlichen Rechtsprechung darauf überprüft werden, ob sie 
verfassungskonform durch ein eingeschränktes Werberecht zu ersetzen sind.

•	 Eine sachliche und berufsbezogene Information der Öffentlichkeit ist zur Sicherung der Gemeinwohlbelange gegebenen-
falls zweckmäßig und auch zulässig. Sie zeichnet sich vor allem auch dadurch aus, dass sie auf rechtliche Gegebenheiten 
und Tatsachen gegründet ist und das Recht, auch andere ÖbVI und Vermessungsstellen für die Erbringung der gewünschten 
Leistung zu wählen, unberührt lässt. 

•	 Werbende Handlungen, die das Ansehen des öffentlichen Amts der ÖbVI schädigen oder das Vertrauen oder die Erwartung 
der Bürgerinnen und Bürger in die eigenständige, unabhängige, unparteiische, fachgerechte und ordnungsgemäße Aufga-
benwahrnehmung in Frage stellen3, sind unzulässig (berufswidrige Werbung).

•	 Eine berufswidrige Werbung liegt auch vor, wenn sie gegen bestehende wettbewerbs-, berufs- und vergütungsrechtliche 
Vorschriften verstößt oder potenzielle Antragsteller unter Handlungsdruck setzt, wie z. B. bei unlauterem Wettbewerb, 
Gewährung von geldwerten Vorteilen und sogenannten Haustürgeschäften. 

•	 Direkte Werbung, die auf die Stellung eines Antrags im Einzelfall gerichtet ist, ist unzulässig. 

•	 Allgemeine Maßnahmen der Information, bei der sich der ÖbVI an einen unbestimmten Personenkreis wendet, bei denen 
er ein generelles Interesse an seinen Leistungen erwartet, sind im Rahmen des allgemeinen Werberechts der ÖbVI zulässig. 

1 BVerfG, Beschl. v. 26.10.2004 (NJW 2004, 3765)

2 BVerfG, Beschl. v. 24.7.1997 (NJW 1997,2510) für Anwaltsnotare, v. 13.7.2005 (NJW 2006, 282) für Ärzte

3 BVerfG, Beschl. v. 24.11.2005 (NJW 2006, 359) für Notare
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Sie waren auf der Suche nach Unter-
richtsmaterial, weswegen der Flyer „To-
pographische Karten kennenlernen, ver-
stehen, nutzen“ sehr begehrt war und 
zahlreich mitgenommen wurde.

Insgesamt war der GeoDay 2011 für uns 
fünf Geomatikerazubis ein erster inte-
ressanter praktischer Einblick in den Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit.

Gesa Stühmann, Lennard Gabriel,  
Katharina Laudenschläger,  
Andrea Heinken, Nina Rosentreter

GeoDay 2011 in Hannover – Geomatiker- 
auszubildende stellen den neuen Aus-
bildungsberuf vor

Am 06.10.2011 präsentierten wir fünf 
Geomatikerazubis uns mit einem eige-
nen Stand auf dem GeoDay. Der GeoDay 
ist eine Veranstaltung zu verschiedenen 
Themen rund um Geowissenschaften, 
die alle zwei Jahre im Haus der Regi-
on stattfindet. Zielgruppe sind Schulen 
und die interessierte Öffentlichkeit. Die 
verschiedenen Geofächer wie Geodäsie, 
Kartographie, Geographie oder Geophy-
sik stellen sich auf einer Ausstellung vor. 
Parallel wird die Ausstellung von einer 
Vielzahl von Fachvorträgen begleitet. 
Wir Geomatikerazubis waren im Auftrag 
des LGLN (Landesamt für Geoinformati-
on und Landentwicklung Niedersachsen) 
vor Ort, um unseren Ausbildungsberuf 
Geomatiker/in vorzustellen.

Eine Woche vorher liefen die Vorberei-
tungen im Betrieb bereits auf vollen 
Touren. Wir erstellten einen Flyer und 
Plakate zum Ausbildungsberuf Geoma-
tiker. Außerdem bereiteten wir eine Dia-
show vor und dachten uns kleine Auf-
gaben für die Schüler aus. Diese sollten 
vereinfacht das stereoskopische Sehen 
kennenlernen, welches bei der Höhen-
bestimmung in Luftbildern zum Einsatz 
kommt oder Maßstabsberechnungen zu 
selbst gewählten Kartenausschnitten 
anfertigen. Unser Augenmerk lag dabei 
auf den Schlagworten des Geomatikers: 
Erfassen – Bearbeiten - Präsentieren.

Einen Tag vor dem großen Ereignis prä-
sentierten wir unseren Stand probe-
halber in den Räumlichkeiten des GB 4 
(Landesvermessung und Geobasisinfor-
mation). Wir bekamen Verbesserungs-
vorschläge und Lob von unseren Kolle-
gen.

Gut vorbereitet ging es am nächsten Tag 
zum GeoDay. Mit an unserer Seite war 
unser Ausbilder Herr Nicolai Riese. Nach 
dem Aufbau des Standes warteten wir 
gespannt auf die Schüler und ihre Leh-

information

rer. Das LGLN wirkte neben großen Ver-
lagen wie Westermann und Schroedel 
und dem Auftritt der Leibniz Universität 
beim Gelingen der Veranstaltung mit.

Das Programm des GeoDay dauerte von 
9 Uhr bis 14 Uhr. Zum Besuch des Aus-
stellungsraumes blieb den Anwesenden 
während der Pausen zwischen den ein-
zelnen Vorträgen Zeit.

Viele der Besucher waren Lehrer, die sich 
an unserem Stand überwiegend für die 
Topographischen Karten interessierten. 

v.l.n.r. Gesa Stühmann, Lennard Gabriel, Katharina Laudenschläger,  
Andrea Heinken, Nina Rosentreter (Geomatikerazubis im zweiten Lehrjahr)
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den Weg der VKV Sachsen-Anhalt von 
der dreigliedrigen Verwaltung hin zum 
heutigen Landesamt mit den 4 Standor-
ten (Geoleistungsbereichen) in Magde-
burg, Stendal, Dessau-Roßlau und Halle 
(Saale). Die ca. 1.200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nehmen zurzeit die 
Aufgaben „Amtliche Bezugssysteme“, 
Geobasisinformationssystem LSA (Lie-
genschaften, Geotopographie) und 
Grundstückswertermittlung wahr.

Das Treffen fand in geselliger Runde 
seinen Ausklang. Hier wurden viele 
Anekdoten und Geschichten aus der so 
spannenden und interessanten Verwal-
tungshelferzeit ausgetauscht. Abgerun-
det wurde das Treffen durch die Besich-
tigung des Hundertwasserhauses „grüne 
Zitadelle“ und einer Führung mit dem 
Bus und dem Schiff durch die pulsieren-
de Landeshauptstadt Magdeburg 

Werner Wagener und Manfred Gauger 

aller Arbeitsplätze, Verbesserung der 
technischen Ausstattung, Sicherung 
der Liegenschaftskartenbestände, dem 
Aufbau der Kaufpreissammlung für die 
Wertermittlung, etc.
 
Beim heutigen Landesamtes für Vermes-
sung und Geoinformation (LVermGeo) 
wurde die Gruppe vom Präsidenten Prof. 
Dr. Kummer begrüßt (s. Foto). Er führte 
aus, dass die damalige massive Hilfe 
notwendig war, um geeignete Grund-
lagen für die dringend erforderlichen 
Investitionen bereitstellen zu können. 
Die Kontinuität in der Hilfe durch die 
niedersächsischen Helfer war wichtig. 
Sie wurde auch durch einige Helfer, die 
auf Dauer in die Verwaltung nach Sach-
sen–Anhalt wechselten, fortgesetzt. Nur 
so konnte der Aufbau so rasch gelingen. 
Herr Dr. Kummer stellte dann die ein-
zelnen Verwaltungsreformvorhaben 
in Sachsen- Anhalt dar und skizzierte 

v.l.n.r.: Wilfried Maack, Manfred Knauer, Wilfried Wiedenroth, Karl-Heinz Tietje,
Prof. Dr. Klaus Kummer, Werner Wagener, Werner Heilgermann, Artur Meyne, Manfred Gauger, 
Dietrich Kreinjobst, Peter Porstendörfer (es fehlt: Friedrich Kaase) 

20 Jahre danach - Verwaltungshilfe der 
niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung im Land Sachsen-
Anhalt 

Ende September 2011 trafen sich zwölf 
ehemalige Verwaltungshelfer aus Nie-
dersachsen in Madgeburg. Sie wollten 
sehen, was aus dem damaligen Liegen-
schaftsdienst der DDR heute geworden 
ist.

Nach der Grenzöffnung und der deut-
schen Wiedervereinigung im Jahre 1990 
war es ein Gebot der Stunde, beim Auf-
bau von Verwaltungsstrukturen in der 
ehemaligen DDR in den neuen Bundes-
ländern zu helfen. Niedersachsen hatte 
damals die „Patenschaft“ für Sachsen-
Anhalt übernommen. Am 16.04.1991 
begann die niedersächsische Vermes-
sung- und Katasterverwaltung mit ei-
ner beispiellosen Verwaltungshilfe zum 
Aufbau der Vermessungsverwaltung in 
Sachsen-Anhalt. In einer ersten „Welle“ 
starteten 26 Verwaltungshelfer unter 
der Leitung von Dr. Staufenbiel, um die 
Verwaltungsstrukturen im Referat 43 
des Innenministeriums in Magdeburg, 
den Bezirksregierungen in Magdeburg, 
Halle und Dessau sowie des Landesver-
messungsamtes (später Landesamt für 
Landesvermessung und Datenverarbei-
tung) aufzubauen. Der weit überwie-
gende Teil der Verwaltungshelfer un-
terstützte die Kollegen des ehemaligen 
Liegenschaftsdienstes beim Aufbau der 
insgesamt 39 Katasterämter; vom Katas-
teramt Salzwedel im Norden bis zum 
Katasteramt Zeitz im Süden des Landes. 
Schwerpunkte der damaligen Arbeiten 
bildeten die Unterbringung der Dienst-
stellen, die Gewinnung von Personal 
einschl. einer umfassenden Bewertung 

information
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für den Rest seines beruflichen Lebens 
nicht mehr losgelassen.

Nach der Gründung das Landesbetriebs 
Landesvermessung und Geobasisinfor-
mation Niedersachsen (LGN) im Jahr 
1997, zu dessen Verselbständigung aus 
dem Niedersächsischen Landesverwal-
tungsamt heraus er durch Mitarbeit in 
Projekt- und Steuerungsgruppen ganz 
wesentlich beigetragen hat, ist er erst 
einmal wieder zum Niedersächsischen 
Innenministerium gewechselt, wo er 
zunächst als Referent und seit 2003 als 
Referatsteilleiter für die „Informations- 
und Kommunikationstechnik der NVKV“ 
zuständig war. Seit dem 01.09.2006 bis 
zu seinem Ausscheiden war Rolf Ue-
berholz schließlich wieder in der LGN 
tätig – diesmal als Chef und damit fe-
derführend für die Geschicke „seines“ 
Landesbetriebs, der auch heute noch 
als Geschäftsbereich 4 innerhalb des 
Landesamts für Geoinformation und 
Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) 
besteht.

Als Lokomotive hat der Neu-Pensionär 
speziell in den zurückliegenden 10-15 
Jahren auf folgenden fachlichen und 
strategischen „Strecken“ gewirkt und 
seine Spuren hinterlassen:

– 1996/97: AdV-Expertengruppen  
„ATKIS-Entwicklung“ und „Inte-
grierte Modellierung des Liegen-
schaftskatasters“; die Ergebnisse 
dieser beiden Gruppen führten 
schließlich zur Entwicklung des AFIS-
ALKIS-ATKIS (AAA) Datenmodell,

– Leiter des Arbeitskreises IuK der AdV 
(1997-2006),

– Mitglied des AdV-Plenums seit 2006,
– Mitglied des Lenkungsausschusses 

Geobasis der AdV seit der Gründung 
2010,

– Leiter der Lenkungsgruppe BORIS-NI,
– Leiter der Lenkungsgruppe AAA-

Niedersachsen,

„Lokomotive“ Rolf Ueberholz in den 
Einstweiligen Ruhestand versetzt

Mit Ablauf des 30. September 2011 ist 
der Direktor des Landesbetriebs Landes-
vermessung und Geobasisinformation, 
Herr Dipl.-Ing. Rolf Ueberholz, aus dem 
aktiven Dienst der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung 
(NVKV) ausgeschieden und in den Einst-
weiligen Ruhestand versetzt worden. 
Dem 60-jährigen gebührt als zweitem 
Chef des Landesbetriebs nach Erwin  
Kophstahl die hohe Anerkennung, Initi-
ator und Lokomotive für vielfältige in-
novative Entwicklungen in Niedersach-
sen und Deutschland gewesen zu sein.

Nach dem Studium des Vermessungswe-
sens an der Universität Hannover und 
der Referendarzeit trat er im Jahr 1978 
in die NVKV ein, zunächst als Abtei-
lungsleiter für das Liegenschaftskataster 
im Katasteramt Hannover. Im Jahr 1980 
wechselte Rolf Ueberholz für zwei Jahre 
als Referent für rechtliche, technische 
und verwaltungsmäßige Grundsätze in 
das Niedersächsische Innenministerium. 
Danach war er im Katasteramt Hildes-
heim bis 1986 u. a. für die Grundstücks-
wertermittlung und die Bodenordnung 
zuständig. Anschließend führte ihn sein 
beruflicher Werdegang erstmals in die 
Landesvermessung, wo er zunächst als 
Dezernent und später als Dezernatslei-
ter B8 „Automatisierte Datenverarbei-
tung – Entwicklung und Organisation“ 
fungierte. Diese technik-getriebenen 
Aufgabenstellungen – u. a. die Automa-
tisierte Kaufpreissammlung, das Auto-
matisiertes Liegenschaftsbuch und die 
Automatisierte Liegenschaftskarte – ha-
ben ihn vollkommen eingenommen und 

information

– Leiter der Lenkungsgruppe AAA-Er-
fassungs- und Qualifizierungskom-
ponente mit der Fa. AED SICAD,

– Initiator der Implementierungspart-
nerschaft AAA-Dienste mit dem Land 
Brandenburg,

– Mitglied der Lenkungsgruppe der 
Implementierungspartnerschaft 
AAA-Datenhaltungskomponente,

– Mitglied der Task Force INSPIRE-
Bund-Länder-AG,

– Mitglied im Lenkungsausschuss Geo-
dateninfrastruktur Niedersachsen 
(GDI-NI),

– Mitglied im länderübergreifenden 
GDI-Projekt X-Border (mit den Nie-
derlanden und Nordrhein-Westfa-
len) 

– Mitglied im Koordinierungsgremium 
der Metropolregion Hamburg sowie

– Vorstandsmitglied im GiN (Verein 
für Förderung der Geoinformatik in 
Norddeutschland).

Diese vielfach über das Land Niedersach-
sen hinaus wirkenden Aktivitäten hät-
ten für den hier Gewürdigten zu einer 
Verabschiedungsfeier im großen Rah-
men führen müssen, was Rolf Ueberholz 
aber so nicht wollte. Er hat sich auf seine 
Weise aus allen Gruppen, Ausschüssen 
und Kollegenkreisen, denen er ange-
hörte, verabschiedet – nacheinander 
und in jeweils überschaubaren Größen-
ordnungen, wodurch sein Ausscheiden 
für jeden einzelnen persönlicher gestal-
tet worden ist.

Von den Kolleginnen und Kollegen des 
Geschäftsbereichs 4 des LGLN hat er sich 
am 01. September, genau fünf Jahre 
nach seiner Ernennung zum Direktor der 
LGN, verabschiedet. Im Rahmen einer 
kleinen, aber feinen Feierstunde wurde 
Rolf Ueberholz dabei offiziell von Wolf-
gang Draken, dem Vorsitzenden des 
LGLN-Vorstands, in den Einstweiligen 
Ruhestand versetzt.
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Alle, die ihn kennen und schätzen ler-
nen durften, wünschen Rolf Ueberholz 
für seinen neuen Lebensabschnitt alles 
erdenklich Gute, dass er die Hektik sei-
nes Berufslebens schnell und ohne Weh-
mut abschütteln kann, dass er auf (Ski-)
Wandertouren fernab seines hannover-
schen Domizils in seiner Wahlheimat 
– den bayerischen Bergen – die Erho-
lung und Ruhe finden möge, die einem  
rüstigen Pensionär zustehen und dass er 
sich ab und an mal wieder in den Nie-
derungen der VKV sehen lassen möge, 
um zu evaluieren, wie die zurückge-
bliebenen ehemaligen Kolleginnen und 
Kollegen sein Erbe verwaltet haben. Der 
nunmehr ausrangierten Lokomotive ste-
hen die Türen dafür jedenfalls immer 
weit offen. 

Ernst Jäger

Neben Herrn Draken würdigten auch 
Sigmar Liebig (MI-Referat 34), Detta 
Sünnemann (Personalrat des Landesbe-
triebs) und Dr. Ernst Jäger (Fachbereichs-
leiter 44) seine Verdienste. Dabei wurde 
u. a. klar, dass AAA in Niedersachsen auf 
gesunden Beinen steht und die Umstel-
lung auf das neue Datenmodell weit vo-
rangeschritten ist (anders als für manche 
europäische Länder droht keine Herab-
stufung auf AA+ oder eine noch gerin-
gere Leistungsfähigkeit). Ebenso wurde 
hervorgehoben, dass alle IT-technischen 
sowie GDI- und Dienste-basierten Ent-
wicklungen in der NVKV seine Hand-
schrift tragen.

Seine vitale, zielorientierte, umsichtige, 
faire, offene, emotionale und mensch-
lich mitfühlende Art und Weise mit He-
rausforderungen und Problemen um-
zugehen, wird uns einerseits sicherlich 
fehlen. Andererseits können wir aber 
auch darauf setzen, von ihm „gut aufge-
stellt“ worden zu sein, um damit für die 
zukünftigen Aufgabenstellungen und 
Entwicklungen gerüstet zu sein.

Rolf Ueberholz erhält aus den Händen von Wolfgang Draken die Versetzungsurkunde in den Einst-
weiligen Ruhestand

Informationen



NaVKV     4 / 2011 

54

Mit Bildung des Landesbetriebes Landes-
vermessung und Geobasisinformation 
Niedersachsen (LGN) wurde Hans-Peter 
Göbel Bereichsleiter für Liegenschafts-
informationen (seit 04/1997) und kurz 
danach Stellvertreter des Abteilungs-
leiters. 2005 wurde er Abteilungsleiter 
für Informationstechnologie. Im Juli 
2007 wechselte er als Referatsteilleiter 
in das Ministerium für Inneres und Sport 
und war seitdem zuständig für Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie, 
Geodateninfrastruktur und Landesver-
messung. Hans-Peter Göbel hat länder-
übergreifend gearbeitet und u. a. zwei-
mal die Implementierungspartnerschaft 
AAA geleitet. Ausgehend von analogen 
Nachweisen des Liegenschaftskatasters 
hat Hans-Peter Göbel an maßgeblicher 
Stelle die Digitalisierung der Nachweise 
betrieben. Mit der nunmehr erfolgten 
Umstellung auf ALKIS ist die VKV auch 
mit Hinblick auf die Anforderungen der 
INSPIRE-Richtlinie zukunftsorientiert 
aufgestellt.  

„Die technischen Herausforderungen 
habe ich gerne angenommen“, betonte 
Hans-Peter Göbel in einer Feierstunde. 
Dabei ging er kurz auf die Anfänge des 
AK IK ein und zeigte kurz auf, dass die-
ser Arbeitskreis der AdV die technischen 
Entwicklungen, die heute in den AAA-
Komponenten münden, betrieben hat. 
Auf viele Kontakte mit Kolleginnen und 
Kollegen auch anderer Länder blickt er 
gerne zurück. Die Kolleginnen und Kol-
legen des Ministeriums für Inneres und 
Sport sowie des für die Steuerung und 
Koordinierung der Fachaufgaben der 
VKV zuständigen Geschäftsbereichs des 
LGLN verabschiedeten Hans-Peter Göbel 
mit Geschenken und guten Wünschen 
für die Zukunft in den Ruhestand.

Siegmar Liebig

Hans-Peter Göbel in den Ruhestand ver-
abschiedet

„Ihr Aufgabenbereich hat eine hohe Be-
deutung für die wirtschaftliche Aufga-
benerledigung in der Vermessungs- und 
Katasterverwaltung (VKV) Niedersach-
sens. Mit Ihnen verlässt uns ein bundes-
weit anerkannter Experte für die Kon-
zeptionierung und die Umsetzung von 
ALKIS, AFIS und ATKIS unter Berücksich-
tigung internationaler Standards und 
Normen“,  stellte Sandra von Klaeden, 
Staatssekretärin des Ministeriums für In-
neres und Sport, lobend bei der Überrei-
chung der Urkunde zur Verabschiedung 
in den einstweiligen Ruhestand nach  
§ 41 NBG an Hans-Peter Göbel heraus. In 
dieses Lob zogen Staatssekretärin Sandra 
von Klaeden und Abteilungsleiter Bernd 
Häusler die Leistungen der VKV und ins-
besondere die der Landesvermessung 
deutlich mit ein.

Hans-Peter Göbel war im Ministeri-
um für Inneres und Sport als Referats-
teilleiter zuständig für die Bereiche 
Landesvermessung, Informations- und 
Kommunikationstechnologie und Geo-

information dateninfrastruktur. Er hat Niedersach-
sen im Arbeitskreis Informations- und 
Kommunikationstechnologie (AK IK) 
der AdV, in der Geodateninfrastruktur 
(GDI) Deutschland, der GDI Niedersach-
sen und in verschiedenen Arbeitsgrup-
pen der AdV an führender Stelle mitge-
arbeitet. Sein Eintritt in den Ruhestand 
zum 31.10.2011 erfolgt zeitgleich mit 
dem Abschluss der Datenmigration nach  
ALKIS. 

Zur Führung der Geobasisdaten bilden 
ALKIS, AFIS und ATKIS das Fundament 
für eine funktionierende GDI in Nie-
dersachsen, Deutschland und darüber 
hinaus für Europa. Hans-Peter Göbel hat 
intensiv an fachübergreifenden Realisie-
rungen zur Bereitstellung und Nutzung 
von Geodaten innerhalb einer zukunfts-
weisenden Geodateninfrastruktur gear-
beitet.

Ein sicherer Blick für das technisch Mach-
bare, basierend auf einer soliden fach-
lichen Grundlage zeichnen Hans-Peter 
Göbel besonders aus. In einer Feierstun-
de stellte Siegmar Liebig, Referatsleiter, 
die Leistungen von Hans-Peter Göbel 
heraus und ging auf seinen Werdegang 
ein. Hans-Peter Göbel ist am 1.12.1985 
in den Dienst der Landesvermessung in 
der Automatisierten Datenverarbeitung-
Maschinelle Verarbeitung eingetreten; 
er wechselte in die Entwicklung und 
Organisation und war als Dezernent für 
graphische Datenverarbeitung für die 
Umsetzung des Kabinettsbeschlusses 
„Digitale Karte (10/1990)“ verantwort-
lich.
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formuliert, sodass sich auch dieser Auf-
gabe angenommen werden kann. Im 
entsprechenden Lösungskapitel findet 
sich eine „Übersetzung“ wieder. 

Die Lösungen werden unter Angabe der 
Rechenmethode formel- und zahlenmä-
ßig aufgeführt. Um Wiederholungen 
von Rechenansätzen zu vermeiden 
wird dabei auf ausführliche Lösungs-
ansätze anderer Aufgaben verwiesen. 
Auch wenn bei der ein oder anderen 
Aufgabe eine kurze Erläuterung des Lö-
sungsansatzes hilfreich wäre, kann der 
„Rechenkünstler“ die Aufgaben Schritt 
für Schritt nachvollziehen und für sich 
aufbereiten.

Wie schon der Titel verdeutlicht handelt 
es sich um eine Sammlung von Aufga-
ben aus dem vermessungstechnischen 
Bereich. Diese Aufgabensammlung eig-
net sich dabei sehr gut, um die Ausbil-
dung von Vermessungstechnikerinnen 
und Vermessungstechniker zu unterstüt-
zen und somit ebenfalls als Prüfungs-
vorbereitung. Auch für Studienanfänger 
im Bereich Geodäsie und Geoinformatik 
bietet diese praxisorientierte Aufgaben-
sammlung eine Gelegenheit, den Lehr-
stoff der Vorlesungen zu verinnerlichen. 

Darüber hinaus bietet sich diese Auf-
gabensammlung zur Auffrischung der 
eigenen Kenntnisse bzw. als Nachschla-
gewerk für Praktiker an.

Die Bearbeitung der Aufgaben schafft 
ein Verständnis für das „Vermessungs-
handwerk“ und zeigt auf, wie die Auf-
gaben auch ohne moderne Software 
und Messtechnik lösbar sind.

Thomas Janßen

vorgebracht, wodurch viele Schritte der 
Berechnungen automatisiert erfolgen. 
Um jedoch Verständnis für die Vorge-
hensweise zu entwickeln und um hier-
durch die Plausibilität der Ergebnisse 
besser einschätzen zu können, ist es 
auch heute ein Muss, das Einmaleins der 
Berechnung und Auswertung zu ken-
nen.

Der Autor verfolgt mit diesem Werk das 
Ziel, die Kenntnisse und Fertigkeiten, die 
für die Ausbildung im Bereich des ver-
messungstechnischen Rechnens erfor-
derlich sind, zu vermitteln und weiter-
zugeben. Als Zielgruppe für diese Auf-
gabensammlung sind sowohl Anfänger 
als auch Fortgeschrittene angedacht. Es 
soll die Dienststellen, die Betriebe und 
die Schulen bei der Ausbildung unter-
stützen.

Das Werk umfasst 150 Aufgaben aus 21 
Themenbereichen der Vermessungstech-
nik wie unter anderem Flächenteilung, 
Grenzausgleich oder Turmhöhenbestim-
mung. Neben den Aufgabenstellungen 
und Erläuterungsskizzen beinhaltet das 
Buch den rechnerischen Lösungsweg der 
Aufgaben in separaten Lösungskapiteln.

Der Band der VDV-Schriftenreihe stellt 
hierbei kein Grundlagenlehrbuch dar, 
sondern eine Aufgabensammlung zur 
Überprüfung und Festigung des Lehr-
stoffes. Die Aufgaben decken dabei 
einen großen Bereich des vermessungs-
technischen Rechnens ab. Dabei hat der 
Autor auch die Problematik der alten 
Vermessungsunterlagen nicht außer 
Acht gelassen und hin und wieder Auf-
gabenstellung in altdeutscher Schrift 

Vermessungstechnisches Rechnen 
Sammlung vermessungs-technischer 
Aufgaben mit ausführlichen Lösungen

von Dipl.-Ing. André Sieland

1. Auflage, Mai 2011
274 Seiten, kartoniert, 19,99 E
ISBN: 978-3-87124-355-4
VDV-Schriftenreihe 
Der Vermessungsingenieur in der Praxis 
Band 27
Chmielorz Verlag

Verständnis fürs „Handwerk“ trotz mo-
derner Technik

Die technischen Fortschritte haben in 
den letzten Jahren immer bessere Mess- 
systeme sowie Softwareprodukte her-
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Messung, die von Trupps aus Ost und 
West gemeinsam durchgeführt wurde. 
Kommissar Behrends erhält wertvolle 
Hinweise.

Der kurzweilige Kriminalroman sucht 
seinen realen Bezug in der Vermes-
sung der innerdeutschen Grenze in den 
1970er Jahren. So werden interessante 
Details beschrieben, wie Ost- und West-
Trupps miteinander umgegangen sind. 
Daneben zeigt der Autor, dass der Kom-
missar auf sein Team angewiesen ist.  Die 
Story mit Lokalkolorit ist durch seinen Er-
zählstil sehr gelungen.

Der Autor Roland Lange ist beim LGLN 
beschäftigt. Mit „Todesstreifen“ lässt er 
Kommissar Behrends seinen zweiten Fall 
lösen.

Mario Heuts

Todesstreifen

von Roland Lange

1. Auflage, 16. September 2011
253 Seiten, 12,95 E
Prolibris Verlag

Im verschneiten Harz werden die Leichen 
von zwei Vermessern gefunden. Der ei-
ne wurde durch einen Kopfschuss getö-
tet, der andere regelrecht durchlöchert. 
Hauptkommissar Ingo Behrends und sein 
Team nehmen die Ermittlungen auf.

Einer der Toten, ein Vermessungsinge-
nieur, war bei seinen Katasteramtskolle-
gen sehr unbeliebt. Jeder wusste, dass er 
in zweifelhafte Finanzgeschäfte verwi-
ckelt war. Die Spur führt in die Vergan-
genheit als der Ingenieur als Truppführer 
die Grenze zwischen der DDR und der 
BRD vermaß. Ein Vermessungsgehilfe, 
der an der Messung mitgewirkt hat, er-
innert sich an den Ingenieur und an die 

Buchbesprechungen



NaVKV     4 / 2011

57

Nachrichten
der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

Nr. 4 · 61. Jahrgang    
Hannover, Dezember 2011

Anschriften der Mitarbeiter

Schriftleitung:
Sandra Rausch,
Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)
Geschäftsbereich 2
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover
Tel.: (05 11) 646 09-151
E-Mail: sandra.rausch@lgln.niedersachsen.de

Siegmar Liebig,
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
Lavesallee 6, 30169 Hannover

Reinhard Dieck,
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
Lavesallee 6, 30169 Hannover
Tel.: (05 11) 1 20 – 65 08
E-Mail: reinhard.dieck@mi.niedersachsen.de

Herausgeber:
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
Lavesallee 6, 30169 Hannover

Verlag, Druck und Vertrieb:
Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Die Hefte erscheinen vierteljährlich zum Quartalsende.

Alle Beiträge in diesem Nachrichtenheft sind urheber-
rechtlich geschützt; sie geben nicht in jedem Fall die Auf-
fassung der Niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung wieder.

Uwe Feldmann-Westendorff; LGLN – Geschäftsbereich 4
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Lennard Gabriel; LGLN – Geschäftsbereich 4
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Manfred Gauger; Regionaldirektion Lüneburg
Adolf-Kolping-Straße 12, 21337 Lüneburg

Dieter Grüner; LGLN – Geschäftsbereich 4
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Sandra Gadau – Geschäftsbereich 1
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

René Gudat; Leibniz Universität Hannover
Geodätisches Institut – Flächen- und Immobilienmanagment
Nienburger Straße 1, 30167 Hannover

Andrea Heinken; LGLN – Geschäftsbereich 4
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Mario Heuts; Regionaldirektion Oldenburg
Mercatorstraße 6; 49080 Osnabrück

Cord-Hinrich Jahn; LGLN – Geschäftsbereich 4
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Ernst Jäger; LGLN – Geschäftsbereich 4
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Thomas Janßen; LGLN – Geschäftsbereich 1
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Ulrich Kulle; LGLN – Geschäftsbereich 4
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Katharina Laudenschläger; LGLN – Geschäftsbereich 4
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Peter Lembrecht; LGLN – Geschäftsbereich 4
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Siegmar Liebig; MI
Lavesallee 6, 30169 Hannover

Eiko Münstedt; Regionaldirektion Hameln
Falkestraße 11, 31785 Hameln

Günter Nickel; LGLN – Geschäftsbereich 2
Adolf-Kolping-Straße 12, 21337 Lüneburg

Sandra Rausch; LGLN – Geschäftsbereich 2
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Nina Rosentreter; LGLN – Geschäftsbereich 4
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Gesa Stühmann; LGLN – Geschäftsbereich 4
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover

Werner Wagener; LGLN – Geschäftsbereich 1
Adolf-Kolping-Straße 12, 21337 Lüneburg

Impressum



NaVKV     4 / 2011 

58
Impressum

Nachrichten
der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

Ansprechpartner für die NaVKV „vor Ort“

Hinweise für Autorinnen und Autoren:

Beiträge für die NaVKV werden von der Schriftlei-
tung bis zum Ersten des ersten Quartalsmonats auf 
CD-ROM mit einem Ausdruck oder per E-Mail von-
LGLN-GB2-Posfach@lgln.niedersachsen.de angenom-
men. Der Text ist im Fließtext als Microsoft Word-Do-
kument bereitzustellen. Soweit Tabellen, Grafiken 
oder andere Abbildungen verwendet werden, sind 
diese als analoge Druckvorlage oder entsprechende 
Grafik- (Format EPS) oder Bilddatei (Format TIF oder 
JPG) abzugeben; in dem Text sind dazu die entspre-
chenden Stellen mit dem Datei- oder Abbildungs-
namen z. B. (Autor001.tif) in rot und zentriert zu 
markieren. Bitte beachten: Keine Absatznummerie-
rungen vornehmen, Textuntergliederungen werden 
durch Schriftfarbe und Schriftschnitt unterschieden. 
Dateien, die für die Versendung per E-Mail oder CD-
ROM komprimiert werden, sind im Format ZIP zu 
versenden.

Der Autor versichert, über die Nutzungsrechte an 
seinem Beitrag einschließlich der Abbildungen al-
lein verfügen zu können und keine Rechte Dritter 
zu verletzen. Die Schriftleitung orientiert sich bei 
der Nutzung von Abbildungen vornehmlich an den 
§§ 22 und 23 des Kunsturheberrechtsgesetzes sowie 
den Hinweisen des Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz. Eine Haftung für die Richtigkeit der Ver-
öffentlichungen kann trotz sorgfältigster Prüfung 
durch die Schriftleitung nicht übernommen werden.

Doris Kleinwächter; LGLN – Regionaldirektion Sulingen
Galtener Straße 16, 27232 Sulingen
Tel.: (0 42 71) 8 01 – 1 15 
E-Mail: doris.kleinwächter@lgln.niedersachsen.de 

Joachim Roemer; LGLN – Regionaldirektion Lüneburg
Adolph-Kolping-Straße 12, 21337 Lüneburg
Tel.: (0 41 31) 85 45 – 2 11
E-Mail: joachim.roemer@lgln.niedersachsen.de

Dr. Volker Stegelmann; 
LGLN – Regionaldirektion Braunschweig
Wilhelmstraße 3, 38100 Braunschweig
Tel.: (05 31) 4 84 – 20 40
E-Mail: volker.stegelmann@lgln.niedersachsen.de

Dr. Birgit Elias; LGLN – Geschäftsbereich 
Landesvermessung und Geobasisinformation
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover
Tel.: (05 11) 646 09 – 5 14
E-Mail: birgit.elias@lgln.niedersachsen.de



Notizen

NaVKV     4 / 2011 

59

NOTIZEN



NaVKV      4/ 2011

Notizen

60

NOTIZEN


